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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 24 1001/21-V/14/97} Z 5 ) 
An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien Gese)zentwurf 

(,� F-ZI. . . . ....... __ ._ .. _. __ ._ -GE/19 ..... : .. . 
Datum .. .13. J. /ff1 
Verteilt . . _ .. ; ...... 1f ... J..,. 

DVR; 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: 512 92 06 

Sachbearbeiter: 
Dr. Lorenz 
Telefon: 
51433/1854DW 

fl ]a()fA4���1 
Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Novellierung des Börsegesetzes ua. 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, in der Anlage den Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Novellierung des Börsegesetzes ua. samt Erläuterungen, Vorblatt 

und Textgegenüberstellung, der an die beteiligten Ressorts, Kammern und sonstigen Institute 

zur Begutachtung bis 26. September 1997 versandt wurde, zu übermitteln. 

Beilagen 

6. August 1997 

Für den Bundesminister: 

Dr. Ruess 
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XXX. Bundesgesetz, mit dem das Börsegesetz 1989, das Börsefondsgesetz 1993, das 
Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung, das Wertpapier aufsichts gesetz, das Aktiengesetz und das 
Bankwesengesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Börsegesetz 1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 753/1996, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift vor § 2 und §§ 2 bis 8 lauten: 

"Konzessionserteilung 

§ 2. ( 1) Die Leitung und Verwaltung einer Börse bedarf der Konzession des Bundesministers für Finanzen, 
jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse des Bundesministers rur wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(2) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit entsprechenden 
Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Angaben und Unterlagen 
anzuschließen: 

l. Den Sitz und die Rechtsform; 
2. die Satzung; 
3. den Geschäftsplan. aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und die internen 

Kontrollverfahren hervorgehen: weiters hat der Geschäftsplan eine Budgetrechnung rur die ersten drei 
Geschäftsjahre zu enthalten; 

4. die Höhe des den Geschäftsleitern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung zur freien Verfiigung 
stehenden Anfangskapitals; 

5. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung am 
Unternehmen halten, sowie die Angabe der Konzernstruktur, soferne diese Eigentümer einem Konzern 
angehören: 

6. die Namen der vorgesehenen Geschäftsleiter und deren Qualifikation zum Betrieb des Unternehmens. 

§ 3. (I) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 
l. Das Unternehmen in der Rechtsfornl einer Kapitalgesellschaft geruhrt werden soll; 
2. die Satzung keine Bestimmungen enthält, die das volkswirtschaftliche Interesse an einem 

funktionsfähigen Börsewesen und die schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums 
gefährden; 

3 .  die Personen. die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im Interesse einer soliden 
und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen; 

4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder juristischen Personen die 
Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfiillung ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

4a. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem Unternehmen in enger 
Verbindung stehende natürliche oder juristische Person unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der 
Anwendung dieser Vorschriften die Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Überwachungspflicht hindern: 

5. das Anfangskapital mindestens 70 Millionen S beträgt und den Geschäftsleitern unbeschränkt und ohne 
Belastung in den Mitgliedstaaten zur freien Verfiigung steht und die materielle und personelle Ausstattung 
des Unternehmens die Leitung und Verwaltung der Börse bestmöglich geWährleistet; 

6. bei keinem der Geschäftsleiter ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 bis 6 GewO 1994 
vorliegt; 

7. gegen keinen Geschäftsleiter eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer vorsätzlichen, mit mehr als 
einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der 
Entscheidung, die das Strafverfahren beendet; 

8. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die rur den Betrieb des 
Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen haben. Die fachliche Eignung eines 
Geschäftsleiters setzt \'oraus, daß dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in 
Börseangelegenheiten sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die Leitung eines 
Börseunternehmens ist anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit bei einem 
Unternehmen vergleichbarer Größe und Geschäftsart nachgewiesen wird; 

9. gegen einen Geschäftsleiter, der nicht österreichischer Staatsbürger ist, in  dem Staat, dessen 
Staatsbürgerschaft er hat. keine Ausschließungsgründe als Gesclläftsleiter eines Börseunternehmens im 
Sinne der Z 6, 7, 8 oder 13 vorliegen: dies ist durch die Börsenaufsicht des Heimatstaates zu bestätigen; 
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kann jedoch eine solche Bestätigung nicht erlangt werden. so hat der betreffende Geschäftsleiter dies 
glaubhaft zu machen. das Fehlen der genannten Ausschließungsgründe zu bescheinigen und eine 
Erklärung abzugeben, ob die genannten Ausschließungsgründe vorliegen; 

10. mindestens ein Geschäftsleiter den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in Österreich hat; 
11. mindestens ein Geschäftsleiter die deutsche Sprache beherrscht; 
12. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsleiter hat und in der Satzung die Einzelvertretungsmacht, 

eine Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für den gesamten Geschäftsbetrieb 
ausgeschlossen ist; 

1 3 .  kein Geschäftsleiter einen anderen Hauptberuf außerhalb des Börsewesens ausübt: 
1 4. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen. 

(2) Ein Börseunternehmen darf als Firma nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, wenn die 
entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das 
zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch den Aufsichtsbehörden und der 
Oesterreichischen Nationalbank zuzusteHen. 

Konzessionsrücknahme 

§ 4. (I)  Der Bundesminister für Finanzen. jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, kann die Konzession zurücknehmen. wenn: 

l .  Der Börsebetrieb. auf den sie sich bezieht. nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Konzessionserteilung 
aufgenommen wurde oder 

2. der Börsebetrieb, auf den sie sich bezieht. mehr als ein Monat nicht ausgeübt worden ist. 

(2) Der Bundesminister rur Finanzen. jedoch bei aHgemeinen Warenbörsen der Bundesminister rur 
wirtschaftliche Angelegenheiten, hat die Konzession zurückzunehmen. wenn 

1. sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigeführt oder sonstwie erschlichen 
worden ist; 

2. das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigem nicht erfüHt oder 
3. das Unternehmen den in der Leitung und Vern'altung einer Börse bestehenden Aufgaben nachhaltig nicht 

sachgerecht und vorschriftsgemäß nachkommt. 

(3) Ein Bescheid. mit dem die Konzession zurückgenommen wird. wirkt wie ein Auflösungsbeschluß des 
Unternehmens. wenn nicht binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Bescheides die Börsetätigkeit als 
Unternehmensgegenstand aufgegeben wird und die Firma nicht in diese Richtung (§ 47 Abs. 1) geändert wird. Der 
Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister rur wirtschaftliche 
Angelegenheiten, hat eine Ausfertigung dieses Bescheides dem Firmenbuchgericht zuzusteHen; die 
Konzessionsrücknahme ist in das Firmenbuch einzutragen. 

(4) Das Gericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, die vom zuständigen Bundesminister in Anspruch 
zu nehmen ist, Abwickler zu bestellen. wenn die sonst zur Abwicklung berufenen Personen keine Gewähr rur eine 
ordnungsgemäße Abwicklung bieten. Ist der zuständige Bundesminister der Ansicht. daß die zur Abwicklung 
berufenen Personen keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten, so hat er im Wege der 
Finanzprokuratur bei dem für den Sitz des Börseunternehmens zuständigen, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in 
Handelssachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof die BesteHung geeigneter Abwickler zu beantragen; der 
Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

Erlöschen der Konzession 

§ 5. (I) Die Konzession erlischt: 
1. Durch Zeitablauf; 
2. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 2 Abs. 2); 
3.  mit ihrer Zurücklegung; 
4. mit der Beendigung der Abwicklung des Börseunternehmens; 
5. mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des Börseunternehmens; 

(2) Das Erlöschen der Konzession ist vom Bundesminister rur Finanzen, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, durch Bescheid festzusteHen. § 4 Abs. 3 
und 4 sind anzuwenden. 

(3) Die Zurücklegung einer Konzession (Abs. I Z 3) ist nur schriftlich zulässig und nur dann, wenn zuvor 
die Leitung und Vern'altung der Börse durch ein anderes Börseunternehmen übernommen worden ist. 

Beteiligungen 

§ 6. (I)  Jeder der beabsichtigt. eine qualifizierte Beteiligung an einem Börseunternehmen direkt oder 
indirekt zu halten, hat dies zuvor dem Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem 
Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten, unter Angabe des Betrages dieser Beteiligung schriftlich 
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anzuzeigen. Dies gilt nicht für den Fall. daß die qualifizierte Beteiligung über ein Börseuntemehmen gehalten 
werden soll. das der Bewilligungspflicht gemäß § 7 Abs. 1 Z 2 unterliegt. 

(2) Jeder der beabsichtigt. seine qualifizierte Beteiligung an einem Börseuntemehmen derart zu erhöhen, 
daß die Grenzen von 20 vR. 33 vH oder 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals erreicht oder überschritten 
werden, oder daß das Börseuntemehmen sein Tochteruntemehmen wird. hat dies zuvor dem Bundesminister für 
Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
schriftlich anzuzeigen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. hat innerhalb von drei Monaten nach einer Anzeige gemäß Abs. 1 oder 2 die 
beabsichtigte Beteiligung zu untersagen. wenn die in § 3 Abs. 1 Z 3 und 4 genannten Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Wird die Beteiligung nicht untersagt, so kann der zuständige Bundesminister einen Termin 
vorschreiben. bis zu dem die in Abs. 1 und 2 genannten Absichten verwirklicht werden müssen. 

(4) Die Meldepflichten gemäß Abs. I und 2 gelten in gleicher Weise für die beabsichtigte Aufgabe einer 
qualifizierten Beteiligung oder Unterschreitung der in Abs. 2 genannten Grenzen für Beteiligungen an einem 
Börseuntemehmen. 

(5) Die Börseuntemehmen haben dem Bundesminister für Finanzen. jedoch bei allgemeinen Warenbörsen 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilen sowie 
jedes Erreichen und jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1, 2 und 4 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die Börseuntemehmen 
dem Bundesminister für Finanzen. jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten. mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften der Aktionäre oder sonstigen 
Gesellschafter schriftlich anzuzeigen. die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich 
insbesondere aus den anläßlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter 
oder aus den auf Grund der §§ 9 1  bis 94 BörseG erhaltenen Informationen ergibt. 

(6) Besteht die Gefahr. daß der durch qualifiziert beteiligte Eigentümer ausgeübte Einfluß den im 
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Börseuntemehmens zu stellenden Anspruchen nicht genügt, 
so hat der Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung eines solchen Zustands 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sind insbesondere: Der Antrag bei dem rur den Sitz 
des Börseunternehmens zuständigen. zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz 
zuständigen Gerichtshof auf Anordnung des Ruhens der Stimmrechte für jene Aktien oder sonstigen Anteile, die 
von den betreffenden Aktionären oder sonstigen Gesellschaftem gehalten werden, 

\. rur die Dauer dieser Gefahr. wobei deren Ende vom Gerichtshof festzustellen ist. oder 
2 .  bis zum Kauf dieser Aktien oder sonstigen Anteile durch Dritte nach erfolgter Nichtuntersagung gemäß 

Abs. 3; 
der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

(7) Der zuständige Bundesminister hat geeignete Maßnahmen gegen die in den Abs. I und 2 genannten 
Personen zu ergreifen, wenn sie ihren Verpflichtungen zur vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen oder 
wenn sie eine Beteiligung entgegen einer Untersagung gemäß Abs. 3 oder ohne eine Bewilligung gemäß § 7 Abs. 2 
erwerben. Die Stimmrechte für jene Aktien oder sonstigen Anteile. die von den betreffenden Aktionären oder 
sonstigen Gesellschaftem gehalten werden. ruhen 

I .  bis zur Feststellung des zuständigen Bundesministers. daß der Erwerb der Beteiligung gemäß Abs. 3 nicht 
untersagt worden wäre oder 

2. bis zur Feststellung des zuständigen Bundesministers. daß der Grund für die erfolgte Untersagung nicht 
mehr besteht. 

(8) Verfügt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 6, so hat der Gerichtshof gleichzeitig 
einen Treuhänder zu bestellen. der den Anforderungen des § 3 Abs. I Z 3 zu entsprechen hat. und ihm die 
Ausübung der Stimmrechte zu übertragen. Im Fall des Abs. 7 hat der zuständige Bundesminister beim gemäß 
Abs. 6 zuständigen Gerichtshof die Bestellung eines Treuhänders unverzüglich zu beantragen, wenn ihm bekannt 
wird, daß die Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf Vergütung für 
seine Tätigkeit. deren Höhe vom Gericht festzusetzen ist. Das Börseuntemehmen und die betreffenden Aktionäre 
und sonstigen Anteilseigner haften dafür zur ungeteilten Hand. Gegen Beschlüsse, womit die Höhe der Vergütung 
des Treuhänders und der ihm zu ersetzenden Auslagen bestimmt wird. steht den Verpflichteten der Rekurs offen. 
Gegen die Entscheidung des Rekursgerichtes findet ein weiterer Rechtszug nicht statt. 

(9) Soweit Vorgänge im Sinne von Abs. 1 und 2 gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 bewilligungspflichtig sind, 
sind die Abs. I bis 4 und 5 erster Satz nicht anzuwenden. 

Bewilligungen 
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§ 7. (I) Eine besondere Bewilligung des Bundesministers für Finanzen, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, ist erforderlich: 

1 .  Für jede Verschmelzung oder Vereinigung von Börseunternehmen; 
2 .  für jedes Erreichen. Überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzen von 10 vH (qualifizierte Beteiligung), 

20 "H, 33 vH und 50 "H der Stimmrechte oder des Kapitals eines Börseunternehmens, sofern ein anderes 
Börseunternehmen diese Stimmrechte oder das Kapital direkt oder indirekt hiiIt, envirbt oder abgibt; 

3 .  für die Errichtung von Zweigstellen in einem Dritlland. 

(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen nach Abs. I geIten die §§ 2 bis 4 sinngemäß. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. I Z I dürfen nur dann in das Finnenbuch eingetragen werden, wenn die 
entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das 
zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch dem Bundesminister fur Finanzen, 
jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, zuzustellen. 

Vorlage des Jahresabschlusses 

§ 8. ( I )  Der geprüfte Jahresabschluß. der Lagebericht, der Konzernabschluß und der Konzemlagebericht 
sowie die Prüfungsberichte über den Jahresabschluß. den Lagebericht. den Konzernabschluß und den 
Konzernlagebericht sind vom Börseunternehmen Iiingstens innerhalb "on sechs Monaten nach Abschluß des 
Geschäftsjahres dem Bundesminister für Finanzen. jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten. und der BWA vorzulegen. 

(2) Der Abschlußprüfer hat den Jahresabschluß des Börseunternehmens. die Kassa- und Buchführung und die 
Funktionsfähigkeit des Systems der EDV dahingehend zu überprüfen. ob die technischen Einrichtungen eine 
ausreichende Übem'achung im Sinne des § 25 Abs. 2 gewährleisten und insbesondere für die gemäß § 25 Abs. 2 
erforderlichen Ermittlungen geeignet sind. Das Ergebnis der Prüfung ist vom Abschlußprüfer in seinen 
schriftlichen Bericht aufzunehmen." 

2. §§ 9 bis 12 entfallen. 

3. Die Üben,.chriji vor § 13 lind der § 13 lallten: 

"Allgemeine Geschiiftsbedingungen, Börsemitgliedsch�lft 

§ 13. (l) Das Börseunternehmen hat Allgemeine Geschäftsbedingungen aufzustellen. 

(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben insbesondere 
1 .  Regeln über die Börsemitgliedschaft. 
2. Regeln über die Börsezeit. 
3. Regeln über den Börseort. 
4. die Handelsregeln nach § 26. 
5. die für den Handel an der Warenbörse geltenden Handelsbräuche, 
6. das VeröfTentlichungsorgan. in dem alle für den Börsehandel wichtigen Tatsachen zu 
verlautbaren sind. zu enthalten. 

(3) Die Börsemitgliedschaft setzt die Zulassung durch das Börseunternehmen voraus. Das 
Börseunternehmen entscheidet auch über den Ausschluß von der Börsemitgliedschaft. 

(4) Das Börseunternehmen kann Beginn und Ende der Börsezeit im Einzelfall abweichend von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmen oder Börseversammlungen überhaupt entfallen lassen, wenn es 
wichtige Umstände im ölTentlichen Interesse oder zur Gewährleistung eines geordneten Börsehandels oder zum 
Schutz der am Börseverkehr interessierten Personen verlangen oder wenn durch sonstige Umstände ein geordneter 
Ablauf des Handels nicht gewährleistet ist. 

(5) Das Börseunternehmen hat eine Gebührenordnung aufzustellen. mit der unter Beachtung 
kaufmännischer Gmndsätze und des volkswirtschaftlichen Interesses am funktionsflihigen Börsehandel Gebühren 
für 

1 .  die Mitgliedschaft. 
2. die Berechtigung für Börsebesucher und sonstige Eintrittsberechtigte, 
3 .  die Benützung der Einrichtungen der Börse, insbesondere der Handels- und Abwicklungssysteme, 
4. die Zulassung von Verkehrsgegenständen zum Börsehandel gemäß § 81  sowie die Dauer der 

Börsenotiemng von Verkehrsgegenständen und 
5. die Inanspmchnahme sonstiger von der Börse erbrachten Leistungen 

festzulegen sind. Die Gebührenordnung und ihre Ändenlllgen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen; die 
Gebühren sind im Zi\'ilrechtswege hereinzubringen." 

4. § 14 erhält die Bezeichnung "§ 14 Abs. 1 "; jiJ/gende Ahs. 2 und 3 werden angefligI: 

"(2) Die Börsemitgliedschaft wird durch Vereinbarung mit dem Börscunternehmen envorben. Bei Vorliegen 
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der gesetzlichen Voraussetzungen besteht Kontrahierungszwang des Börseunternehmens. 

(3) Als Nachweis rur die in Abs. 1 genannten Voraussetzungen genügt bei Mitgliedschaftswerbern mit Sitz in 
einem EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittland die Mitgliedschaft bei deren Heimatbörse, wenn dort die Erfullung 
dieser oder vergleichbarer Voraussetzungen zwingende Voraussetzung rur die Börsemitgliedschaft ist. An die 
Stelle der in Abs. 1 Z 3 und 4 genannten Stratbestimmungen treten die äquivalenten Bestimmungen der 
Herkunftsstaates. 

(4) Das Börseunternehmen ist zur konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung sowie 
zur Weiterleitung von Daten im Sinne des DSG an zuständige Organe von Drittländern ermächtigt, soweit dies zur 
Überprüfung der in den § 14 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannten Voraussetzungen für anerkannte Wertpapierfirmen im 
Sinne des § 2 Z 31 lit. b BWG und Lokale Firmen mit Sitz in einem Drittland im Sinne des § 15 erforderlich ist 
und soweit die mit der Zulassung befaßten Personen in Drittländern einer Geheimhaltungspflicht bezüglich der aus 
ihrer Tätigkeit erlangten Kenntnisse unterliegen. Im gleichen Umfang ist es zum Abschluß von Abkommen über 
die Zusammenarbeit ermächtigt." 

5. § 15 Ab .... 1 lautet: 
" § 15. (I) Mitglieder einer Wertpapierbörse können nur werden: 

1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 Bankwesengesetz - BWG, BGBI. Nr. 532/1993, Art. I, die zur Ausübung 
eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 BWG berechtigt sind; 

2. Kreditinstitute gemäß § 9 BWG, Wertpapierfirmen gemäß § 9a BWG und Lokale Firmen aus anderen 
EWR-Mitgliedstaaten als Österreich, die 

a) in ihrem Herkunftmitgliedstaat zur Ausübung der Dienstleistungen gemäß Abschnitt A Nummer I Buchstabe b 
und Nummer 2 des Anhangs zur Richtlinie 93/22/EWG bzw. gemäß Art. 2 Nummer 20 in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 93/6/EWG berechtigt sind, 

b) die Eigenkapitalanforderungen gemäß der Richtlinie 93/6/EWG einhalten und - sofeme es sich nicht um eine 
Lokale Firma handelt - die hinsichtlich dieser Einhaltung der Kontrolle der zuständigen Behörden des 
Herkunftmitgliedstaates unterliegen und 

c) die Mitteilung der zuständigen Behörde des Herkunftmitgliedstaates gemäß § 9 Abs. 2 oder 6 BWG erfolgt ist; 
bei Lokalen Firmen genügt eine Bestätigung der zuständigen Behörde des Herkunftmitgliedstaates oder 
ein sonstiger Nachweis über die Erfullung der Anforderungen gemäß Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 
93/6/EWG; 

3. anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland gemäß § 2 Z 31 lit. b BWG; 
4. Lokale Firmen mit Sitz in einem Drittland, die 

a) in diesem zur Ausübung der Geschäfte im Sinne des Art. 2 Nummer 20 der Richtlinie 93/6/EWG berechtigt 
sind, 

b) in diesem an einer anerkannten Börse im Sinne des § 2 Z 32 BWG zugelassen sind und dort einer Aufsicht 
unterliegen, und die 

c) ein Eigenkapital von mindestens 50.000 ECU aufweisen."  

6. Nach § 15 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

"(4) Lokale Firmen und anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland dürfen nur solange 
Mitglieder einer Wertpapierbörse sein, solange ein Clearing-Teilnehmer dem Börseunternehmen gegenüber rur die 
Erfullung der von der Lokalen Firma oder der anerkannten Wertpapierfirma an der Börse getätigten Geschäfte 
garantiert. 

(5) Durch Kooperationsvertrag zwischen dem Börseunternehmen und einer anderen anerkannten Börse 
gemäß § 2 Z 32 BWG kann vereinbart werden, daß die Mitglieder einer Börse im Umfang ihrer Börsezulassung an 
der Herkunftsbörse auch am Handel an der Kooperationsbörse teilnehmen dürfen, wenn die Abwicklung der 
Börsegeschäfte an den Börsen jeweils durch eine anerkannte ClearingsteIle gemäß § 2 Z 33 BWG siChergestellt ist 
und diese in die Geschäfte der Mitglieder jener Börse, deren Abwicklung sie sicherstellt, eintritt. 

(6) Durch Kooperationsvertrag zwischen dem Börseunternehmen und einer anerkannten ClearingsteIle gemäß 
§ 2 Z 33 BWG kann vereinbart werden, daß die ClearingsteIle an der Abwicklung von an der Wertpapierbörse 
abgeschlossenen Börsegeschäften durch Beitritt zum Abwicklungssystem teilnimmt. Die ClearingsteIle ist dann 
berechtigt, als Teilnehmer am Abwicklungssystem in die von seinen Mitgliedern an der Wertpapierbörse 
abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und sie abzuwickeln." 

7 .  § 19 Abs. 2 lautel: 

"(2) Das Börseunternehmen hat das Recht, rur die Dauer seiner Prüfung, ob die Voraussetzungen rur die 
Ausschließung vorliegen, ein Ruhen der Mitgliedschaft des in Prüfung gezogenen Mitgliedes zu verfugen. Der 
Ausschluß eines Mitgliedes wird durch eine Ausschlußerklärung seitens des Börseunternehmens bewirkt. Ein 
Besitzstörungsverfahren wegen Handlungen des Börseunternehmens im Zusammenhang mit dem Ausschluß von 
der Börsemitgliedschaft ist unzulässig." 
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8. In § 19 Abs . ./ wird das Wort "Präsidenten" durch das Wort "Börseunternehmen" und der Ausdruck 
"§ 1 5  Abs. 4" durch den A usdruck "§ 1 5  Abs. 3" ersetzt. 

9. In § 20 A bs. I wird die Wortgruppe "von der Börsekammer" durch die Wortgruppe "vom Börseunternehmen" 
ersetzt und nach § 20 Abs. I wird folgender Satz angefogt: 

"Das Börsebesuchsrecht wird durch Vereinbarung mit dem Börseunternehmen erworben. Bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen besteht Kontrahierungszwang des Börseunternehmens. " . 

10. In § 20 A bs. 4 entfällt die Wortgruppe "des Statuts". 

I I .  § 2./ entfällt. 

12. In § 25 Abs I und 3 wird jeweils die Wortgruppe "D/der Präsident" durch die Wort gruppe "D/das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

13. In § 250 Abs. I und 2 wird jeweils die Wortgruppe "dlDie Börsekammer" durch die Wortgruppe "d/Das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

1./. § 250 A bs. 3 lautet: 

"(3) Unbeschadet des Abs. 2 hat das Börseunternehmen der BWA alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen zu erteilen und die BW A bei der Durchfiihrung ihrer Untersuchungen zu 
unterstützen. Bestcht der Verdacht. daß sowohl in dcn Zuständigkeitsbereich des Börseunternehmens fallende 
Vorschriften. insbesondere die Handelsregeln. als auch in die Zuständigkeit der BW A fallende Vorschriften 
verletzt wurden. so arbeiten beide Stellen zusammen und erteilen einander die erforderlichen Auskünfte. Die BW A 
ist jedoch berechtigt, dem Börseunternehmen die Unterlassung von Untersuchungen oder sonstigen Maßnahmen 
aufzutragen. wenn dadurch ansonsten dic Ermittlung eines Sachverhalts gemäß § 48a dieses Bundesgesetzes oder 
einer Verletzung des § 2 Z 4 W AG erschwert oder vereitelt \\ürde. "  

15. In § 26 Abs. I und 2 wird jeweils die Wortgruppe "Die Börsekammer" durch die Wortgruppe "Das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

16. § 26 A bs. 3 lautet: 

"(3) Das Börseunternehmen hat entsprechend der Raschheit und Sicherheit und unter Bedachtnahme auf die 
internationale Entwicklung Regeln für die Abwicklung der Börsegeschäfte zu erlassen und Abwicklungsstellen 
einzurichten. Das Börseunternehmen kann jedoch auch andere juristische Personen des Privatrechts zur 
Einrichtung von Abwicklungsstellen verpflichten. wenn diese Gewähr fiir eine ordnungsmäßige Abwicklung der 
Börsegeschäfte bieten. Zu diesem Zweck sind diese betrauten Abwicklungsstellen berechtigt, in die 
abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und die durch diesen Eintritt entstehenden Verpflichtungen 
einschließlich der Lieferung und Abnahme von Wertpapieren zu erfüllen: das Bankwesengesetz in der geltenden 
Fassung ist auf die Abwicklungsstelle hinsichtlich der vorgenannten Geschäfte nicht anzuwenden. jedoch darf die 
Abwicklungsstelle darüber hinaus keine Bankgeschäfte betreiben und nicht selbst am Börsehandel teilnehmen. Die 
Abwicklungsstellen haben den Aufsichtsbehörden. dem Börseunternehmen und dem Börsekommissär alle fiir die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte über die Abwicklung und Erfüllung von Börsegeschäften 
zu erteilen. " 

17. § 30 en({ällt. 

18. In § 31 Abs. I wird die /Vortgruppe "den Präsidenten" durch die Wort gruppe "das Börseunternehmen" sowie 
die Wortgruppe "von der Börsekammer aus dem Kreise der Börsebesucher bestellten" durch die Wortgruppe "vom 
Börseunternehmen aus dem Kreise der Börsebesucher hiczu verpflichteten" ersetzt. 

19. In § 31 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Generalsekretär" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

20. In § 32 Abs. 2 wird das Wort "Börsekammer" durch die die Buchstabengruppe "BWA" ersetzt. 

21. § 32 A bs. 3 lautet: 

"(3) Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch den Landeshauptmann. Der Bestellung hat eine 
Ausschreibung der .S'ensalenstelle voranzugehen. die im A mtsblatt zur Wien er Zeitung und im 
VeröjJentlichungsorgan des Börseunternehmens kundzumachen ist. " 

22. In § 32 Abs. 5 wird die Wortgruppe "Der Präsident" durch die Wortgruppe "Die BWA" ersetzt und in § 32 
Abs. 6 wird die Wortgruppe "der Börse (§ I 3  Abs. 5)" durch die Wor/gruppe "des Börseunternehmens" ersetzt. 

23. § 3./ Abs. I lautet: 
tt§ 34. (I) Die Börsesensalcprüfung wird von einer Kommission abgenommen, die aus dem 

Börsekommissär als Vorsitzenden. zwei bis vier aus dcm Kreise der Angcstellten des Börseunternehmens von der 
BW A hiezu verpflichteten Sachverständigen für das Börsewesen und einem von der BW A hiezu verpflichteten 
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Vertreter der BW A besteht" 

2./. In § 37 Abs. 1 wird die IVortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen" 
ersetzt. 

25. In § 38 Abs. 1 wird die l:Vortgruppe "die Börsekammer" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

26. In § 38 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "des Börseunternehmens" 
ersetzt. 

27. In § 39 Abs. 2 wird die Wortgruppe "die Börsekammer" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

28. In § 39 Abs. 6 und 7 wird die Wortgruppe "dlDie Börsekammer" durch die Wortgruppe "dlDas 
Börseunternehmen" ersetzt. 

29. In § ./2 wird die Wortgruppe "den Präsidenten" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

30. In § ./3 Abs. 1 wird die Wortgruppe "Die Vollversammlung" durch die Wortgruppe "Die BWA, auf Antrag des 
Börseunternehmens, " ersetzt. 

31. § ./3 Ab .... 2 lautet: 

"(2) Die freiwillige Funktionszurucklegung gemäß Abs. 1 Z 2 kann wirksam nur schriftlich dem 
Börseunternehmen gegenüber unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum darauf folgenden Monatsletzten 
erklärt werden." 

32. In §./3 Abs. 3 wird die Wortgruppe "Die Vollversammlung" durch die Wortgruppe "Die BWA" ersetzt. 

33. In § ./3 Abs . ./ entfällt die Wortgruppe "Beschlußfassung über die". 

3-1. In § -1-1 Abs. J wird das Wort "VolIversammlung" durch die Wortgruppe "BW A, auf Antrag des 
Börseunternehmens, " ersetzt. 

35. In § -1-1 Abs. 2 wird die Wortgruppe "Der Präsident" durch die Wortgruppe "Die BWA" und die Wortgruppe 
"die Bärsekammer" durch die Wort gruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

36. In § -1-1 Abs. -I wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen und 
der BWA" ersetzt. 

3 7. § -1-1 Ab .... 5 entfällt. 

38. In § ./5 Abs. 1 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "des Börseunternehmens" 
ersetzt. 

39. In § -15 Abs. 2 wird die Wortgruppe "ein Organ der Börsekammer (§ 4)" durch die Wortgruppe "das 
Börseunternehmen" und die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen" 
ersetzt. 

40. In § -15 Abs. 3 Z J wird die Wortgruppe "des zuständigen Börseorgans" durch die Wortgruppe "des 
Börseunternehmens" ersetzt. 

n. In § 45 Ab .... 3 Z 2 wird die H'ortgruppe "einzelne oder alIe OrganwaIter oder Mitglieder von Organen der 
Börsekammer" durch die H'ortgruppe "die Geschäftsleiter, aber auch sonstige Funktionäre des 
Börseunternehmens" ersetzt . 

./2. In § ./5 Abs. 4 wird die Wortgruppe "Die Organe der Börsekammer" durch die Wortgruppe "Die 
Geschäftsleiter. aber auch alle sonstigen Funktionäre und Mitarbeiter des Börseunternehmens" ersetzt. 

43. In § ./5 Abs. 6 wird zweimal die Wortgruppe "der betreffenden Börse" durch die Wortgruppe "dem 
Börseunternehmen" ersetzt. 

4./. § ./6 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter sind vom Börseunternehmen zu allen seinen Haupt
/Generalversammlungen, allen Sitzungen seines Aufsichtsrates, allen entscheidungsbefugten Sitzungen von 
Ausschüssen seines Aufsichtsrates sowie denjenigen Sitzungen seiner Geschäftsleiter, bei denen über die 
Zulassung als Börsemitglied (als Börsebesucher), das Ruhen der Börsemitgliedschaft (der 
Börsebesuchsberechtigung) oder die Ausschließung von der Börsemitgliedschaft (von der 
Börsebesuchsberechtigung) entschieden wird. rechtzeitig einzuladen. Auf ihren Antrag ist ihnen jederzeit das Wort 
zu erteilen. AlIe Protokolle über die Organsitzungen sind ihnen unverzüglich zu übersenden. Die 
Börsekommissäre und ihre Stellvertreter haben jederzeit das Recht, die Börseversammlungen zu besuchen." 

45. In § 46 Ab.... 3 und 4 wird jeweils die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "des 
Börseunternehmens" ersetzt. 
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-16. In § -16 Abs. 6 wird die Wortgruppe "der Börse" durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen " ersetzt. 

47. § -18 Abs. 1 Z 1 lautet: 
" 1. ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein börsemäßiger Handel in 

Verkehrsgegenständen gemäß § I stattfindet, oder für solche Verkehrsgegenstände ein automatisiertes 
oder automationsunterstütztes Handelssystem einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen)," 

48. § -18 Abs. 1 Z -I und 5 lauten: 
"4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den Anordnungen der 
Aufsichtsbehörden über den Entfall von Börseversammlungen oder die Schließung von Börsen 
Börseversammlungen abhält oder an ihnen teilnimmt, 
5. eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 91 bis 94 oder eine Anzeigepflicht gemäß § 6 
oder eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt," 

-19. In § 48 Abs. 1 Z 8 wird die Wortgruppe "einem Ulllersagungsbeschluß des Exekutivausschusses" durch die 
/Vor/gruppe "einer Untersagung des Börseunternchmens" ersetzt. 

50. § -18 Abs. :2 Z 3 enUallt. 

51. In § -18 Abs. :2 Z 5 wird die If"ortgruppe "cincm Untersagungsbeschluß des Exekutivausschusses" durch die 
IVortgruppe "einer Untersagung des Börseuntcrnehmens" ersetzt. 

52. § 48 Abs. -Ilautel: 

"(4) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 und 2 sowie gem:iß § -l4 Abs. 1 werden von der BWA verhängt. Das 
VStG ist anzwenden." 

53. § -18 Abs. 5 entfallt. 

54. In § -I8c Abs. 1 wird das Wort "Börsekammer" durch die Buchstabengruppe "BW A" ersetzt. 

55. § 48c Abs. 2 lautet: 

"(2) Das Börseunternehmen ist verpflichtet, der BWA die nach Abs. 1 maßgeblichen Sachverhalte 
unaufgefordert. vollständig und unverzüglich bekanntzugebell. " 

56. § 48c Abs. 3 lautet: 

" (3)  Die gemäß Abs. I vorzuschreibenden Zinsen fließen dem Bund zu." 

5 7. Die Oberschriji vor § -19 und der § -19 lauten: 

"Sondcl'hcstimlllungcn für die Wien er BÖI'se 

§ 49, (1) Die Wiener Börse ist zugleich Wertpapierbörse und allgemeine Warenbörse. 

(2) Die Konzession gemäß § 2 für die Leitung der Wiener Börse ist vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dcm Bundcsminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zu erteilen. 

(3) Für Anzeigen. Maßnahmen und Bewilligungen nach den §§ 6 und 7 betrefl'end das die Wiener Börse 
leitende Börseunternehmen ist der Bundesministcr für Finanzen im Einvernchmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegcnheitcn zustiindig." 

58 Die §§ 50 bis 5-1 entfallen. 

59. In § 56 Abs. 1 wird die Irortgruppe "Die Vollycrsammlung" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

60. In § 56 Abs. 3 wird die IVortgruppe "den Exekutivausschuß (Optionsausschuß)" durch die Wortgruppe "das 
Bärseunternehmen" ersetzt. 

61. In § 56 Abs. -I wird die lVortgruppe "den Exekutivausschuß" durch die Wor/gruppe "das Bärseunternehmen" 
ersetzt. 

62. In § 57 Abs. 1 wird die Wor/gruppe ''Die Börsekammer" durch die Wortgruppe ''Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

63. In § 57 Abs. 2 wird die Wortgruppe "Die von der Börsekammer" durch die lVortgruppe "Die vom 
Bärseunternehmen" ersetzt. 

64. In § 58 wird zweilllal die Wortgruppe "Die Vollversammlung" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

65. § 59 Abs. I, driller .\'atz, lalltet: 

"Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben vorzusehen. ob die Kursfeststellung 
1. durch das Börscunternehmen oder 
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2. durch Anschreibung dcr Preise durch die Sensale selbst erfolgt: als Anschreibung gilt auch die Anzeige 
in einem automationsunterstützten Handels- und Infomlationssystem. " 

66. § 59 Abs. 3 lautet: 

"Im Fall des Abs. I Z 2 kann innerhalb der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angetUhrten Zeit 
jeder zur Teilnahme am Börsehandel berechtigte Börsebesucher gegenüber dem Börseunternehmen die Richtigkeit 
der angeschriebenen Preise bestreiten. Das Börseunternehmen hat sich hiezu unverzüglich auf Grund der 
Orderlage zu erklären. " 

67. In § 59 Abs. 4 wird die Wortgruppe "Der Generalsekretär" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

68. In § 60 Abs. 3 und 6 wird jeweils die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem 
Börseunternehmen" ersetzt. 

69. In § 61 Abs. 1 wird die Wortgruppe "der Präsident" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

70. In § 62 Abs. 3 wird die Wortgruppe "die Börsekammer" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

71. In § 64 Abs. 1 wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

72. § 65 Abs. J lautet: 

" §  65. ( I )  Das Börseunternehmen ist mit Zustimmung der BWA berechtigt, alle Kurse. Preise und 
Umsätze. die an der Wertpapierbörse in Instrumenten gemäß § 10 Abs. 2 WAG vorfallen. unverzüglich in einem 
Informationsdienst mit bundesweiter Verbreitung in Echtzeit zu veröffentlichen, wenn dies im Interesse der 
Anleger und auf Grund der Art des Börsehandels zweckmäßig ist. " 

73. In § 65 Abs. 2 wird die Wortgruppe "keine Verordnung gemäß Abs. I erlassen, hat der Präsident" durch die 
Wortgruppe "von der Berechtigung gemäß Abs. I kein Gebrauch gemacht, hat das Börseunternehmen" ersetzt. 

74. In § 65 Abs. 3 wird die Wortgruppe "der Präsident" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

75. In § 65 Abs. 4 wird die Wortgruppe "Der Präsident" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" ersetzt. 

76. In § 65 Abs. 5 und 6 wird jeweils die Wortgruppe "Die Börsekammer" durch die Wortgruppe "Das 
Börseunternehmen" ersetzt und die Wortgruppe "im Verordnungsweg" entfällt jeweils. 

77. In § 67 Ab .... J wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

78. In § 69 Ab .... 1 Z J wird das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort "Börseunternehmen" ersetzt. 

79. In § 69 Abs. 2 wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die fror/gruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

80. In § 69 Abs. 3 wird die Wortgruppe "die Börsekammer" durch die fVortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

81. In § 69 Abs. -I wird die Wortgruppe ''Die Börsekammer" durch die Wortgruppe 'Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

82. § 70 Abs. J lautet: 

"§ 70. (I) Werden Einzelurkunden ausgedruckt. so müssen die Urkunden einen ausreichenden Schutz gegen 
Fälschungen bieten und eine sichere und leichte Abwicklung des Wertpapierverkehrs ermöglichen. Der 
Bundesminister für Finanzen hat nach Abgabe eines Gutachtens des Börseunternehmens unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Standes der Technik im Verordnungswege Richtlinien tUr den Druck von Wertpapieren 
herauszugeben. Das Börseunternehmen hat die gedruckten Wertpapiere auf Erfüllung der von den Richtlinien 
festgelegten Mindeserfordemisse zu prüfen: die Verwendung zusätzlicher Sicherheitsmerkmale ist stets zulässig. " 

83. In § 72 Abs. J wird die Wortgruppe "bei der Börsekammer" durch die Wortgruppe "beim Börseunternehmen" 
ersetzt. 

84. In § 72 Abs. 4 wird die Wortgruppe 'Der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe 'Das Börseunternehmen " 
ersetzt und es entfällt der letzte Halbsatz. 

85. In § 73 Abs. J wird das Wort "Exekutivausschuß " durch das Wort "Börseunternehmen " ersetzt. 

86. In § 73 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen " 
ersetzt. 

87. In § 74 Abs. 3 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen " 
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ersetzt. 

88. In § 750 Abs. 1 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das Börseuntemehmen" 
ersetzt. 

89. In § 750 Abs. :1 wird zweimal die Wortgruppe "dlDer Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "dlDas 
Börseuntemehmen" und die Wortgruppe "dem Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "dem 
Börseuntemehmen" ersetzt. 

90. In § 750 Abs. 3 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" und die Wortgruppe "den Exekutivausschuß" 
jeweils durch die Wortgruppe "das Börseuntemehmen" ersetzt. 

91. In § 750 Abs. 5 wird das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort "Börseuntemehmen" ersetzt. 

92. In § 750 Abs. 6 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das Börseuntemehmen" 
sowie das Zitat "891289IEWG" duch das Zitat "89/298IEWG" ersetzt. 

93. In § 750 Abs. 7 wird die Wortgruppe ''Die Organe der Börsekammer" durch die Wortgruppe ''Das 
Börseuntemehmen" ersetzt. 

94. In § 76 Abs. 1 und 3 wird jeweils die WortKruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "Das 
Börseuntemehmen" sowie in § 76 Abs. 1 Z:1 die lJ'ortgruppe "wesentlichen Umstände" durch die Wortgruppe 
"wesentlichen Umständen" ersetzt. 

95. In § 77 Abs. 1 und 2 wird jeweils die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "Das 
Börseuntemehmen" ersetzt. 

96. In § 79 Abs. 2 wird das Wort ''Präsidenten'' durch das Wort ''Börseuntemehmen'', in § 79 Abs. 4 wird das Wort 
"das" durch das Wort "der" und in § 79 Abs. 5 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe 
"dem Bärseuntemehmen" ersetzt. 

97. § 81 Abs. 1, zweiter Satz, lautet: 

"Die Gebühr ist in einer vom Börseuntemehmen im Einvemehmen mit der BWA aufzustellenden 
Gebührenordnung unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sowie des volkswirtschaftlichen Interesses am 
Börsehandel festzusetzen. Die Gebühr ist vom Börseuntemehmen im Zivilrechtswege hereinzubringen; das 
Börseuntemehmen kann die Zulassung auch vom Nachweis der Einzahlung der Gebühr abhängig machen." 

98. In § 82 Abs. 3 wird die Wortgruppe "der Börse" durch die Wortgruppe "dem Bärseuntemehmen" und in § 82 
Abs. 7 die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseuntemehmen" ersetzt. 

99. In § 83 Abs. 2 Z 2 wird das H'ort "Wandlungsrechte" durch das Wort 'Wandlungsrechten" und in § 83 Abs. 3 
wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das Börseuntemehmen" ersetzt. 

100. In § 83 Abs. 5 wird jeweils die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem 
Börseuntemehmen" ersetzt. 

101. In § 84 Abs. 5 wirdjeweils das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort ''Börseuntemehmen'' ersetzt. 

102. In § 84 Abs. 6 wird die JJ'or/gruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen" 
ersetzt. 

103. In § 85 Abs. 1 wird die Wor/gruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseuntemehmen" 
ersetzt. 

104. In § 85 Abs. 3 wird die Wor/gruppe "der Börsekammer" durch die War/gruppe "dem Börseuntemehmen" und 
die Wortgruppe "die Börsekammer" durch die Wortgruppe "das Börseuntemehmen" ersetzt. 

105. In § 85 Abs. 4 wird das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort ''Börseuntemehmen'' ersetzt. 

106. In § 86 Abs. 1 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseuntemehmen" 
ersetzt. 

107. In § 86 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem Börseuntemehmen" und 
in § 86 Abs. 3 das H'ort "Exekutivausschuß " durch das Wort ''Börseunternehmen " ersetzt. 

108. § 87 Abs. 1, erster Satz, lautet: 

"Aktiengesellschaften. deren Aktien amtlich notieren. haben über die ersten drei, sechs und neun Monate des 
Geschäftsjahres Zwischenberichte gemäß § 78 Abs. I zu veröffentlichen. die dem anlagesuchenden Publikum 
Informationen zur Beurteilung über die Geschäftstätigkeit der Aktiengesellschaft in diesem Zeitraum bieten. " 

109. In § 87 Abs. 6 wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe ''Das Börseuntemehmen" 
ersetzt. 

1 10. In § 87 Abs. 8 wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die H'ortgruppe "Das Börseunternehmen" 
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ersetzt. 

111. In § 89 wird die Wortgruppe "Der Exekuti"ausschuß" durch die Wartgruppe "Das Börseunternehmen" 
ersetzt. 

112. In § 90 Abs. 1 wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "Das Börseunternehmen " 
ersetzt. 

113. In § 91 Abs. I wird die Wortgruppe "den Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" 
ersetzt und nach dem Ausdruck "25 vH, " der Ausdruck "30 vR" eingefügt. 

114. In § 92 Z 8 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt undfolgende Z 9 angefügt: 
" 9. Stimmrechte aus Aktien, deren Erwerber oder Veräußerer gemeinsam vorgehende Rechtsträger im 

Sinne des § 23 Abs. 1 ÜbG sind. " 

115. In § 95 Abs. 3 wird die Wortgruppe "Der Optionsausschuß" durch die Wortgruppe "Das Bärseunternehmen". 
die Wortgruppe "vom Optionsausschuß" durch die Wortgruppe "VO/1/ Bärseunternehmen" und die Wort gruppe tIden 
Optionsausschuß" durch die Wortgruppe "das Bärseunternehmen " ersetzt. 

116. §§ 96 Z I und 2. 99. 100 und 102 Ahs. 3 entfallen. 

117. Nach § 101a wirdfolgender § 101b eingefügt: 

"§ 101b. ( 1 )  Mit der Rechtskraft des Konzessionsbescheides an ein Börseunternehmen rur die Leitung und 
Verwaltung der Wiener Börse ist die Wiener Börsekammer aufgelöst. Die vermögenswerten Rechte und Pflichten 
der Wiener Börsekammer. insbesondere auch deren Pensionszahlungspflichten. gehen auf den Bund über. Der 
Bund wird ermächtigt. die ihm hiebei zufallenden Aktien der Wiener Börse AG zu veräußern. 

(2) Bis zur Rechtskraft des Konzessionsbescheides an ein Börseunternehmen rur die Leitung und Verwaltung 
der Wiener Börse haben die Wiener Börsekammer und ihre Organe ihre Zuständigkeiten auf der Rechtsgrundlage 
des Börsegesetzes 1 989, in der Fassung des BGB\. Nr. 753/1 996, wahrzunehmen. 

(3) Unbeschadet Art. XIII fT. EGZPO treten. soweit in anderen Rechtsvorschriften auf das "Statut" einer Börse 
Bezug genommen wird. an dessen Stelle die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des betreffenden 
Börseunternehmens. 

118. § 102 Ah .... 4 entfällt. 

119. Nach § 102 Abs. 9 wirdfolgender Abs. 10 angefiigt: 

" ( 10) Die Überschriften vor §§ 2, 1 3  und 49 sowie die §§ 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 .  14, 1 5  Abs. 1 .  1 5  Abs. 4 bis 6, 
1 9  Abs. 2 und 4,20 Abs. 1 .  20 Abs. 4, 25 Abs. I, 25 Abs. 3,  25a Abs. 1 bis 3, 26 Abs. 1 bis 3, 3 1  Abs. 1 und 2, 32 
Abs. 2 und 3, 32  Abs. 5. 34 Abs. 1 .  3 7  Abs. 1 .  38 Abs. I und 2. 39  Abs. 2, 39 Abs. 6 und 7, 42, 43 Abs. 1 bis 4,44 
Abs. 1 und 2. 44 Abs. 4. 45 Abs. 1 bis 4, 45 Abs. 6, 46 Abs. 2 bis 4, 46 Abs. 6, 48 Abs. 1 und 2 Z 5, 48 Abs. 4, 48c 
Abs. 1 bis 3, 49, 56 Abs. 1 , 56 Abs. 3 und 4. 57 Abs. 1 und 2, 58, 59 Abs. 1 .  3 und 4, 60 Abs. 3 und 6, 6 1  Abs. 1 ,  
6 2  Abs. 3, 64 Abs. 1 , 65 Abs. I bis 6,67 Abs. 1,69 Abs. 1 bis 4. 70 Abs. 1,72 Abs. 1 und 4 ,  7 3  Abs. 1 und 2,74 
Abs. 3, 75a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 bis 7, 76 Abs. 1 und 3, 77 Abs. 1 und 2, 79 Abs. 2, 81 Abs. 1 ,82 Abs. 7, 83 
Abs. 2 und 5. 84 Abs. 5 und 6. 85 Abs. 1 . 3 und 4,86 Abs. 1 bis 3. 87 Abs. 1,6 und 8, 89, 90 Abs. 1 , 9 1  Abs. 1 ,92 
Z 9, 95 Abs. 3. 10 1 b. und die Anlagen A bis I und der Entfall der §§ 9 bis 1 2,24. 30, 44 Abs. 5, 48 Abs. 2 Z 3, 48 
Abs. 5, 50 bis 54. 96 Z 1 und 2. 99. 1 00 und 102 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBL Nr. 
xxx/xxxx. treten mit 1 .  Jänner 1 998 in Kraft." 

120. In Anlage A Schema A Kapitel 5 Z 1 fit. a wird das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort 
"Börseunternehmen" ersetzt. 

121. In Anlage A Schema A Kapitel 5 Z I fit. h und e wird jeweils die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch 
die Wortgruppe "das Börseunternehmen " ersetzt. 

122. In Anlage A Schema A Kapitel 5 Z 2 wird die lVortgruppe "des Exekutivausschusses" durch die Wortgruppe 
"des Börseunternehmens " ersetzt. 

123. In Anlage A Schema A Kapitel 5 Z 5 wird die lVortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wor/gruppe 
"Das Börseunternehmen " ersetzt. 

124. In Anlage B Schema B Kapitel 5 Z I fit. a wird das Wort ''Exekutivausschuß'' durch das Wort 
' 'Börseunternehmen " ersetzt. 

1 25. In Anlage B S'chema B Kapitel 5 Z I fit. b und c wird jeweils die Wortgruppe "der Exekutivausschuß " durch 
die Wortgruppe "das Börseuntemehmen " ersetzt. 

126. In Anlage B .S'chema B Kapitel 5 Z 4 wird die Wortgruppe ''Der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe 
''Das Börseunternehmen " ersetzt. 

127. In Anlage C Schema C Kapitell wird die Wor/gruppe "der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "das 
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Börseunternehmen " ersetzt. 

128. In Anlage D .Schema D Kapitel 5 Z 1 lit. a und Z 2 wird jeweils die Wortgruppe "der Exekutivausschuß " 
durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen " ersetzt. 

129. In Anlage D Schema D Kapitel 8 und 9 wird jeweils die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die 
Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

130. In Anlage E Schema E Kapitel 5 Z 1 lit. a wird zweimal die Wortgruppe ''D/der Exekutivausschuß" durch die 
Wortgruppe ''D/das Börseunternehmen " ersetzt. 

131. In Anlage E Schema E Kapitel 5 Z 2 wird die lf'ortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

132. In Anlage F Schema F Kapitel 5 Z 1 fit. a und Z 2 wirdjeweils die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch 
die Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

133. In Anlage F Schema F Kapitel 7 wird die Wortgruppe ''Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe ''Das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

134. In Anlage G Schema G Kapitel./ Z 1 fit. a wird das Wort "Exekutivaussclnif3" durch das Wort 
''Börseunternehmen " ersetzt. 

135. In Anlage G Schema G Kapitel./ Z 1 fit. h und e wird jeweils die lVortgruppe "D/der Exekutivausschuß" 
durch die IYortgruppe "D/das Bärseuntemchmen" ersetzt. 

136. In Anlage G Schema G Kapitel ./ Z 2 wird die Wortgruppe "des Exekutivausschusses" durch die Wortgruppe 
"des Börseunternehmens" ersetzt. 

137. In Anlage G Schema G Kapitel./ Z 5 wird die Wortgruppe ''Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe 
''Das Börseunternehmen " ersetzt. 

138. In Anlage Il Schema H I. Z 1 wird die Wortgruppe "zum Tausch der" durch die Wortgruppe "zum Tausch 
oder" ersetzt. 

139. In Anlage H .S'chema H JI. Kapitel 5 Z 1 fit. a wird das Wort ' 'Exekutivausschuß'' durch das Wort 
''Börseunternehmen " ersetzt. 

140. In Anlage H .schema H JI. Kapitel 5 Z 1 lit. h und c und Z./ wird jeweils die Wortgruppe "D/der 
Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "D/das Börseunternehmen " ersetzt. 

141. In Anlage H Schema H Ill. Kapitel./ Z 1 lit. a wird das Wort ''Exekutivausschuß'' durch das Wort 
''Börseunternehmen " ersetzt. 

142. In Anlage H Schema H Ili. Kapitel./ Z 1 lit. b und e wird jeweils die Wortgruppe "D/der Exekutivausschuß" 
durch die Wortgruppe "D/das Börseunternehmen " ersetzt. 

143. In Anlage H Schema H IJI. Kapitel 4 Z 2 wird die Wortgruppe "des Exekutivausschusses" durch die 
Wortgruppe "des Börseunternehmens" ersetzt. 

144. In Anlage II Schema H Ili. Kapitel./ Z 3 wird die IVortgruppe "des Prospektes (§ 5)" durch die Wortgruppe 
"des Prospektes (§ 74)" ersetzt. 

145. In Anlage H Schema H Ili. Kapitel ./ Z 5 wird die Wortgruppe ''Der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe 
''Das Börseunternehmen " ersetzt. 

146. In Anlage I Schema I wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe "das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

Artikel 11 

Das Börsefondsgesetz 1993, BGBI. Nr. 529/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § l Abs. 2, zweiter und dritter Satz, entfällt. 

2. Nach § 7 wirdfolgender § 7a eingefogt: 

u§ 7a. (1) Mit der Rechtskraft des Konzessionsbescheides an ein Börseunternehmen fiir die Leitung und 
Verwaltung der Wiener Börse hört der Wiener Börsefonds zu bestehen auf und seine Sachwerte sowie seine 
vermögenswerten Rechte und Pflichten fallen an den Bund bzw. gehen auf den Bund über. 

(2) Mit der Rechtskraft des Konzessionsbescheides an ein Börseunternehmen fiir die Leitung und Verwaltung 
der Wiener Börse erlischt die Ermächtigung nach § 2. Beiträge zum Börsefonds festzusetzen. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt falligen Beiträge sind jedoch bezahlen. 

(3) Der Bund wird ermächtigt, der Wiener Börse AG fiir die Dauer von fiinf Jahren, jährlich, bis zum 31. Juli 
jeden Jahres. beginnend mit dem Jahr, das auf das Jahr folgt, in dem die Konzessionserteilung gemäß § 2 des 
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Börsegesetzes rechtskräftig geworden ist. eine Subvention in der Höhe von 30 Millionen S zu bezahlen. 

3. § 8 erhält die Bezeichnung "§ 8 Abs. I "; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

"(2) § 7a und der Entfall von § l Abs. 2, zweiter und dritter Satz. in der Fassung des Bundesgesetzes. BGBI. 
Nr. xxIxxxx. treten am I .  Jänner 1 998 in Kraft." 

Artikel 111 

Das Einführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 135/1983, 
wird wie folgt geändert: 

1. Artikel XIlI lautet: 

"Art. XIII. ( I )  Das Börsestatut für eine Börse ist als Verordnung durch das Bundesministerium für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen, jedoch für eine allgemeine Warenbörse im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und für eine landwirtschaftliche 
Börse im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zu erlassen. 

(2) In das Börsestatut sind nach Maßgabe der Art. XIIIa bis XXVII Regelungen über 
I .  die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes. 
2. den Wirkungskreis des Schiedsgerichtes und 
3 .  das Verfahren vor dem Schiedsgericht aufzunehmen. "  

2. Artikel .\T Abs. 1 lautet: 

"Art. XV. ( l )  Zur gültigen Zusammensetzung jedes Börsenschiedsgerichtes ist es erforderlich, daß demselben 
ein Sekretär zugezogen wird. Dieser Sekretär hat die Notariats-, die Rechtsanwalts- oder die Richteramtspriifung 
erfolgreich abgelegt zu haben und muß vom Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Justiz bestätigt sein. " 

3. Artikel .'<..\171 lautet: 

"Art. XXVII. Art. XIII und Art. XV Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. xxlxxx.x, treten 
am Tag nach der Auflösung der Wiener Börsekammer in Kraft. "  

Artikel IV 
Das Wertpapierauj<iichtsgesetz. BGBI. Nr. 753/1996. wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs 1 Z 4 wird der Punkt durch das Wort "und" ersetzt und folgende Z 5 angefi1gt: 
., 5 .  anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland und Lokale Firmen, die Mitglied der Wiener 

Wertpapierbörse sind. hinsichtlich jener Instrumente. die in Österreich zum Handel an einem geregelten 
Markt zugelassen sind. " 

2. Nach § 24 Abs. 1 Z 3 wird das Wort "und" und danach folgende Z 4 angefügt: 
" 4. anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland und Lokale Firmen hinsichtlich der §§ 10  bis 

18"  

3. In § 29 Abs. 1 wird die Wortgruppe "die Wiener Börsekammer" durch die Wortgruppe "das zuständige 
Börseunternehmen" ersetzt. 

4. Dem § 34 Ahs. 3 wirdfolgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Die §§  10  Abs. 1 , 24 Abs. 1 und 29 Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. xxIxxxx, treten 
am Tag nach der Auflösung der Wiener Börsekammer in Kraft. "  

Artikel V 

Das Aktiengesetz. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 304/1996. wird wie folgt geändert: 

1. In § 225g Ahs. 3 wird die Wort gruppe 'Wiener Börsekammer" durch die Buchstabengruppe "BWA" ersetzt. 
2. § 225g Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes. BGBI. Nr. xxIxxxx, tritt am Tage nach der Auflösung der 
Wiener Börsekammer in Kraft. 

Artikel VI 

Das Banl • .'wesengesetz, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. 63/1997, wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 A bs. 3 Z 5 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Ziffer 6 angefi1gt: 

"6. anerkannte Wertpapierfirmen gemäß § 2 Z 3 1  lit. b und Lokale Firmen, die Geschäfte gemäß Art. 2 
Nummer 20 der Richtlinie 93/6fEWG betreiben. jeweils hinsichtlich der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7, die sie 
im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei einer Wertpapierbörse gewerblich betreiben. soweit sie sich im Inland 
ausschließlich auf die gewerbliche Durchflihrung der von der Zulassung als Börsemitglied erfaßten Geschäfte 
beschränken: die genannten Firmen sind im definierten Umfang ihrer Tätigkeiten auch von der Anwendung der 
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Bestimmungen der Gewerbeordnung ausgenommen." 

2. Nach § 107 Abs. 9 wird folgender Abs. 10 angefogt: 

15 

"(  10) § 3 Abs. 3 Z 6 in  der Fassung des Bundesgesetzes. BGBI. NT. xx/xxxx, tritt am I .  Jänner 1 998 in Kraft. " 
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Vorblatt 

Probleme: 
Zu erwartende Veränderungen der europäischen Kapitalmärkte mit Einfiihrung des Euro und steigende 
Wettbewerbsanforderungen an die Wiener Börse. 

Ziele: 
Die Wiener Börse soll auch nach Einfiihnmg des Euro weiter Hauptmarkt für österreichische Aktien sein. ebenso 
soll sie verstärkt internationale Investoren ansprechen. um sie fiir die Veranlagung in österreichischen Aktien zu 
gewinnen. 
Der österreichische Kapitalmarkt soll insgesamt gestärkt werden. 

Problemlösung: 
Schaffung einer wettbewerbsorientierten Organisation der Wiener Börse durch Übertragung der Leitung und 
Verwaltung der Wiener Börse \'on der Körperschaft öffentlichen Rechts "Wiener Börsekammer" auf einen 
privatrechtlich geführten Rechtsträger. ein sog. "Börseunternehmen". 
Erweiterung des Kreises möglicher Börsemitglieder. 

Kosten: 
Durch die Übertragung einzelner bislang von der Wiener Börsekammer durchgeführter Aufgaben wird ein 
gewisser Mehraufwand bei der BW A entstehen: denkbar wäre auch ein Mehrertrag für den Bund durch Zufluß der 
Strafzinsen nach § .t8c. 
Wesentliche vermögensrechtliche Auswirkungen dieses Entwurfes entstehen jedoch durch die Übertragung des 
Wiener Börsefonds auf den Bund. ebenso wie durch die Übertragung der vermögensrechtlichen Rechte und 
Pflichten der aufzulösenden Wiener Börsekammer auf den Bund. Der Wiener Börsefonds besteht im wesentlichen 
aus dem Börsegebäude am Schottenring in Wien. aus einem Wertpapiervermögen in Höhe von ca. S 42 Millionen 
(Bewertung Anfang Mai 1997) lind aus den Aktien der Wiener Börse AG (Nominale S 1 00 Millionen). Die 
Börsekammer verfligt neben einer Büroausstattung noch über die Anteile der Wiener Börsensäle Veranstaltungs 
GmbH. 
An Verpflichtungen bestehen im wesentlichen Zahlungspflichten gegenüber Bediensteten und Rentnern (acht 
Pensionisten und zwei Witwen) der Wiener Börsekammer. 
Die im Entwurf fiir eine Börsefondsgesetznovelle vorgesehene Gesamtsubvention von S 1 50 Mio an die Wiener 
Böres AG soll einen Ausgleich für den Heimfall des Börsefonds ermöglichen. 

EU-Konformität: 
Wird durch den vorliegenden Entwurf nicht beeinflußt. 

Alternativen: 
Keine 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil: 

Mit Einführung des Euro wird das nationale Währungsgebiet als wichtiger Fragmentierungsfaktor des EU
Kapitalmarktes wegfallen. Das "Quasi-Monopol" der EU-Börsen und damit auch der Wiener Börse wird dadurch 
entscheidend eingeschränkt und der Wettbewerb zwischen den Börsen wird sich deutlich verstärken. 
Die Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der Wiener Börse erfordert eine Neustrukturierung ihrer Verwaltung und 
Leitung, die in der Form der Börsekammer als einer Körperschaft öffentlichen Rechts nicht mehr zeitgemäß ist. 
Dieser Entwurf sieht die Übernahme der Börseleitung und Verwaltung durch eine privatrechtliehe 
Kapitalgesellschaft im Wege des Konzessionssystems vor. Hiedurch wird auch die organisatorische Vereinigung 
von Kassa- und Derivativmarkt sowie der zugehörigen Clearing- und Settlementsysteme ennögIicht, wie dies in 
den letzten Jahren in Deutschland, der Schweiz und nunmehr auch in den Niederlanden erfolgt ist. 
Sobald einem Börseunternehmen die Konzession für die Leitung und Verwaltung der Wiener Börse erteilt worden 
ist be"irkt dies die Auflösung der Wiener Börsekammer unter Übertragung ihrer vennögenswerten Rechte und 
Pflichten an den Bund und der Wiener Börsefonds wird dem Bund übertragen. Der Bund wird ennächtigt, die 
Wiener Börse AG, die zum Vennögen der Wiener Börsekammer gehört. zu privatisieren. 
(Eine Aktiengesellschaft, die zunächst die Abwicklung des Kassamarktes durchführen soll, und die für die Leitung 
und Verwaltung der Wiener Börse grundsätzlich in Frage käme. wurde bereits durch die Wiener Börsekammer 
gegründet. Mit der AntragsteIlung nach Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes ist zu rechnen.) 
Der Novellenentwurf beeinhaItet im wesentlichen eine Übertragung der börsegesetzlichen Aufgaben der 
Börsekammer auf das konzessionierte Börseunternehmen. Das Verhältnis zwischen BörsemitgIiedern und 
Börsebesuchern einerseits und Börseunternehmen andererseits ist - im Gegensatz zum aktuellen hoheitlich 
geregelten Verhältnis zur Börsekammer - privatrechtlieh organisiert. Wesentliche behördliche Aufgaben, die 
bislang von der Börsekammer vollzogen "luden. werden der Bundeswertpapieraufsicht übertragen. 
Im Interesse der Raschheit und Effizienz wird jedoch für die behördliche Aufgabe der/des 
Wertpapierzulassung/Widerrufes der Wertpapierzulassung das Börseunternehmen als beliehenes Unternehmen 
tätig. Der bewährte Rechtszug an den Bemfungssenat beim Bundesminister für Finanzen (§ 64 Abs. 2) wird 
beibehalten. 
Durch die vorliegende Neuregelung wird es auch ermöglicht. daß mehr ausländische Handelsteilnehmer. sog. 
Remote Members. unter erleichterten Bedingungen am Börsehandel an der Wiener Börse teilnehmen können. 
Der Besondere Teil der Erläutemngen weist - da im wesentlichen im Ent\\1lrf nur der Rechtsträger "Börsekammer" 
oder seine Organe durch den Begriff des "Börseunternehmens" auszutauschen war - nur dort besondere 
Ausführungen auf, wo eine besondere Erläutenmg auch erforderlich ist. 
In den §§ 75a (6), 76 ( 1), 79 (4) und 83 (2) "luden außerdem Redaktionsversehen aus früheren Novellen bereinigt. 

11. Besonderer Teil: 

Zu Art. I Z 1 (§§ 2 bis 8): 

Die umfassende Neuregelung berücksichtigt den Umstand. daß hinkünftig nicht mehr Körperschaften öffentlichen 
Rechts die Börsen leiten und verwalten werden. sondern privat rechtliche Rechtsträger, die sog. Börseunternehmen. 
Die Zulassungsbestimmungen entsprechen im wesentlichen den Zulassungsbestimmungen in §§ 4 bis 7 des 
Bankwesengesetzes. Dies liegt nahe, da die Tätigkeiten von Kreditinstituten und Börsen in diversen Bereichen 
einander ähnlich sind und, da am Funktionieren des Börsewesens ein vergleichbar großes volkswirtschaftliches 
Interesse besteht wie am Funktionieren des Bankwesens. Ebenso wie die Zulassungsbestimmungen \\1lrden auch 
die Bestimmungen über die Beteiligungen an Kreditinstituten für Börseunternehmen im wesentlichen 
übernommen. Hiedurch wird der Aufsichtsbehörde ernlöglicht, auch diejenigen zu kontrollieren, die als 
Eigentümer indirekt Einfluß auf die Geschäfte des Börseunternehmens nehmen können. Für Börseunternehmen 
gilt ansonsten. soweit im Börsegesetz nichts Abweichendes geregelt ist. ihre jeweilige Organisationsvorschrift, also 
das AktienG oder das GmbHG. Auf Grund der weitgehenden Übernahme bankwesengesetzlicher Bestimmungen in 
die §§ 2 bis 7 sind. soweit in diesen Bestimmungen Rechtsbegriffe enthalten sind, die im BWG definiert sind, 
diese Definitionen auch zur Interpretation der §§ 2 bis 7 heranzuziehen. Der Konzessionsentzug nach § 4 Abs. 2 Z 
3 ist gemäß dem allgemein gültigen Verhältnismäßigkeitsgmndsatz Ultima ratio nach erfolglosen Maßnahmen der 
Aufsicht nach § 45. Im Hinblick auf die besondere staatliche Aufsichtstätigkeit waren zusätzliche 
Sonderbestimmungen für die Vorlagepflicht der aufzustellenden Berichte vorzusehen. 

Zu Art. I Z 2 (§§ 9 bis 12): 

Die vielfaItigen organisationsrechtlichen Regelungen der Börsekammern \\1lrden obsolet und konnten entfallen. 

Zu Art. I Z 3 (§ 13): 

Diejenigen Regeln. die bislang im Statut einer Börse enthalten waren, sind - abgesehen von den Regeln über die 
Börsenschiedsgerichtsbarkeit - nunmehr in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen. Auch die 
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Gebührenordnung hat den Charakter Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Die Gebühren sind auf dem 
Zivilrechtsweg hereinzubringen. Die Regeln über die Börsenschiedsgerichtsbarkeit sind als Verordnung von Justiz
und Finanzministerium. die die Bezeichnung "Börsestatut" trägt (sh. Art. XIII EGZPO ff.), zu erlassen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 14): 

Die Börsemitgliedschaft wird durch privatrechtliehe Vereinbarung zwischen dem Bewerber und dem 
Börseunternehmen erworben. Allerdings besteht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen fiir das 
Börseunternehmen Kontrahierungszwang. der erforderlichenfalls im Zivilrechtsweg durchzusetzen ist. 

Zu Art. I Z 5 (§ 15): 
Es ist festzuhalten, daß durch § 1 5  Abs. I Z 2 und 4 Lokalen Firmen mit Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder 
einem Drittland, die ausschließlich auf eigene Rechnung ohne Market Making-Verpflichtung an ausländischen 
anerkannten Börsen tätig sind - auch wenn sie keine Dienstleistung fiir andere erbringen - bei Vorliegen eines 
Eigenkapitals von mindestens 50.000 ECU und ihrer Zulassung als Börsemitglied im Herkunftsstaat die 
grenzüberschreitende Zulassung zur österreichischen Wertpapierbörse sowohl im Wege der direkten 
Mitgliedschaft vom Herkunftsstaat aus als auch im Wege der indirekten Mitgliedschaft über eine österreichische 
Zweigniederlassung eingeräumt werden soll (betrifft französische und spanische "locals"). 

Zu Art. I Z 7 (§ 19): 

Der Ausschluß von der Börsemitgliedschaft erfolgt durch privatrechtIiche Erklärung des Börseunternehmens. Ein 
Besitzstörungsverfahren gegen das Börseunternehmen im Zusammenhang mit einer von ihm ausgesprochenen 
Ausschlußerklärung oder Ruhensverfiigung kann nicht stattfinden. 

Zu Art. I Z 9 (§ 20 Abs. 1): 

Die Bestimmungen fiir den Erwerb und den Verlust des Börsebesuchsrechts sind ähnlich denen fiir die 
Börsemitgliedschaft. 

Zu Art. I Z 10 (§ 20 Abs. 4): 

Die Inhalte des Statuts sind nunmehr in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Zu Art. I Z 1 1  (§ 24): 

Börsezeit und Börseort werden nunmehr vom Börseunternehmen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festgelegt: sh. aber auch § 1 3  Abs. 4.  

Zu Art. I Z 16 (§  26 Abs. 3): 

Die Sonderregelungen fiir den Finanzterminkontrakt- und Optionenhandcl (verpflichtende Betrauung einer 
eigenen Abwicklungsstelle) sind nicht mehr erforderlich und hatten daher zu entfallen. 

Zu Art. I Z 20 (§ 32 Abs. 2): 

Die Bestellung von Sensalen \\lude als eine behördliche Aufgabe der Bundeswertpapieraufsicht geregelt. Diese 
Regelung. ebenso wie die in den folgenden Paragraphen enthaltene Übertragung diverser behördlicher Aufgaben 
an die Bundeswertpapieraufsicht im Zusammenhang mit der Bestellung von Sensalen, trägt der 
Verfassungsrechtslage Rechnung, wonach lediglich vereinzelte behördliche Aufgaben einer privatrechtlichen 
Gesellschaft übertragen werden dürfen. 

Zu Art. I Z 30 (§ 43 Abs. 1): 

Auch die Enthebung von der Funktion eines Börsesensals \\llrde als behördliche Aufgabe der 
Bundeswertpapieraufsicht vorgesehen. um das Börseunternehmen nicht mit hoheitlichen Aufgaben zu 
überfrachten. 

Zu Art. I Z 47 (§ 48 Abs. 1 Z 1): 

Die Neuregelung berücksichtigt die Konzessionspflicht rur die Leitung und Verwaltung einer Börse bei den 
Strafbestimmungen. 

Zu Art. I Z 48 (§ 48 Abs. 1 Z 4 und 5): 

Zusätzliche Pflichten des Börseunternehmens. nämlich die Anzeigepflicht in § 6 und die Vorlagepflicht gemäß § 
8, erfordern zu deren Durchsetzung auch die Verwaltungsstrafsanktionsmöglichkeit. 

Zu Art. I Z 52 (§ 48 Abs. 4): 

Die Betrauung der BW A mit der Durchfiihrung sämtlicher bislang in § 48 Abs 4 und 5 vorgesehener 
Verwaltungsstrafverfahren entspricht der Verfassungsrechtslage, wonach die Übertragung von einer 
Verwaltungsstrafbehörde zukommender Befugnisse an eine privatrechtIiche Einrichtung nicht zulässig ist. 

Zu Art. I Z 53 (§ 48 Abs. 5): 
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Abs. 5 konnte entfallen. da sämtliche bislang in Abs. � und 5 vorgesehene Strafen in  Abs. 4 zusammengefaßt 
wurden. 

Zu Art. I Z 54 (§ 48c Abs. 1): 

Die Vorschreibung der Strafzinsen ist als grundsätzliche Aufgabe der BWA fixiert. 

Zu Art. I Z 55 (§ 48c Abs. 2): 

Das Börseunternehmen muß sich in die Lage versetzen. die BWA unverzüglich mit den für die Vorschreibung der 
Strafzinsen erforderlichen Informationen versorgen zu können. 

Zu Art. I Z 56 (§ 48c Abs. 3): 

Der Zufluß der Strafzinsen an den Bund stellt einen Ausgleich rur den dem Bund durch diese Vorschriften 
zusätzlich erwachsenden Aufwand dar. 

Zu Art. I Z 57 (§ 49): 

Die Bestimmungen über den Rechtscharakter der Wiener Börsekammer und die Verwaltung des Wiener 
Börsefonds werden durch die Auflösung dieser beiden Einrichtungen obsolet. 

Zu Art. I Z 58 (§§ 50 bis 54): 

Die Regeln fiir Börseräte entfallen infolge der Neustrukturiemng der Börseleitung. 

Zu Art. I Z 71 (§ 64 Abs. I): 

Insoweit das Börseunternehmen über Anträge auf Zulassung \'on Verkehrsgegenständen zu einer Handelsart an der 
Börse verhandelt. wird es als "beliehenes Unternehmen" behördlich tätig; ebenso beim Widerruf einer derartigen 
Zulassung. 

Zu Art. I Z 77 (§ 67 Abs. 1): 

Sh. die Ausführungen zu § 6� Abs. I .  

Zu Art. I Z 97 (§ 81 Abs. I): 

Die Einhebung der sog. Zulassungsgebühr hat im Zivilrechtsweg zu erfolgen. Dem Börseunternehmen wird jedoch 
zwecks Sicherstellung der rechtzeitigen Einzahlung die Möglichkeit gegeben, die Zulassung eines 
Verkehrsgegenstandes zu einer Handelsart vom Nachweis der erfolgten Einzahlung abhängig zu machen. 

Zu Art. I Z 108 (§ 87 Abs. I) :  

Um die Unternehmenspublizität der börsenotierten Gesellschaften dem international üblichen Standard 
anzugleichen. werden Quartalsberichte rur Aktiengesllschaften. deren Aktien amtlich notieren. vorgesehen. 

Zu Art I Z 113 (§ 91 Abs. I) :  

Meldepflichten sind für die Zwecke des Übernahmerechts unerläßlich. um Klarheit über den Aufbau größerer 
Aktienpakete zu erhalten. die schließlich die Pflicht zur Stellung eines öffentlichen Übernahmeangebotes nach 
§ 22 ÜbG auslösen können. Entsprechend der in § 22 Abs. I ÜbG maßgeblichen Schwelle von 30 Prozent der 
Stimmrechtsanteile soll die Meldepflicht nach § 9 I auch bei Erreichen oder Übersteigen dieses Prozentsatzes 
statuiert werden. Aber auch die Tatsache der Unterschreitung dieser Schwelle ist von Relevanz. da ab diesem 
Zeitpunkt die Pflicht zur Stellung eines Übernahmeangebotes nicht mehr besteht. Dieser Tatbestand könnte im 
Zusammenhang mit § 25 Abs. 2 Z 4 ÜbG (Ausnahme von der Angebotspflicht kraft Entscheidung der 
Übernahmebehörde bei bloß vorübergehender Überschreitung des Grenzwerts) relevant sein. 

Zu Art. I Z I U  (§ 92 Z 9): 

Die in § 92 zur Feststellung der Stimmrechtsanteile entsprechend der Transparenzrichtlinie (88/627/EWG) 
normierten Tatbestände erfassen nicht alle Fälle des gemeinsamen Vorgehens im Sinne des § 23 Abs. 1 ÜbG. 
Nach dieser Bestimmung gelten die Pflichten eines Bieters für alle Rechtsträger, die im Hinblick auf ein Angebot 
oder auf die Ausübung der Stimmrechte gemeinsam vorgehen. Dieses gemeinsamte Vorgehen kann in der 
Zugehörigkeit zu demselben Konzern begründet sein (vgl. § 92 Z 2). auf einem Vertrag bemhen (vgl. § 92 Z 3) 
oder auf sonstigem abgestimmten Verhalten. Gerade dieser Tatbestand ist von den Fällen des § 92 nicht erfaßt und 
macht die neue Z 9 zur Anpassung der Meldepflichten nach dem BörseG an das Übernahmegesetz erforderlich. 

Zu Art. I Z 117 (§ IOIb): 

Um die Kontinuität der Leitung und Verwaltung der Wiener Börse zu ermöglichen. muß die Wiener Börsekammer 
ihre Aufgaben aufgrund dieses Bundesgesetzes bis zu dem Zeitpunkt ausüben. an dem das Börseunternehmen seine 
eigene Leitungs- und Verwaltungstätigkeit aufnimmt. 

Zu Art. 11 Z 1 und 2 (§§ 1 Abs. 2 und 7a): 

Die Liquidation des Wiener Börsefonds entfällt, da der Bund Universalsukzessor wird. Als Ausgleich für den 

172/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 19 von 69

www.parlament.gv.at



19 

Heimfall des Wiener Börsefonds. der bislang den Handel an der Wiener Börse teilweise finanziert. soll der unter 
der Finnenbuchnummer FN 1 59942i im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien eingetragenen Wiener Börse AG 
eine Subvention von S 1 50 Millionen gewährt werden. und zwar in 5 Tranchen a S 30 Mio. Mit der Auflösung des 
Wiener Börsefonds wird automatisch auch die in § 1 Abs. 1 angeführte Zweckwidmung der in ihm verkörperten 
Vermögensgegenstände obsolet. 

Zu Art m Z 1 (Art. XIII): 

Infolge der über die Vertragspartner des Börseunternehmens hinausgehenden Geltung der 
Börsensehiedsgerichtsbarkeit ist es nicht möglich. die bislang in einer Verordnung der Börsekammer (dem 
Börsestatut) geregelten Bestimmungen über Börsenschiedsgerichte in Allgemeine Geschäftsbedingungen 
aufzunehmen. da diese letztlich kraft Unterwerfung gelten. Das Börsestatut ist daher hinkünftig als Verordnung 
des Justizministeriums im Ein\'ernehmen mit dem Finanzministerium zu erlassen. Damit wird die Genehmigung 
der Bestimmungen über Schiedsgerichte im Börsestatut bisheriger Prägung durch die genannten 
Bundesministerien in Art. XXVII hinfallig. 

Zu Art. 111 Z 2 (Art. XV Abs. 1): 
Hiedurch wird es möglich. statt eines Angestellten der Wiener Börsekammer. die als Einrichtung aufgelöst wird, 
auch einen sonstigen qualifizierten Juristen als Sekretär zu installieren. 

Zu Art. IV Z 1 und 2 (§§ 10 und 24): 

Die Neuregclung berücksichtigt die nunmehrige Möglichkeit der Börsemitgliedschaft auch für Lokale Firmen und 
anerkannte Wertpapierfirnlen mit Sitz in einem Drittland. 

Zu Art. IV Z 3 (§ 29 Abs. 1): 
Diese Neuregelung ist durch die Übertragung der Aufgaben der Wiener Börsekammer auf das konzessionierte 
Börseunternehmen erforderlich. 

Zu Art. V Z 1 (§ 225g Abs. 3): 

Diese Neuregelung wurde durch die Auflösung der Wiener Börsekammer erforderlich. 

Zu Art. VI Z 1 (§ 3 Abs. 3 Z 6): 

Zur Erleichterung des Zugangs ausländischer Teilnehmer zur Wiener Börse werden diese von den Bestimmungen 
des Bankwesengesetzes ausgenommen. 
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Text!!e!!enü berstell 

Text neu: 

Artikel I: 

- - -

Die Überschrift vor .9 2 und .9 2: 

19 .l. 

Konzessionserteilune: 

§ 2. ( 1 )  Die Leitung und Verwaltung einer Börse bedarf der Konzession des 
Bundesministers fur Finanzen, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse des 
Bundesministers fiir wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(2) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann 
mit entsprechenden Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf ErteiIung einer Konzession folgende 
Angaben und Unterlagen anzuschließen: 

I .  Den Sitz und die Rechtsform; 
2. die Satzung; 
3 .  den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aulbau des Unternehmens 

und die internen Kontrollverfahren hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine 
Budgetrechnung für die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 

4. die Höhe des den Geschäftsleitern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung 
zur freien Verfiigung stehenden Anfangskapitals· 

5. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine 
qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, sowie die Angabe der 
Konzernstmktur soferne diese Eigentümer einem Konzern angehören· 

6. die Namen der vorgesehenen Geschäftsleiter und deren Qualifikation zum 
Betrieb des Unternehmens . 

. 93: 
§ 3. ( 1 )  Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 

1 .  Das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft gefuhrt werden 
soll; 

Text alt: 

Börsekammern 
§ 2. ( I )  Die Leitung und Verwaltung einer Börse obliegt einer mit Bundesgesetz als 

juristische Person des öffentlichen Rechts einzurichtenden Börsekammer. 

(2) Die Börsekammer hat die ihr durch dieses Bundesgesetz übertragenen 

Aufgaben unter Bedachtnahme auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 

funktionsfahigen Börsewesen und auf die schutzwürdigen Interessen des anlage-

suchenden Publikums zu besorgen. 

§ 3. ( I )  Die Börsekammer besteht aus Börseräten. Das Amt des Börserates ist cin 

unbesoldetes Ehrenamt und persönlich auszuüben. Die Börseräte werden aus dem Kreis I 

der Börsebesucher von diesen nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts gewählt. 
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2. die Satzung keine Bestimmungen enthält, die das volkswirtschaftliche Interesse 
an einem funktionsfähigen Börsewesen und die schutzwürdigen Interessen des 
anlagesuchenden Publikums gefahrdeni 

3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den 
im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden 
An�rüchen genügeni 

4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder 
juristischen Personen die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
AufsichtsEflicht nicht gehindert werdeni 

4a. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem 
Unternehmen in enger Verbindung stehende natürliche oder juristische Person 
unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die 
Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfiillung ihrer Überwachungspflicht 
hindernj 

5. das Anfangskapital mindestens 70 Millionen S beträgt und den 
Geschäftsleitern unbeschränkt und ohne Belastung in den Mitgliedstaaten zur 
freien Verfiigung steht und die materielle und personelle Ausstattung des 
Unternehmens die Leitung und Vemaltung der Börse bestmöglich 
gewährleistet; 

6. bei keinem der Geschäftsleiter ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 1 3  
Abs. I bis 6 GewO 1 994 vorlieg!: 

7. gegen keinen Geschäftsleiter eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung eingeleitet 
worden istz bis zu der Rechtskraft der Entscheidung. die das Strafverfahren beendetj 

8. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die 
rur den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen 
haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsleiters setzt voraus, daß dieser in 
ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in Börseangelegenheiten 
so\\ie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung rur die Leitung eines 
Börseunternehmens ist anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende 
Tätigkeit bei einem Unternehmen vergleichbarer Größe und Geschäftsart nachgewiesen 
\\irdi i 

9. gegen einen Geschäftsleiter, der nicht österreichischer Staatsbürger ist, in dem 
Staat, dessen Staatsbürgerschaft er hat, keine Ausschließungsgründe als Geschäftsleiter 
eines Börseunternehmens im Sinne der Z 6, 7, 8 oder 1 3 vorliegen; dies ist durch die 
Börsenaufsicht des Heimatstaates zu bestätigen; kann jedoch eine solche Bestätigung 
nicht erlangt werden, so hat der betreffende Geschäftsleiter dies glaubhaft zu machen, 
das Fehlen der genannten Ausschließungsgründe zu bescheinigen und eine Erklärung 
abzu eben ob die enannten Ausschließun s ründe vorlie en· 
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21  
r--i'o. mindestens ein Geschäftsleiter den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in 
Österreich hat; 

1 1 . mindestens ein Geschäftsleiter die deutsche Spracll�_beherrscht; 
12 .  das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsleiter hat und in  der Satzung die 

Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für 
den �esamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist 

13 .  kein Geschäftsleiter einen anderen Hauptberuf außerhalb des Börsewesens 
ausübt· 

1 4. der Sitz und die Hauptverwaltung inlJnIand liegen. 

(2) Ein Börseunternehmen darf als Firma nur dann in das Firmenbuch 
eingetragen werden, wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift 
oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse 
über solche Firmenbucheintragungen auch den Aufsichtsbehörden und der 
Oesterreichischen Nationalbank zuzustellen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat für jede Wertpapierbörse gemäß § I 
Abs. 2 vier weitere Börseräte, hievon zwei auf Vorschlag der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft [Wirtschaftskammer Österreich], zu bestellen. 

Für diese Börseräte gilt: 

1 .  Sie dürfen nicht der Geschäftsleitung oder dem Aufsichtsorgan eines 

Börsemitglieds angehören oder in einem Dienstverhältnis zu ei nem 

Börsemitglied stehen oder gemäß § 50 Abs. 2 Z. I bis 4 wahlberechtigt 

sein; 

2. ihre Bestel lung hat für die Dauer der Funktionsperiode der Börseräte 

nach Abs. I zu erfolgen; die Wiederbestellung ist zulässig; 

3 .  sie sind in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und unterliegen nicht 

den Weisungen des Bundesministers für Finanzen; 

4. auf Vorschlag der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

[Wirtschaftskammer Österreich] darf nur ernannt werden je: 

a) eine Person, die Mitglied der Geschäftsleitung oder 

Bediensteter eines Unternehmens ist, dessen Wertpapiere zum 
Wahlstichtag (§ 51 Abs. 1) zum amtlichen Handel an der 

betreffenden Börse zugelassen waren; 

b) eine Person, die Mitglied der Geschäftsleitung oder 

Bediensteter eines Unternehmens ist, dessen satzungsmäßiger 

Zweck die Veranlagung eigenen oder fremden Vermögens in 

Wertpapieren ist und das zu diesem Zweck nachweislich 

dauernd Wertpapiere mit einem Mindestnominalwert von 

insgesamt zehn Millionen Schilling besitzt, die zum amtlichen 

Handel an der Wiener Börse zugelassen sind. 

5. Die beiden übrigen vom Bundesminister für Finanzen zu ernennenden 
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r---

f--. 
�. 
§ 4. (1) Der Bundesminister fiir Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der 
Bundesminister fiir wirtschaftliche Angelegenheiten, kann die Konzession 
zurücknehmen, wenn: 

f--. 
I. Der Börsebetrieb, auf den sie sich bezieht, nicht innerhalb von zwölf Monaten 

�.Konzessionserteilung aufgenommen wurde oder 
2. der Börsebetrieb, auf den sie sich bezieht mehr als ein Monat nicht ausgeübt 

��n ist. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hat die Konzession 
zurückzunehmen wenn 

1 .  sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigefiihrt 
oder sonstwie erschlichen worden ist: 

2. das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht �t oder 
3 .  das Unternehmen den in der Leitung und Verwaltung einer Börse bestehenden 

��ben nachhaltig nicht sachgerecht und yorschriftsgemäß nachkommt. 

(3) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zurückgenommen wird, wirkt wie 
ein Auflösungsbeschluß des Unternehmens, wenn nicht binnen drei Monaten nach 
Rechtskraft des Bescheides die Börsetätigkeit als Unternehmensgegenstand aufgegeben 
wird und die Firma nicht in diese Richtung (§ 47 Abs. I )  geändert wird. Der 
Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, hat eine Ausfertigung dieses Bescheides dem 
Firmenbuchgericht zuzustellen; die Konzessionsrücknahme ist in das Firmenbuch 
einzutragen. 

(4) Das Gericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, die vom zuständigen 
Bundesminister in Anspruch zu nehmen ist, Ab"ickler zu bestellen, wenn die sonst zur 
Abwicklung berufenen Personen keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung 
bieten. Ist der zuständige Bundesminister der Ansicht, daß die zur Abwicklung 
berufenen Personen keine Gewähr fiir eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten, so hat 

� We'/..e der Finanzprokuratur bei dem für den Sitz des Börseunternehmens 

Börseräte müssen auf dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre oder des 
Handels- und Wertpapierrechts fachlich ausgebildet und beruflich t;ltig 
sein. 

§ 4. Die Organe der Börsekammer sind 
1 .  die Vollversammlung; 
2. die nach § 6 einzurichtenden Ausschüsse der Vollversammlung; 
3 .  der Präsident. 
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'ZUständigen, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz 
zuständigen Gerichtshof die Bestellung geeigneter Abwickler zu beantragen; der 

�ichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

�: 
§ 5. ( 1) Die Konzession erlischt: 

---- . 
I .  Durch Zeitablauf: 

f--. 2. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 2 Abs. 2): 
3. mit ihrer Zurücklegung;. 

---- . 4. mit der Beendigung der Abwicklung des Börseunternehmens: 
5. mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des J!.Q..rseunternehmens: 

(2) Das Erlöschen der Konzession ist vom Bundesminister rur Finanzen, 
jedoch bei allgemeinen Warenbörsen vom Bundesminister rur wirtschaftliche 
Angelegenheiten, durch Bescheid festzustellen. § 4 Abs. 3 und 4 sind anzuwenden. 

I 
I 
I 

§ 5. ( I )  Die Vollversammlung besteht aus sämtlichen Börseräten. Ihre Sitzungen werden 
vom Präsidenten einberufen und geleitet. 

(2) Die Vollversammlung ist zuständig rur 
I. die Erlassung des Statuts und dessen Änderung, 
2. die Erlassung von Verordnungen der Börsekammer, 
3.  die Erlassung der Dienst-, Bezugs- und Pensionsordnung für die 

Bediensteten der Börsekammer, 
ol. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide ihrer Ausschüsse 

Bescheide Präsidenten 
• I 

und des Angelegenheiten der 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 . 
12 .  

1 3. 

14.  
1 5. 

gegen 10 
Besuchsberechtigung, 
die Amtsenthebung \'on Börseräten, 
die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten, 
die Wahl der Ausschußmitglieder, 
die Wahl der Rechnungsprüfer, 
die Ernennung des Generalsekretärs und seiner Stellvertreter, 
die Beste1\ung und die dauernde und zeitweilige Enthebung \'on 

Börsesensalen, 
die Genehmigung des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses, 
die Verfugung über das unbewegliche sowie über wesentliche Teile des 
beweglichen Vermögens der Börsekammer, 
die Erlassung der Gebührenordnung, 
die Bestimmung des Börseortes, 
die Festsetzung der Regeln rur den Handelsablauf, insbesondere gemäß - -- ---

I 
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§ 26. 

(3) Die Zurücklegung einer Konzession (Abs. I Z 3) ist nur schriftlich zulässig 

I 
(3) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens di: Hälfte der 

u�d nur dann, wen� zuvor die L�itung �nd Ven\'altung der Börse durch ein anderes �örserät� anwesend ist: rur Bes�hlußfassunge� üb�r das Statut und dessen And�rung ist 
Börseunternehmen ubernommen "orden 1St. Jedoch dIe AnwesenheIt von mmdestens zweI Dntteln der Börseräte erforderlIch. Für 

Beschlüsse über die Amtsenthebung des Präsidenten oder eines Vizepräsidenten sowie 
von Börseräten ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
erforderlich, rur sonstige Beschlüsse genügt die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. Im Statut kann auch 
die Beschlußfassung durch schriftliche Stimmabgabe vorgesehen werden. 

�--------------------------------------------------�I--------------------------�--------�--�--�--------�I 
§ 6. (I) An einer Börse nach § I Abs. I ist ein Wahlausschuß einzurichten, der flir die § 6. ( 1 )  Jeder der beabsichtigt, eine qualifizierte Beteiligung an einem 

Börseunternehmen direkt oder indirekt zu halten, hat dies zuvor dem Bundesminister 
rur Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister rur 
wirtschaftliche Angelegenheiten, unter Angabe des Betrages dieser Beteiligung 
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht rur den Fall, daß die qualifizierte Beteiligung 
über ein Börseunternehmen gehalten werden soll, das der Bewilligungspflicht gemäß § 
7 Abs. I Z 2 unterliegt. 

(2) Jeder der beabsichtigt, seine qualifizierte Beteiligung an einem 
Börseunternehmen derart zu erhöhen, daß die Grenzen von 20 vH, 33 vH oder 50 vH 
der Stimmrechte oder des Kapitals erreicht oder überschritten werden, oder daß das 
Börseunternehmen sein Tochterunternehmen wird, hat dies zuvor dem Bundesminister 
für Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten, schriftlich anzuzeigen. 

Entscheidung über Einsprüche gegen die Wählerlisten und zur Feststellung der Gültigkeit 
oder Ungültigkeit " on Wahlen zuständig ist. 

(2) An einer Börse nach § l Abs. 2 sind überdies folgende Ausschüsse 
einzurichten: 

I . Ein Kartenausschuß, der für die Zulassung und den Ausschluß von 
Börsemitgliedern, die Bestellung von Freien Maklern sowie für die 
Festsetzung \'on Kautionen zuständig ist; 

2. ein Exekulivausschuß, der für die Zulassung zum Börsehandel und den 
Widerruf der Zulassung von Verkehrsgegenständen, die nicht gemäß 
Z 3 dem Optionsausschuß vorbehalten sind, und für die Festsetzung der 
Börsezeit zuständig ist; 

3. ein Optionsausschuß, sofern an der betreffenden Börse Optionen und 

Finanzterminkontrakte gehandelt werden, der für die Zulassung zum 

Börsehandel und rur den Widerruf der Zulassung von Optionen und 
Finanzterminkontrakten und rur die Festsetzung der Börsezeit 
zuständig ist. 
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(3) Der Bundesminister für Finanzen, jcdoch bci allgemeinen Warenbörsen der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, hat innerhalb von drei Monaten 
nach einer Anzeige gemäß Abs. I oder 2 die beabsichtigte Beteiligung zu untersagen, 
wenn die i n  § 3 Abs. 1 Z 3 und 4 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen. Wird die 
Beteiligung nicht untersagt, so kann der zuständige Bundesminister einen Termin 
vorschreiben, bis zu dem die in Abs. I und 2 gcnannten Absichten verwirklicht werden 
müssen. 

(3) Gcgen die Entscheidungen des Kartcnausschusses über die Nichtzulassung 
oder dcn Ausschluß von Börsemitgliedern und gegen die Entschcidungen des Präsidentcn 
Ober die Nichterteilung oder Entziehung der Besuchsberechtigung ist die Berufung an die 
Vollversammlung zulässig. An den Sitzungen der Vollversammlung in diescn 
Angelegenheiten darf der Börsekommissär nicht teilnehmen. Börser�te, die an der 
Entscheidung des Ausschusses mitgewirkt haben, gegen die Berufung erhoben \\lIrde, 
haben in der Sitzung der Vollversammlung, in der die Berufungsentscheidung getrofTen 
wird, kcin Stimmrecht und sind bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit n icht 
mitzuzählcn. Dic Voll,·crsammlung ist in diesen Fällen abweichend von § 5 Abs. 3 
beschlußfähig, wenn dic Hälfte deIjenigen Börseräte anwesend ist, die nicht an dcr 
Sitzung dcs Ausschusses teilgenommen haben, gegen dessen Entscheidung Bemfung 
erhoben wird. Die stimmberechtigten Mitglieder sind in den Angelegenheiten, der 
Mitgliedschaft und der Besuchsberechtigung keinen Weisungen unterworfen. Diesc 
Entscheidungen der Vollversammlung unterliegen nicht der Abändemng oder Aufhebung 
im Vcrwaltungsweg. Dic Bcschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig. Die 
Beschwerde kann auch ,·om Bundesminister für Finanzen wcgen Rechtswidrigkeit 
erhoben wcrden. 

(4) Die Meldepflichten gemäß Abs. 1 und 2 gelten in gleicher Weise tUr die (ol) Wcrden an ciner Wertpapierbörse sowohl Wertpapiere als· auch Optionen 
beabsichtigte Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung oder Unterschreitung der in und Finanzterminkontrakte gehandelt, so haben der Exekutivausschuß und der 
Abs. 2 genannten Grenzen tUr Beteiligungen an einem Börseunternehmen. Optionsausschuß bei der Festsetzung der jeweiligen Börsezeit das im Interesse des 

(5) Die Börseunternehmen haben dem Bundesminister für Finanzen, jedoch bei 
allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilen sowie jedes Erreichen und jede Über- und 
Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1, 2 und 4 unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die 
Börseunternehmen dem Bundesminister für Finanzen, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, mindestens 
einmal jährlich die Namen und Anschriften der Aktionäre oder sonstigen Gesellschafter 

ordnungsgemäßen Handclsablaufs erforderliche Einvernehmen herzustellen; gelingt dies 
nicht, so ist die Börsezeil durch die Vollversammlung festzusetzen. 
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schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie 
es sich insbesondere aus den anläßlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre 
oder sonstigen Gesellschafter oder aus den auf Grund der §§ 9 1  bis 94 BörseG 
erhaltenen Infonnationen ergibt. 

(6) Besteht die Gefahr, daß der durch qualifiziert beteiligte Eigentümer 
ausgeübte Einfluß den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des 
Börseunternehmens zu stellenden Ansprüchen nicht genügt, so hat der Bundesminister 
rur Finanzen, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister rur 
wirtschaftliche Angelegenheiten, die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung 
eines solchen Zustands erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen 
sind insbesondere: 

r-- Der Antrag bei dem rur den Sitz des Börseunternehmens zuständigen, zur 
Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof 
auf Anordnung des Ruhens der Stimmrechte für jene Aktien oder sonstigen Anteile, die 
\"on den betreffenden Aktionären oder sonstigen Gesellschaftern gehalten werden. '---'--

1 .  rur die Dauer dieser Gefahr, wobei deren Ende vom Gerichtshof festzustellen 
is� oder 

2. bis zum Kauf dieser Aktien oder sonstigen Anteile durch Dritte nach 
erfolgter Nichtuntersagung gemäß Abs. 3: 

r--' der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 

(7) Der zuständige Bundesminister hat geeignete Maßnahmen gegen die in den 
Abs. 1 und 2 genannten Personen zu ergreifen, wenn sie ihren Verpflichtungen zur 
vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen oder wenn sie eine Beteiligung entgegen 
einer Untersagung gemäß Abs. 3 oder ohne eine Bewil ligung gemäß § 7 Abs. 2 
emerben. Die Stimmrechte rur jene Aktien oder sonstigen Anteile, die von den 
betreffenden Aktionären oder sonstigen Gesel lschaftern gehalten werden. ruhen -, 

1 .  bis zur Feststellung des zuständigen Bundesministers, daß der Enverb der 
Beteiligung gemäß Abs. 3 nicht untersag! worden wäre oder I 

2. bis zur Feststellung des zuständigen Bundesministers, daß der Grund fur die ' 
erfolgte Untersagung nicht mehr besteht. 

(8) Verfiigt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 6, so hat 
der Gerichtshof gleichzeitig einen Treuhänder zu bestellen, der den Anforderungen des 
§ 3 Abs. 1 Z 3 zu entsprechen hat, und ihm die Ausübung der Stimmrechte zu 

' übertragen. Im Fall des Abs. 7 hat der zuständige Bundesminister beim gemäß Abs. 6 
I zuständigen Gerichtshof die Bestellung eines Treuhänders unverzüglich zu beantragen, 
wenn ihm bekannt wird, daß die Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch auf 
Ersatz seiner Auslagen und auf Vergütung rur seine Tätigkeit, deren Höhe vom Gericht 
festzusetzen ist. Das Börseuntemehmen und die betreffenden Aktionäre und sonstigen 
Anteilseigner haften dafiir zur ungeteilten Hand. Gegen Beschlüsse, womit die Höhe 

I der Vergütung des Treuhänders und der ihm zu ersetzenden Auslagen bestimmt \\;rd 
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steht den Verpflichteten der Rekurs offen. Gegen die Entscheidung des Rekursgerichtes 
findet ein weiterer Rechtszug nicht statt. 

(9) Soweit Vorgänge im Sinne von Abs. 1 und 2 gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 
bewilligungspflichtig sind sind die Abs. I bis 4 und 5 erster Satz nicht anzuwenden . 

. � 7: 
§ 7. ( 1 )  Eine besondere Bewilligung des Bundesministers rur Finanzen, jedoch § 7. ( I )  Die Ausschußmitglieder sind von der Vollversammlung aus dem Kreis der 

bei allgemeinen Warenbörsen des Bundesministers rur wirtschaftliche Angelegenheiten, Börseräte zu wählen. Den Ausschüssen gemäß § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Z I und 2 gehören 
ist erforderlich: neben acht gewählten Börserälen die vier vom Bundesminister rur Finanzen gemäß § 3 

Abs. 2 bestellten Börseräte an. Dem Ausschuß gemäß § 6 Abs. 2 Z 3 (Optionsausschuß) 
gehören neben sechs gewählten Börseräten die vier vom Bundesminister rur Finanzen 
bestellten Börseräte an. Von den zu wählenden Mitgliedern des Optionsausschusses sind 
zwei aus dem Kreis jener Börseräte zu wählen, die ein Mitglied vertreten, das am 
Börsehandcl mit Optionen und Finanzterminkontrakten selbst aktiv teilnimmt. Die 
Ausschüsse haben selbst einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzendcn z u  

wählen. 

I .  Für jede Verschmelzung oder Vereinigung von Börseunternehmen: 
2. rur jedes Erreichen, Überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzen von 10 vH 

(qualifizierte Beteiligung), 20 vH, 33 " H  und 50 vH der Stimmrechte oder des Kapitals 
eines Börseunternehmens, sofern ein anderes Börseunternehmen diese Stimmrechte 
oder das Kapital direkt oder indirekt hält, erwirbt oder ab,gibt· 

3. rur die Errichtung von Zweigstellen in einem Drittland. 

(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen nach Abs. 1 gelten die §§ 2 bis 4 (2) Die Ausschüsse werden vom Vorsitzenden einberufen und geleitet; sie sind 
sinngemäß. beschlußfcihig, wenn zumindest die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Die Ausschüsse 

entscheiden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Im Statut kann die Zulässigkeit \'on 
Ausschußbeschlüssen ohne Sitzung vorgesehen werden. Die Ausschußsitzungen s ind 
nicht öffentlich; der Ausschuß kann aber die Beiziehung von Auskunftspersonen 
beschließen. Diese Auskunftspcrsonen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht gcmäß 
§ 5 Abs. 4. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z I dürfen nur dann in das Firmenbuch 
eingetragen werden, wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift 
oder beglaubigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse I über solche Firmenbucheintra��aJlch dem Bundesminister rur Finanzen jedoch -_.-
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bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
zuzustellen. 

��---------------------------------------------+------------------------------------------------------� 
g 
§ 8. ( 1 )  Der geprüfte lahresabschluß, der Lagebericht, der Konzernabschluß und der 
Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte über den lahresabschluß, den 
Lagebericht, den Konzernabschluß und den Konzernlagebericht sind vom 
Börseunternehmen längstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluß des 
Geschäftsjahres dem Bundesminister rur Finanzen, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, und der BW A 

§ 8. ( I )  Der Präsident und zwei bis vier Vizepräsidenten sind in der ersten Sitzung der 
Vollversammlung zu Beginn der Amtsperiode nach § 3 Abs. 3 aus dem Kreis der 
Börseräte zu wählen. Bei Ausscheiden eines Gewählten vor Ablauf der Amtsperiode ist 
eine Nachwahl für die restliche Amtsperiode vorzunehmen. 

vorzule en. ��---------------------------------------------+------���������--�--��----��----��----� 
(2) Der Abschlußprüfer hat den lahresabschluß des Börseunternehmens, die Kassa- und (2) Im Falle der Verhinderung des Präsidenten wird er durch einen der 
Buchfuhrung und die Funktionsfähigkeit des Systems der EDV dahingehend zu Vizepräsidenten vertreten. Sind auch alle Vizepräsidenten verhindert, so vertritt der der 
überprüfen, ob die technischen Einrichtungen eine ausreichende Überwachung im Amtsdauer nach älteste Börserat; unter Börseräten mit gleicher Amtsdauer entscheidet 
Sinne des § 25 Abs. 2 gewährleisten und insbesondere für die gemäß § 25 Abs. 2 d L b It 

-r d I' h E 
. 

I . . d D E b '  d Prilli ' as e ensa er. ellor er IC en rmlU ungen geeIgnet sm . as rge DIS er ung Ist vom 
Abschlußprüfer in seinen schriftlichen Bericht aufzunehmen. 

§§ 9 bis 12 entfallen. 

§§ 9 bis 12:  

§ 9. ( I)  Der Präsident leitet die Geschäfte der Börsekammer, vollzieht ihre Beschlüsse, 
yertriu die Börse nach außen und entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der 
Vollyersammlung oder ihren Ausschüssen vorbehalten sind. 

(2) An Ausschußsitzungen kann der Präsident mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(3) Der Präsident kann Entscheidungen in Angelegenheiten, ftir die die 
Vollversammlung oder ein Ausschuß zuständig sind, treffen, sofern dadurch nicht das 
Statut geändert wird und wenn die zuständigen Organe nicht oder nicht rechtzeitig t:itig 
werden können und bei Unterbleiben einer sofortigen Entscheidung 

I .  der Börse oder ihren Mitgliedern eine erhebliche Gefahr droht, 
2. die Börse oder ihre Mitglieder einen erheblichen Nachteil erleiden 

\\ürden oder 
3 . ein geordneter Börsehandel oder Interessen des anlagesuchenden 

Publikums gefährdet wären. 
Dies gilt in gleicher Weise für Entscheidungen in Angelegenheiten, die nach dem St:Hut 
der Zustimmung der Vollversammlung bedürfen. 
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(4) Entscheidungen nach Abs. 3 hat der Präsident unverzüglich den zuständigen 
Organen zur Kenntnis zu bringen. 

Generalsekretär 

§ 10. ( I )  Der Generalsekretär und seine Stellvertreter müssen bei Börsen gemäß § I 

Abs. 2 über die erforderlichen juristischen und wirtschaftlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem Gebiet des Kapitalmarkt- und Wertpapierwesens verfiigen und 
dürfen keinen anderen Hauptberuf ausüben. 

(2) Die Aufgaben des Generalsekretärs sind: 
1 . die Leitung des gemäß § 1 3  Abs. 4 einzurichtenden Kammeramtes; 
2 . die Vorbereitung der Beschlüsse und Entscheidungen der Organe der 

Börsekammer; 
3 .  die Teilnahme an  den Sitzungen der Vollversammlung und i h rer 

Ausschüsse mit beratender Stimme; 
4 .  die ordnungsgemäße Bekanntmachung der Kurse sowie der Beschlüsse, 

Entscheidungen und Mitteilungen der Börsekammer; 
(3) Der Präsident kann im Interesse einer raschen und zweckmäßigen 

Geschäftsbehandlung und unter Bedachtnahme auf die Bedeutung der einzelnen 
Angelegenheiten dem Generalsekretär bestimmte Gruppen von Angelegenheiten zur 

selbständigen Behandlung übertragen; die Übertragung ist im VeröfTentlichungsorgan der 
Börse zu verlautbaren. Der Präsident kann jedoch jede AngelegeI1heit, zu deren 
selbständigen Behandlung der Generalsekretär ermächtigt \\1Jrde, im Einzelfall an s ich 
ziehen oder sich die Genehmigung der Entscheidung vorbehalten. 

Erhaltung der Börse 

§ 11. ( I )  Die Mittel zur Erhaltung der Börse werden durch die Gebühren gemäß der auf 
Grund des Abs. 2 erlassenen Verordnung, durch die Gebühren rur die Zulassung \'on 
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Verkehrsgegenständen zum Börsehandel sowie durch die an den Börsefonds zu 
entrichtenden Beiträge aufgebracht. 

(2) Die Vollversammlung hat eine Gebührenordnung zu erlassen, mit der unter 
Beachtung der erforderlichen Kostendeckung und des volkswirtschaftlichen Interesses am 
funktionsfähigen Börsehandel Gebühren für 

1 .  die Mitgliedschaft, 
2. die Berechtigung für Börsebesucher und sonstige Eintrittsberechtigte, 
3 .  die Benützung der Einrichtungen der Börse, insbesondere der HandcIs

und Ab\\'icklungssysteme, 
4 .  die Zulassung von Verkehrsgegenständen zum Börsehandel gemäß � 8 I 

und 
5. die Inanspruchnahme sonstiger von der Börse erbrachten Leistungen 

festzulegen sind. Werden Einrichtungen im Sinne der Z 3, insbesondere Handels- und 
Abwicklungssysteme, von Dritten zur Verfügung gestellt, so bedürfen deren Entgelte der 
Zustimmung der Vollversammlung. 

Rechnungsprüfer 

§ 12. ( 1 )  Der Rechnungsprüfer der Börsekammer muß ein beeideter Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) sein. Er ist von der Vollversammlung zu wählen. 

(2) Der Rechnungsprüfer hat den Jahresabschluß der Börsekammer 
einschließlich des von ihr verwalteten Sondervermögens, die Kassa- und Buchflihrung 
und die Funktionsfähigkeit des Systems der EDV dahingehend zu überprüfen, ob die 
technischen Einrichtungen eine ausreichende Übenvachung im Sinne des § 25 Abs. 2 

geWährleisten und insbesondere für die gemäß § 25 Abs. 2 erforderlichen Ermittlungen 
geeignet sind. Er hat in der Vollversammlung vor Abstimmung über den Jahresabschluß 
Bericht über diese Überprüfungen zu geben. Das Ergebnis der Prüfung ist vom 
Rechnungsprüfer in einen schriftlichen Bericht aufzunehmen. Dieser Bericht ist vom 
Rechnungsprüfer binnen sechs Monaten nach Abschluß des Geschäftsjahres der 
Börsekammer und den gemäß § 45 Abs. I zuständigen Aufsichtsbehörden vorzulegen. 
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I 
Die Überschrift vor § 13 und .f 13: I 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Börsemitgliedschaft Börsestatut 

§ 13. ( l )  Das Börseunternehmen hat Allgemeine Geschäftsbedingungen § 13. ( 1 )  Die Vollversammlung hat zur Ausflihrung dieses Bundesgesetzes ein Statut 

aufzustellen . so\\ie flir die Sitzungen der Organe der Börsekammer eine Geschäftsordnung zu erlassen. 

(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben insbesondere (2) Im Statut ist ein Schiedsgericht vorzusehen; das Statut hat nach Maßgabe der 

Art. XIIIa bis XXVII EGZPO Regelungen zu enthalten über 

I .  Regeln über die Börsemitgliedschaft, I .  die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes, 

2. Regeln über die Börsezeit, 2. den Wirkungskreis des Schiedsgerichtes und 

3. Regeln über den Börseort, 3 . das Verfahren vor dem Schiedsgericht. 

... die Handelsregeln nach § 26 
5. die flir den Handel an der Warenbörse �eltenden Handelsbräuche. 
6. das VeröfTentlichungsorgan, in dem alle flir den Börsehandel wichtigen 

Tatsachen zu verlautbaren sind zu enthalten. 

(3) Die Börsemitgliedschaft setzt die Zulassung durch das Börseunternehmen (3) Im Statut ist das Verhalten im Börsesaal zu regeln. Der Präsident hat die 

voraus. Das Börseunternehmen entscheidet auch über den Ausschluß von der Einhaltung dieser Bestimmungen zu überwachen und die Entfernung von Personen, die 
Börsemitgliedschaft. durch ungebührliches Verhalten den Börsehandel stören oder das Ansehen der Börse 

beeinträchtigen, durch Organe der öffentlichen Sicherheit zu veranlassen. 

( .. ) Das Börseunternehmen kann Beginn und Ende der Börsezeit im Einzelfall (4) Im Statut sind die Organisation und der Betrieb des Kammeramtes unter der 

abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmen oder Leitung des Generalsekretärs zu regeln. Insbesondere ist für Ausfertigungen, die nicht die 
Börseversammlungen überhaupt entfallen lassen, wenn es wichtige Umstände im Unterschrift des Präsidenten oder in  Angelegenheiten gemäß § 10 die Unterschrift des 
öffentlichen Interesse oder zur Gewährleistung eines geordneten Börsehandels oder Generalsekretärs tragen, die Zeichnungsberechtigung zu bestimmen. 
zum Schutz der am Börseverkehr interessierten Personen verlangen oder wenn durch 
sonstige Umstände ein geordneter Ablauf des Handels nicht gewährleistet ist. 

(5) Das Börseunternehmen hat eine Gebührenordnung aufzustellen, mit der unter (5) Im Statut ist ein Veröffentlichungsorgan zu bestimmen, in dem alle 

Beachtung kaufmännischer Grundsätze und des volks\\irtschaftlichen Interesses am Verordnungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 2, alle sonstigen generellen Anordnungen der 
funktionsflihigen Börsehandel Gebühren fiir Börsekammer sowie alle fiir den Börsehandel wichtigen Beschlüsse und Tatsachen zu 
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1 .  die Mitgliedschaft, I verlautbaren sind. 
2. die Berechtigung rur Börsebesucher und sonstige Eintrittsberechtigte, 
3 .  die Benützung der Einrichtungen der Börse, insbesondere der Handels- und 

Abwicklungssysteme, 
4. die Zulassung von Verkehrsgegenständen zum Börsehandel gemäß § 8 1  sowie 

die Dauer der Börsenotierung von Verkehrsgegenständen und 
5. die Inanspruchnahme sonstiger von der Börse erbrachten Leistungen 

festzulegen sind. Die Gebührenordnung und ihre Änderungen sind Allgemeine 
Geschäftsbedingungen; die Gebühren sind im Zivilrechtswege hereinzubringen. 

§ 15 Abs. 1: 
§ 15. ( 1 )  Mitglieder einer Wertpapierbörse können nur werden :  

I .  Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 Bankwesengesetz - BWG, BGBI. 
Nr. 532/1 993, Art. I,  die zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § l Abs. 1 Z 
7 BWG berechtigt sind; 

2. Kreditinstitute gemäß § 9 BWG, Wertpapierfirmen gemäß § 9a BWG und 
Lokale Firmen aus anderen EWR-Mitgliedstaaten als Österreich, die 

a) in ihrem Herkunftmitgliedstaat zur Ausübung der Dienstleistungen gemäß 
Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 des Anhangs zur 
Richtlinie 93122IEWG bz\\'. gemäß Art. 2 Nummer 20 in Verbindung mit 
Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 93/6IEWG berechtigt sind, 

b) die Eigenkapitalanforderungen gemäß der Richtlinie 93/61EWG einhalten und -
sofeme es sich nicht um eine Lokale Firma handelt - die hinsichtlich dieser 
Einhaltung der Kontrolle der zuständigen Behörden des 
Herkunftmitgliedstaates unterl iegen und 

c) die Mitteilung der zuständigen Behörde des Herkunftmitgliedstaates gemäß § 9 Abs. 
2 oder 6 BWG erfolgt ist; bei Lokalen Firmen genügt eine Bestätigung der 
zuständigen Behörde des Herkunftmitgliedstaates oder ein sonstiger 
Nachweis über die Erfilllung der Anforderungen gemäß Art. 3 Abs. 4 der 
Richtlinie 93/61EWG; 

3. anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland gemäß § 2 Z 3 1  lit. b 
BWG; 

4. Lokale Firmen mit Sitz in einem Drittland, die 
a) in diesem zur Ausübung der Geschäfte im Sinne des Art. 2 Nummer 20 der 

Richtlinie 93/6IEWG berechtigt sind, 
b) in diesem an einer anerkannten Börse im Sinne des § 2 Z 32 BWG zugelassen sind 

und dort einer Aufsicht unterliegen, und die 

c) ein EiKenkapital von mindestens 50.000 ECU aufweisen. 

§ 19Abs. 2: 

§ 15. ( I )  Mitglieder einer Wertpapierbörse können nur werden: 

I .  Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. I Bankwesengesetz - BWG, BGBI .  Nr. 
532/1 993, Art. I ,  die zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § I 

Abs. I Z 7 BWG berechtigt sind; 

2. Kreditinstitute gemäß § 9 BWG und Wertpapierfirmen gemäß § 9a 

BWG, die 

a) in ihrem Herkunftmitgliedstaat zur Ausübung der 

Dienstleistungen gemäß Abschnitt A Nummer 1 Buchstabe b 

und Nummer 2 des Anhangs zur Richtlinie 93/221EWG 

berechtigt sind, 

b) die Eigenkapitalanforderungen gemäß der Richt l inie 

93/6IEWG einhalten und die hinsichtlich dieser Einhaltung 

der Kontrolle der zuständigen Behörden des 
Herkunfimitgliedstaates unterliegen und 

c) die Mitteilung der zuständigen Behörde des 

Herkunftmitgliedstaates gemäß § 9 Abs. 2 oder Abs. 6 BWG 

erfolgt ist. 
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33 
(2) Das Börseunternehmen hat das Recht, rur die Dauer seiner Prüfung, ob die (2) Für die Dauer des Ausschlußverfahrens kann der Präsident das Ruhen der 

Voraussetzungen rur die Ausschließung vorliegen, ein Ruhen der Mitgliedschaft des in  Mitgliedschaft verfugen. 
Prüfung gezogenen Mitgliedes zu verfugen. Der Ausschluß eines Mitgliedes wird durch 
eine Ausschlußserklärung seitens des Börseunternehmens bewirkt. Ein 
Besitzstörungsverfahren wegen Handlungen des Börseunternehmens im 
Zusammenhang mit dem Ausschluß von der Börsemitgliedschaft ist unzulässig. 

§ 19 Abs. 4: 

In § 19 Abs. 4 wird das IVort "Präsidenten" durch das Wort "Börseuntemehmen" und (4) Werden bei einem Mitglied einer Wertpapierbörse die im § 1 5  Abs. 4 (3 )  
der A usdruck "§ 1 5  Abs. 4" durch den A usdruck "§ 1 5  Abs. 3"  ersetzt. genannten Anforderungen an die technischen Einrichtungen des Börsemitglieds n icht 

mehr erfullt, so ist unter den Voraussetzungen des Abs. 3 der Ausschluß von der 
Teilnahme am Börsehandel im Handelssystem für die Dauer der Störung zu verfügen. 
Das Recht zum Handel im Börsesaal sowie die übrigen Mitgliedschaftsrechte werden 
durch diese Verfügung nicht berührt. Jedoch ist, wenn nicht innerhalb einer \'om 
Präsidenten zu setzenden angemessenen Nachfrist den Erfordernissen des § 1 5  Abs. 4 ( 3 )  
wieder entsprochen wird, gemäß Abs. 1 vorzugehen. 

§ 20 Abs. 1 :  

In § 20 Abs. I wird die IVor/gruppe "von der Börsekammer" durch die Wor/gruppe § 20. ( I )  Börsebesucher sind diejenigen physischen Personen, die zur Erteilung \'on 
""om Börseuntemehmen" ersetzt und nach § 20 Abs. I wird folgender Satz angeflJgt: Aufträgen und zum Abschluß \'on Geschäften rur Börsemitglieder an der Börse oder im 
"Das Börsebesuchsrecht wird durch Vereinbarung mit dem Börseunternehmen Handelssystem berechtigt und \'on der Börsekammer als Börsebesucher zugelassen sind. 
erworben. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht 
Kontrahierungszwang des Börseunternehmens. " 

§ 20 Abs. 4 :  

In § 20 Abs. 4 entftJllt die /Vortgruppe "des Statuts". (4) Die Börsebesucher sind verpflichtet, während des Aufenthalts an der Börse 
die zur Aufrechterhaltung der Ordnung an der Börse erlassenen Vorschriften des Statuts 
einzuhalten und bei ihrer Tätigkeit im Börsehandel die Bestimmungen des § 18 Z I 
einzuhalten. 

§ 24: 

§ 24 entftJllt. § 24. ( I )  Die Vollversammlung bestimmt den Börseort. Die Börsezeit wird bei Börsen 
gemäß § 1 Abs. 3 vom Präsidenten bestimmt, bei Börsen gemäß § 1 Abs. 2 erfolgt die 
Bestimmung der Börsezeit durch die gemäß § 6 zuständigen AusschUsse; soweit der 

I Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln betroffen ist, ist zuvor die Oesterreichische 
'-- - _ .. _-_ .. - -- - _. _-��_ ... _-
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34 
Nationalbank zu hören. 

(2) Der Präsident kann Beginn und Ende der Börsezeit im  Einzelfall  abändern 

oder Börseversammlungen überhaupt entfallen lassen, wenn es wichtige Umstände im 

öffentlichen Interesse oder zur Gewährleistung eines geordneten Börsehandels oder zum 
Schutz der am Börseverkehr interessierten Personen verlangen oder wenn durch sonstige 
Umstände ein geordneter Ablauf des Handels nicht gewährleistet ist. 

§ 25 Abs. 1 und 3: 

In § 25 Abs 1 und 3 wird jeweils die IVortgruppe "D/der Präsident" durch die 

I 
§ .25. ( I )  Der Präsident hat den Börseh�ndel zu üben�achen und während der

. 
Börseze

.
it 

Wortgruppe "D/das Börseunternehmen" ersetzt. die nach den Handclsregcln erforderhchen Entscheidungen zu treffen sowie für dIe 

Einhaltung der Handelsregeln zu sorgen. 

(3) Bei Verdacht auf Vorliegen von Insidergeschäften oder der Verletzung \"on 

anderen in die Zuständigkeit der BWA fallenden Vorschriften hat der Präsident die BWA 

unverzüglich zu informieren. 

§ 25a Abs. 1 und 2: 

In § 250 Abs. 1 und 2 wird jeweils die Wortgruppe "dIDie Börsekammer" durch die I 
§ 25a. ( I )  Die BWA ist berechtigt, sich zur Durchführung von Untersuchungen, für die 

Wortgruppe "dIDas Börseunternehmen" ersetzt. sie nach diesem Bundesgesetz und gemäß dem Wertpapieraufsichtsgesetz - WAG, BGBI. 
Nr. 753/1 996, Art. I, zuständig ist, des Handelsübenvachungssystems gemäß § 25 Abs. 2 

zu bedienen oder die Börsekammer mit der Durchführung derartiger Untersuchungen zu 

beauftragen. 

(2) Die Börsekammer hat die BWA regelmäßig über die Daten des 

BörsehandcIs, insbesondere über Umsätze und Preise der in  den geregelten Märkten 

gehandclten Handclsgegenstände zu unterrichten. Die BW A ist ermächtigt, die 

Gliederung und Art der Übermittlung durch Verordnung festzusetzen oder durch 
Verordnung auf die Übermittlung durch die Börsekammer zu verzichten, wenn sie die für 
die Durchfiihrung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen des Börsehandels durch 
ein anderes geeignetes Meldesystem erhält; in diesem Fall ist die Börsekammer jedoch 

weiterhin verpflichtet, alle Anfragen der BWA zum Börsehandel unverzüglich zu 

beantworten. 
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1�25Q Abs. 3: 
(3) Unbeschadet des Abs. 2 hat das Börseunternehmen der BW A alle zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zu erteilen und die BWA 
bei der Durchfilhrung ihrer Untersuchungen zu unterstützen. Besteht der Verdacht, daß 
sowohl in  den Zuständigkeitsbereich des Börseunternehmens fallende Vorschriften, 
insbesondere die Handelsregeln, als auch in die Zuständigkeit der BW A fal lende 
Vorschriften verletzt wurden, so arbeiten beide Stellen zusammen und erteilen einander 
die erforderlichen Auskünfte. Die BW A ist jedoch berechtigt, dem Börseunternehmen 
die Unterlassung von Untersuchungen oder sonstigen Maßnahmen aufzutragen, wenn 
dadurch ansonsten die Ermittlung eines Sachverhalts gemäß § 48a dieses 
Bundesgesetzes oder einer Verletzung des § 2 Z. 4 WAG erschwert oder " ereitelt 
"iirde. 

(3) Unbeschadet des Abs. 2 hat die Börsekammer der BWA alle zur Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Informationen zu erteilen und die BWA bei der Durchfilhrung 

ihrer Untersuchungen zu unterstützen. Besteht der Verdacht, daß sowohl in den 

Zuständigkeitsbereich der Börsekammer fallende Vorschriften, insbesondere die 

Handelsregeln, als auch in die Zuständigkeit der BWA fal lende Vorschriften verletzt 

\\1uden, so arbeiten beide Stellen zusammen und erteilen einander die erforderlichen 

Auskünfte. Die BW A ist jedoch berechtigt, der Börsekammer die Unterlassung yon 

Ermittlungen oder sonstigen Maßnahmen aufzutragen, wenn dadurch ansonsten die 

Ermittlung eines SacilYerhalts gemäß § 48a dieses Bundesgesetzes oder einer Verletzung 

des § 2 Z 4 WAG erschwert oder vereitelt "iirde. 

I § 26 Abs. 1 und Abs. 2 :  

In § 26 Abs. I und 2 wird jeweils die Wortgruppe "Die Börsekammer" durch die I 
§ 26. ( 1 )  Der Börsehandel hat nach gerechten und dem Prinzip der Gleichbehand lung 

Wortgruppe "Das Börseunternehmen" ersetzt. aller Marktteilnehmer entsprechenden Regeln abzulaufen. Es dürfen insbesondere keine 
Geschäfte geschlossen werden, die nur zum Scheine oder zur Benachteiligung dril ler 
Personen dienen. Die Börsekammer hat die im Interesse des Anlegerschutzes und zur 

Wahrung des Ansehens der österreichischen Börsen erforderlichen Regeln für die 

Gleichbehandlung der Marktteilnehmer zu erlassen. Für Wertpapierbörsen haben d iese 

Regeln den Bestimmungen des § 82 Abs. 5 und 6 zu entsprechen. 

lL26Abs. 3: 
I (3) Das Börseunternehmen hat entsprechend der Raschheit und Sicherheit und unter 

(2) Die Börsekammer hat auf Grund der rur die Gegenstände des Börsehandels 

herrschenden Gebräuche und entsprechend den Erfordernissen eines raschen und 

effektiven Handels Handelsregeln zu erlassen. In  diesen Handelsregeln ist auch 

festzulegen, wie bei Nichterfüllung von Börsegeschäften oder bei Insolvenz eines 

Börsemitgliedes vorzugehen ist. Hiebei kann insbesondere bestimmt werden, daß jede 

Glattstellung nur durch einen Börsesensal oder Freien Makler über die Börse zu 

geschehen hat. Soweit die Handelsregeln  den Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln 

betreffen, ist zuvor die Oesterreichische Nationalbank zu hören. 

(3) Die Börsekammer hat entsprechend der Raschheit und Sicherheit und unter 
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Bedachtnahme auf die internationale Entwicklung Regeln  rur die Abwicklung der Bedachtnahme auf die internationale Entwicklung Regeln rur die �bwicklung der 
Börsegeschäfte zu erlassen und Abwicklungsstellen einzurichten. Das Börsegeschäfte zu erlassen und Abwicklungsstellen einzurichten. Die Börsekammer kann 
Börseunternehmen kann jedoch auch andere juristische Personen des Privatrechts zur 

jedoch auch juristische Personen des Privatrechts mit der Einrichtung \'on Einrichtung von Abwicklungsstellen verpflichten, wenn diese Gewähr rur eine 
ordnungsmäßige Abwicklung der Börsegeschäfte bieten. Zu diesem Zweck ist die Abwicklungsstellen betrauen, wenn diese Gewähr für eine ordnungsmäßige Abwicklung 

Abwicklungsstelle berechtigt, in die im börslichen Optionen- und der Börsegeschäfte bieten. Wenn an einer Börse Optionen und Finanzterminkontrakte 
Finanztenninkontrakthandel abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und die durch gehandelt werden, so hat die Börsekammer hierfür eine eigene Abwicklungsstelle zu 
diesen Eintritt entstehenden Verpflichtungen einschließlich der Lieferung und 

betrauen, die rur die Erfüllung der Börsegeschäfte einzustehen hat. Zu diesem Zweck ist Abnahme von Wertpapieren zu erfüllen; das Bankwesengesetz in der geltenden Fassung 
ist auf die Abwicklungsstelle hinsichtlich der vorgenannten Geschäfte nicht die Abwicklungsstelle berechtigt, in die i m  börslichen Optionen- und 
anzuwenden, jedoch darf die Abwicklungsstelle darüber hinaus keine Bankgeschäfte Finanzterminkontrakthandel abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und die durch 
betreiben und nicht selbst am Börsehandel teilnehmen. Die Abwicklungsstellen haben diesen Eintritt entstehenden Verpflichtungen einschließlich der Lieferung und Abnahme 
den Aufsichtsbehörden, dem Börseuntemehmen und dem Börsekommissär alle rur die 

von Wertpapieren zu erfilllen; das KWG, BGBI. Nr. 63/1979 in der geltenden Fassung, Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte über die Abwicklung und 
Erfüllung von Börsegeschäften zu erteilen. ist auf die Abwicklungsstelle hinsichtlich der vorgenannten Geschäfte nicht anzuwenden, 

jedoch darf die Abwicklungsstelle darüber hinaus keine Bankgeschäfte betreiben und 
nicht selbst am Börsehandel teilnehmen. Die Abwicklungsstellen haben der 

Aufsichtsbehörde, der Börsekammer und dem Börsekommissär alle rur die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte über die Abwicklung und 
Erfüllung \'on Börsegeschäften zu erteilen. 

§ 30: 
§ 30 entfällt. § 30. Die Börsekammer hat die fiir den Handel an der Warenbörse geltenden 

Handelsbräuche festzustellen und zu veröffentlichen. 

§ 3 1  Abs. 1 :  

In § 3 1  Abs. 1 wird die Wortgruppe "den Präsidenten" durch die Wortgruppe "das § 31 .  ( I )  Die Feststellung der Kurse der an der Warenbörse zu handelnden 

Börseunternehmen" sowie die /Vortgruppe "von der Börsekammer aus dem Kreise der Verkehrsgegenstände hat an jedem Börsetag nach Schluß der Börseversammlung unter 
Börsebesucher bestellten" durch die Wortgruppe "vom Börseunternehmen aus dem Aufsicht des Börsekommissärs durch den Präsidenten zu geschehen. Grundlage sind die 
Kreise der Börsebesucher hiezu verpflichteten" ersetzt. von den Vermittlern während der Börsezeit geschlossenen Geschäfte sowie die Daten, die 

den Vermittlern in Ausübung ihrer Tätigkeit und den etwaigen von der Börsekammer aus 

dem Kreise der Börsebesucher bestellten Vertrauenspersonen bekannt geworden sind. 

§ 31 Abs. 2: 

In § 3/ Abs. 2 wird die Wortwuppe "der Generalsekretär" durch die Wortgruppe "das (2) Der Generalsekretär hat unverzüglich rur die Veröffentlichung der gemäß 
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Börseunternehmen" ersetzt. Abs. I ermittelten Kurse in Kursblättern zu sorgen. , 

§ 32 Abs. 2: 

In § 32 Abs. 2 wird das Wort "Börsekammer" durch die die Buchstabengruppe "BWA" (2) Die Börsekammer hat eine ausreichende Anzahl von Börsesensalen zu 

ersetzt. bestellen, wenn der Abschluß von Börsegeschäften nicht ausschließlich durch ein 

automatisiertes Handelssystem erfolgt. 

§ 32 Ahs. 3: 
(3) Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch den Landeshauptmann. Der (3) Die Bestellung der Börsesensale erfolgt durch die Vollversammlung l ind 

Bestellung hat eine Ausschreibung der Sensalenstelle voranzugehen, die im Amtsblatt bedarf der Bestätigung durch den Landeshauptmann. Der Bestellung hat eine I 
zur Wiener Zeitung und im VeröfTentlichungsorgan des Börseunternehmens Ausschreibung der Sensalenstelle voranzugehen, die im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
kundzumachen ist. und im VeröfTentlichungsorgan der Börse (§ \ 3  Abs. 5) kundzumachen ist. 

§ 32 Abs. 5: 
In § 32 Abs. 5 wird die 1Vortgruppe "Der Präsident" durch die Wortgruppe "Die BWA" (5) Der Präsident hat dem Börsesensal ein Bestellungsdekret auszustellen, in 

ersetzt. dem die Börse, rur die er bestellt ist, und der Umfang seiner Bestellung anzugeben sind. 

I 
§ 32 Abs. 6: 

In § 32 Abs. 6 wird die Wortgruppe "der Börse (§ 13 Abs. 5)" durch die Wortgruppe (6) Die Bestellung eines Börsesensales ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung l ind 
"des Börseunternehmens" ersetzt. im VeröfTentlichungsorgan der Börse (§ \ 3  Abs. 5) kundzumachen und der rur den 

Börseort zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft mitzuteilen. 

[3./ Abs. 1: 
§ 3-4. ( I )  Die Börsesensaleprüfung wird von einer Kommission abgenommen, § 3 ... ( I )  Die Börsesensalenprüfung wird von einer Kommission abgenommen, die aus 

die aus dem Börsekommissär als Vorsitzenden, zwei bis vier aus dem Kreise der dem Börsekommissär als Vorsitzenden, zwei bis vier Börseräten und dem 
Angestellten des Börseunternehmens \'on der BWA hiezu verpflichteten Generalsekretär besteht; die Kommissionsmitglieder, die Börseräte sind, werden samt den 
Sachverständigen rur das Börsewesen und einem von der BW A hiezu verpflichteten erforderlichen Ersatzleuten von der Vollversammlung gewählt. 
Vertreter der BW A besteht " 

§ 37 Abs. 1 :  

In § 3 7  Abs. 1 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem § 37. ( I )  Die Börsesensale haben während der gesamten Börsezeit an der Börse anwesend 

Börseunternehmen" ersetzt. zu sein oder daftir zu sorgen, daß sie durch einen anderen Börsesensal vertreten werden; 
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die Vertretung ist dem Bärsekommissär und der Börsekammer schriftlich anzuzeigen. 

§ 38 Abs. 1 :  

In § 38 Abs. J wird die War/gruppe "die Bärsekammer" durch die /Vor/gruppe "das § 38. ( l )  Sofern es die Art der Geschäftstätigkeit der Börsesensale erfordert, kann die 

Börseunternehmen" ersetzt. Bärsekammer bestimmen, daß die Bärsesensale einer Börse (einer Abteilung der Börse) 
eine Kaution zu stellen haben. Bei der Festsetzung der Höhe der Kaution ist sowohl die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintrittes als auch die voraussichtliche Höhe ei nes 

solchen Schadens, bei der Festsetzung der Art der Kaution die rasche Verwertbarkeit 

angemessen zu berücksichtigen. 

§ 38 Abs. 2: 

In § 38 Abs. 2 wird die Wor/gruppe "der Bärsekammer" durch die War/gruppe "des (2) Das Recht der Börsekammer, von den Börsesensalen rur die Teilnahme 

Börseunternehmens" ersetzt. an einem Clearing-Verfahren auch eine Kaution zu verlangen, bleibt unberührt. 

§ 39 Abs. 2: 

In § 39 Abs. 2 wird die IVortgruppe "die Börsekammer" durch die War/gruppe "das (2) Die Höhe der Mäklergebühr wird vom Landeshauptmann unter 

Börseunternehmen" ersetzt. Berücksichtigung des " olkswirtschaftlichen Interesses an einem funktionsfähigen 

Börsehandel, der Art der Verkehrsgegenstände und der Umsätze sowie unler 

Bedachtnahme auf die Erzielung eines angemessenen Einkommens durch den 
Börsesensal bestimmt. Vor der Festsetzung der Gebühr ist der Börsekommissär, die 

Börsekammer sowie die Interessenvertretung der Börsesensale, falls eine solche 
eingerichtet ist, zu hören. 

§ 39 Abs. 6 und 7: 

In § 39 Abs. 6 und 7 wird die War/gruppe "d/Die Börsekammer" durch die Wortgruppe (6) Die Mäklcrgebühr ist, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart 

"d/Das Börseunternehmen" ersetzt. haben, von jeder Partei je zur Hälfte zu entrichten. Für Börsegeschäfte kann die 

Börsekammer Abweichendes bestimmen, wenn dies im Interesse des Wertpapierhandcls 

liegt oder der Erleichterung der Abwicklung der Börsegeschäfte dient. 

(7) Die Börsekammer kann bestimmen, daß bei Wertpapieren und 

Verträgen, die in ein entsprechendes Abwicklungssystem einbezogen sind, die 

Abrechnung und Einhebung der Mäklergebühr durch die Abrechnungsstelle erfolgt. 
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§ 42: 

In § 42 wird die Wor/gruppe "den Präsidenten" durch die Wortgruppe "das § 42. Die Tätigkeit der Börsesensale wird durch den Präsidenten übenvacht, der zu · 

Börseunternehmen " ersetzt. diesem Zweck insbesondere in aIle Bücher der Börsesensale Einsicht nehmen kann. 

§ 43 Abs. 1 :  

In § 43 Abs. J wird die Wor/gruppe "Die Vollyersammlung" durch die Wor/gruppe § 43. ( I )  Die Börsesensale werden unbefristet besteIlt. Die VoIlversammlung hat ci nen 

"Die BW A, auf Antrag des Börseunternehmens, " ersetzt. Börsesensal seiner Funktion zu entheben, wenn 

I .  er das 65. Lebensjahr vollendet hat, mit Ablauf dieses Jahres; 

2. er freiwillig seine Funktion zurücklegt; 

3 .  er wegen einer strafbaren Handlung im Sinne des § 1 3  GewO 
rechtskräftig verurteilt \\1ude; 

4 .  über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet oder ein 

Konkursantrag mangels an Vermögen abgewiesen wurde; 

5 .  aus einem anderen Grund a ls  dem der Z 4 seine geschäftliche 

Eigenberechtigung eingeschränkt wird; 

6. er an der Ausübung seiner Funktion durch mehr als ein Jahr hindurch 

verhindert war. 

§ 43 Abs. 2: 

(2) Die freiwillige Funktionszurücklegung gemäß Abs. I Z 2 kann wirksam nur (2) Die Börsekammer kann im Statut für den freiwill igen 

schriftlich dem B6rseunternehmen gegenüber /Inter Einhaltung einer dreimonatigen Funktionsverzicht gemäß Z 2 angemessene Kündigungsfristen und Termine für die 
Frist zum darauffolgenden Monatsletzten erklärt werden. Wirksamkeit des Verzichtes festsetzen, die jedoch nicht gelten dürfen, wenn der 

Amtsverzicht krankheitshalber erklärt wird. 

§ 43 Abs. 3: 

In § 43 Abs. 3 wird die Wortgruppe "Die Vollversammlung" durch die Wor/gruppe (3) Die Vollversammlung kann die Funktionsdauer eines Sensales bei 

"Die BWA" ersetzt. Erreichen der Altersgrenze auf seinen Antrag um höchstens fiinf Jahre erstrecken, wenn 

dies wegen geringen Geschäftsanfalls und eines Mangels an geeigneten Bewerbern 

erforderlich ist. 

§ 43 Abs. 4: 
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In § 43 Abs. 4 entftil/t die Wortgruppe "Beschlußfassung über die". (4) Vor der Beschlußfassung über die Amtsenthebung eines Sensales ist die 

Interessenvertretung der Sensale zu hören, sofern an der betreffenden Börse eine solche 

eingerichtet ist. 

§ 44 Abs. 1 :  

In § 44 Abs. I wird das Wort "Vollversammlung" durch die Wortgruppe "BWA, auf I 
§ 44. ( I )  Verstößt ein Börsesensal gegen die Pflichten des § 36 Abs. 2 und 4 bis 6, so 

Antrag des Börseunternehmens, " ersetzt. begeht er eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 60.000 S zu 

bestrafen und von der Volh·ersammlung je nach Art und Schwere des rechtskräft ig 

festgestellten Vergehens mit dem Verbot der Amtsausübung bis zu längstens einem Jahr 

zu belegen oder seiner Funktion zu entheben. 

§ 44 Abs. 2: 

In § 44 Abs. 2 wird die IVortgruppe "Der Präsident" durch die lVortgruppe "Die BWA" (2) Der Präsident kann einen Börsesensal vorläufig von seiner Funktion 

und die Wortgruppe "die B6rsekammer" durch die Wortgruppe "das suspendieren, 
B6rseunternehmen" ersetzt. I .  wenn gegen den Börsesensal ein Strafverfahren gemäß Abs. I oder e i  n 

gcrichtliches Straf,·crfahren eingeleitet wurde und die Art oder die 

Schwcre der Vomürfe geeignet ist, die Vertrauens\\ürdigkeit des 

Börsesensales zu beeinträchtigen, oder eine Gefahr ftir die Personcn 

droht, die die Vermiulungstätigkeit des Börsesensale
·
s in AnspnICh 

nehmen; 

2. wenn und solange der Börsesensal trotz Aufforderung durch die 

Börsekammer seine Kaution (§ 38) nicht auf der vorgeschriebenen 

Höhe und in der vorgeschriebenen Zusammensetzung hält; 

3.  wenn und solange der Börsesensal im  Ausgleich oder unter einer 

glcichgestellten Beschränkung der Geschäftstätigkeit ist oder cin 

Vorverfahren nach der Ausgleichsordnung gegen ihn anhängig ist; 

4. wcnn die Vermögensverhaltnisse des Börsesensales zeniittet sind, was 

insbesondere anzunehmen ist, wenn er mit Exekutionen wcgcn 

Zahlungsverbindlichkeiten verfolgt wird oder eine gerichtliche 

Exekution gegen ihn fruchtlos gefilhrt wird. 

§ 44 Abs. 4: 
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41 
In § 44 Abs. 4 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem (4) Die Strafgerichte sind verpflichtet, in allen Fällen, in denen ein 

Börseunternehmen und der BWA" ersetzt. Strafverfahren gegen einen Börsesensal als Beschuldigten eingeleitet wird, hievon der I 
Börsekammer Mitteilung zu machen und sie nach Beendigung des Strafverfahrens auch , 
vom Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 

§ 44 Abs. 5: 

§ 44 Abs. 5 entfällt. (5) Bei der Entscheidung über die Enthebung von der Funktion und über das 

Verbot der Amtsausübung gemäß Abs. I gilt Hir das Verfahren der Vollversammlung und 

ihre Zusammensetzung § 6 Abs. 3 .  

§ 45 Abs. l :  

In § 45 A bs. I wird die Wor/gruppe "der Börsekammer" durch die Wor/gruppe "des § 45. ( I )  Die Wertpapierbörsen unterliegen der Aufsicht des Bundesministers für 
Börseunternehmens" ersetzt. Finanzen und der BW A. Der Bundesminister rur Finanzen überwacht die Rechtmäßigkeit 

der Börseorganisation und der Beschlüsse der Organe der Börsekammer insbesondere im 

Wege des gemäß § 46 zu bestellenden Börsekommissärs. Die BWA überwacht die 

Ordnungsmäßigkeit des Börsehandcls. Die allgemeinen Warenbörsen unterliegen der 

Aufsicht des Bundesministers rur wirtschaftliche Angelegenheiten. 

§ 45 Abs. 2: 

In § 45 Abs. 2 wird die Wortgruppe "ein Organ der Börsekammer (§ 4)" durch die (2) Die Aufsichtsbehörden haben die Einhaltung der Bestimmungen dieses 

IVor/gruppe "das Börseunternehmen" und die Wortgruppe "der Börsekammer" durch Bundesgesetzes und der sonstigen Rechtsvorschriften rur Börsen zu überwachen. Dabei 
die Wortgruppe "dem Börseunternehmen" ersetzt. ist auf das " olkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen und auf 

die schutz\\ürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums Bedacht zu nehmen. 

Verletzt ein Organ der Börsekammer (§ 4) Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, einer 

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung oder eines Bescheides, so haben 

die zuständigen Aufsichtsbehörden unbeschadet der bei Gefahr in Verzug gemäß Abs. 3 
erforderlichen Maßnahmen der Börsekammer unter Androhung einer Zwangsstrafe 

aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist herzustellen, die im Hinbl ick 

auf die Umstande des Falles angemessen ist. 

§ 45 Abs. 3 Z 1 :  

In § 45 Abs. 3 Z I wird die /VortKruppe "des zuständigen Börseorgans" durch die 1 .  bei Säumigkeit des zuständigen Börseorgans die erforderlichen 
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42 
Wortgruppe "des Börseunternehmens" ersetzt. Entscheidungen und Maßnahmen gemäß diesem Bundesgesetz für die 

Dauer der Gefahr und Säumigkeit zu treffen, 

§ 4S Abs. 3 Z 2 :  

In § 45 Abs. 3 Z 2 wird die Wor/gruppe "einzelne oder alle Organwalter oder Mitglieder 2. einzelne oder alle Organwalter oder Mitglieder von Organen der 

von Organen der Börsekammer" durch die Wor/gruppe "die Geschäftsleiter, aber auch Börsekammer ihrer Funktion zu entheben, wenn diese beharrlich ih re 
sonstige Funktionäre des Börseunternehmens" ersetzt. Pflichten \"erletzen, und das volkswirtschaftliche Interesse an einem 

funktionsfähigen Börsewesen nur durch die Enthebung gewahrt werden 

kann; in diesem Fall ist die Leitung der Börse vorübergehend fachlich 

geeigneten Aufsichtspersonen zu übertragen, 

§ 45 Abs. 4: 

In § 45 Abs. 4 wird die IVor/gruppe "Die Organe der Börsekammer" durch die (") Die Organe der Börsekammer, die Abwicklungsstellen, die Börsesensale li nd 

Wortgruppe "Die Geschäftsleiter, aber auch alle sonstigen Funktionäre und Mitarbeiter die Freien Makler haben den zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß Abs. I und den 
des Börseunternehmens" ersetzt. gemäß § "6 bestellten Börsekommissären alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und in die Bücher, Schriftstücke und Datenträger 

Einsicht zu gewähren. Erfolgt der Börsehandel oder dessen Abwicklung 

automationsunterslÜtzt oder durch ein vollautomatisiertes HandelsS)'stem, so ist den 

Aufsichtsbehörden und den Börsekommissären (Stellvertretern) in gleicher Weise die 

jederzeitige Einsichtnahme zu ermöglichen. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten 

auch, wenn die Aufzeichnungen \"on einem Dritten geführt oder aufbewahrt werden. 

§ 45 Abs. 6: 

In § 45 Abs. 6 wird zweimal die Wortgruppe "der betreffenden Börse" durch die (6) Die dem Bund durch Maßnahmen nach den Abs. 3 bis 5 entstehenden 

Wortgruppe "dem Börseunternehmen" ersetzt. Kosten sind von der betreffenden Börse zu ersetzen.  Die Kosten \"on 

Aufsichtsrnaßnahmen und Untersuchungen, die durch einzelne Mitglieder, Emittenten, 

Sensale oder Abwicklungsstellen verursacht werden, sind der betreffenden Börse \"on 

diesen zu ersetzen. 

§ 46 Abs. 2: 
(2) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter sind vom Börseunternehmen (2) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter sind von der Börsekammer zu 

zu allen seinen Haupt-/Generalversammlungen, allen Sitzungen seines Aufsichtsrates, allen Sitzungen der Vollversammlung, ausgenommen i n  Fällen gemäß § 6 Abs. 3, und 
-- -------------------------------
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allen entscheidungsbefugten Sitzungen von Ausschüssen seines Aufsichtsrates sowie 
denjenigen Sitzungen seiner Geschäftsleiter, bei denen über die Zulassung als 
Börsemitglied (als Börsebesucher), das Ruhen der Börsemitgliedschaft (der 
Börsebesuchsberechtigung) oder die Ausschließung von der Börsemitgliedschaft (von 
der Börsebesuchsberechtigung) entschieden wird, rechtzeitig einzuladen. . Auf ihren 
Antrag ist ihnen jederzeit das Wort zu erteilen. Alle Protokolle über die Organsitzungen 
sind ihnen unverzüglich zu übersenden. Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter 
haben jederzeit das Recht, die Börseversammlungen zu besuchen. 

In § 46 Abs. 3 und 4 wird jeweils die lVortgruppe "der Börsekammer" durch die 
Wortgruppe "des Börseunternehmens" ersetzt. 

ihrer Ausschüsse (§ 6 Abs. 1 und 2) rechtzeitig einzuladen. Auf ihren Antrag ist ihnen 

jederzeit das Wort zu erteilen. Alle Protokolle über die Organsitzungen, einschließlich 

jener, von deren Teilnahme sie gemäß § 6 Abs. 3 ausgeschlossen sind, sind ihnen 

unverzüglich zu übersenden. Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter haben jederzeit 

das Recht, die Börseversammlungen zu besuchen. 

§ 46 Abs. 3 und 4: 

(3) Die Börsekommissäre haben gegen Beschlüsse und Entscheidungen der 

Organe der Börsckammer, durch die sie Bundesgesetze, Verordnungen oder Beschcidc 

der zuständigcn Bundesministcr für verletzt erachten, unverzüglich Einspruch zu 

erheben.  Im Einspruch hat der Börsekommissär anzugeben, welche Vorschriften dcr 

Beschluß nach scincr Ansicht ,·crletzt. Durch den Einspruch wird die Wirksamkeit des 
Bcschlusses bis zur aufsichtsbehördlichen Entscheidung aufgeschoben. Das betreffende 

Organ kann die Entscheidung des zuständigen Bundesministers innerhalb einer Woche 

ab dem Einspruch beantragen. Wird der Einspruch bestätigt, ist die Vollziehung des 

Beschlusscs unzulässig; der Einspruch tritt außer Kraft, wenn der zuständige 

Bundesminister nicht innerhalb cincr Woche ab Einlangen des Antrages dcs Organs übcr 

die Wirksamkeit entscheidet. 

(4) Beschlüsse und Entschcidungen der Organe der Börsekammcr, die außcrhalb 

eincr Sitzung getroffen werden, sind dem Börsckommissär und seinen Stellvertrctern 

unverzüglich mitzuteilen. In diescm Fall kann der Börsekommissär nur binnen zwcier 

Börsetage nach Eröffnung des Beschlusses oder der Entschcidung Einspruch erheben. 

§ 46 Abs. 6: 

In § 46 Abs. 6 wird die Wortgruppe "der Börse" durch die Wortgruppe "dem I (6) Dcn Börsekommissären und ihrcn Stcllvertretern ist vom zuständigcn 

Börseuntemchmen" ersetzt. Bundesministcr eine Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten, die in einem angemessencn 

Verhältnis zu der mit der Aufsicht verbundenen Arbeit und zu den Aufwendungen hicl (ir 
steht. Die Aufsichtsbehörden haben der Börse einen jährlich zu entrichtenden 

Pauschalbetrag als Aufsichtsgebühr vorzuschreiben, die in einem angemesscnen 

Verhältnis zu den mit der Aufsicht verbundenen Aufwendungen zu stehen hat. 

§48Abs. l Z 1: 
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1 .  ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein 1 .  Versammlungen veranstaltet, bei denen ein börsemäßiger Handel in 
börsemäßiger Handel in Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für solche Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für solche 
Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder automationsunterstütztes Handelssystem 

Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder automationsunterstütztes einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen), 
Handelssystem einrichtet oder betreibt, ohne daß diese Veranstaltung 

oder dieses Handelssystem eine gesetzesgemäß errichtete Börse ist 

(Winkelbörsen), 

§ 48 Ahs. 1 Z 4 und 5: 
4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den .. . entgegen den Anordnungen der Börsekammer oder der 

Anordnungen der Aufsichtsbehörden über den Entfall von Börseversammlungen oder Aufsichtsbehörden über den Entfall von Börseversammlungen (§ 24 
die Schließung von Börsen Börse\'ersammlungen abhält oder an ihnen teilnimmt, 

oder § .. 5 Abs. 3 Z I) oder die Schließung von Börsen (§ 45 Abs. 3 Z 3) 5. eine Melde- oder Veröffentl ichungspflicht gemäß den §§ 9 1  bis 94 oder eine 
Anzeigepflicht gemäß § 6 oder eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht Börseversammlungen abhält oder an ihnen teilnimmt, 
rechtzeitig erfüllt, 5. eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 9 1  bis 94 

nicht oder nicht rechtzeitig erflillt, 

§ 48 Abs. 1 Z 8: 

In § 48 Abs. J Z 8 wird ' die /Vor/gruppe "einem Untersagungsbeschluß des 8. als Börsemitglied mit nicht zum amtlichen Handel oder zum geregelten 

Exekuti" ausschusses" durch die Wortgruppe "einer Untersagung des Freiverkehr zugelassenen Wertpapieren an der Börse handcJt, 
Börseunternehmens" ersetzt. insbesondere entgegen einem Untersagungsbeschluß des 

Exekuth'ausschusses gemäß § 69 Abs. 2, 

§ -18 Abs. 2 Z 3: 

§ 48 Abs. 2 Z 3 entfällt. 3 .  als Rechnungsprüfer nicht rechtzeitig den Bericht gemäß § 1 2  Abs. 2 
der zuständigen Aufsichtsbehörde vorlegt, 

§ 48 Abs. 2 Z 5: 

In § 48 Abs. 2 Z 5 wird die /Vor/gruppe "einem Untersagungsbeschluß des 5 .  als Börsebesucher mit nicht zum amtlichen Handel oder zum geregelten 

Exekutivausschusses" durch die /Vor/gruppe "einer Untersagung des Freiverkehr zugelassenen Wertpapieren an der Börse handelt, 
Börseunternehmens" ersetzt. insbesondere entgegen einem U ntersagungsb�schl uß des 

Exekutivausschusses gemäß § 69 Abs. 2, 

I 
§48 Abs. 4: I 
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45 
(4) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 sowie gemäß § 44 Abs. 1 werden von (4) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 Z I ,  2, 4, 5, 6a und 7a und gemäß Abs. 2 

der BW A verhängt. Das VStG ist anzwenden. Z 2 und 3 werden in erster Instanz von der BW A ausgesprochen. Das VStG ist 

anzuwenden, soweit nicht im W AG abweichende Regelungen getroffen \\1uden. 

§ 48 Abs. 5: 

§ 48 Abs. 5 entfällt. (5) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 Z 3, 6, 7, 8 und 9, gemäß Abs. 2 Z I ,  
4 und 5 sowie gemäß § 44 Abs. 1 werden in erster Instanz ,"Gm 
Börsepräsidenten ausgesprochen. Das VStG ist anzuwenden. 

§ 48c Abs. l :  

In § 48c A bs. J wird das Wort "Börsekammer" durch die Buchstabengruppe "BWA" § 48c. (1 ) Die Börsekammer hat den Börsemitgl iedern folgende Zinsen 
ersetzt. vorzuschreiben: 

1 . 1 vH des Fehlbetrags, der sich durch Unterschreitung der 

gemäß § 1 8  Z 4  im Rahmen des HandeIs- oder 

Abwicklungssystems zu stellenden Kaution ergibt, pro Tag ,  
mindestens jedoch S 1 .000; 

2 .  0, 5 v H  des Kurswertes jener Wertpapiere, d i e  entgegen d e n  
Regeln für die Abwicklung von Börsegeschäften ( §  26 Abs. 3)  
nicht rechtzeitig in  das Abwicklungssystem eingeliefert 

wurden, pro Tag, mindestens jedoch S 1 . 000; ab d e m  
sechsten Tag der N ichteinl ieferung erhöht sich dieser 

Hundertsatz auf 1 vH pro Tag .  

§ 48cAbs. 2: 
(2) Das Börseunternehmen ist verpflichtet, der BWA die nach Abs. 1 (2) Die Börsekammer ist berechtigt, die Abwicklungsstelle mit der Einhebung 

maßgeblichen Sachverhalte unaufgefordert, vollständig und unverzüglich der Zinsen gemäß Abs. 1 zu betrauen, wenn dies auf Grund der technischen Einrichtung 

bekanntzugeben. der Abwicklungsstelle zweckmäßig ist. 

.f 48c Abs. 3: 
(3) Die gemäß Abs. 1 vorzuschreibenden Zinsen fließen dem Bund zu. (3) Die gemäß Abs. 1 von der Wiener Börsekammer vorzuschreibenden Zinsen 

fließen dem Wiener Börsefonds zu. 
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Die Überschrift vor § 49 und § 49: 

Sonderbestimmungen für die Wiener Börse 

§ 49. ( 1 )  Die Wiener Börse ist zugleich Wertpapierbörse und allgemeine Warenbörse. 

(2) Die Konzession gemäß § 2 rur die Leitung der Wiener Börse ist vom 
Bundesminister rur Finanzen im Eim'emehmen mit dem Bundesminister rur 
wirtschaftliche Angelegenheiten uno actu zu erteilen. 

(3) Für Anzeigen, Maßnahmen und Bewilligungen nach den §§ 6 und 7 betreffend 
das die Wiener Börse leitende Börseunternehmen ist der Bundesminister rur Finanzen 
im Eim'ernehmen mit dem Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten 
zuständig. 

§§ 50 bis 54 entfallen. 

Sonderbestimmungen für d ie Wiener Börse 

Wiener Börsekammer 

§ 49. ( I )  Die Wiener Börse ist zugleich Wertpapierbörse und allgemeine Warenbörse und 

wird \'on der Wiener Börsekammer geleitet und verwaltet. 

(2) Die Wiener Börsekammer ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

im Sinne des § 2 Abs. I .  

(3) Die Wiener Börsekammer hat den Wiener Börsefonds gemäß den 

Grundsätzen der Kostendeckung unter Beachtung des volkswirtschaftlichen Interesses an 

einem funktionsfähigen Börsehandel zu verwalten und dem Bundesminister rur Finanzen 

hierüber gemäß § 1 2  Abs. 2 Rechnung zu legen. 

§§ 50 bis 54: 

Börseräte 

§ 50. ( I )  Die Wiener Börsekammer besteht aus 24 gewählten, vier vom Bundesminister 

rur Finanzen gemäß § 3 Abs. 2 bestellten Börseräten und einem von der 

Oesterreichischen Nationalbank entsandten BÖrseral. Die Oesterreichische Nationalbank 
hat rur diesen Börserat auch eine Ersatzperson zu entsenden; § 50 Abs. 3 letzter Satz gilt 

sinngemäß. Auf den " on der Oesterreichischen Nationalbank entsandten Börserat und a llf 
die Ersatzperson finden die Ausschließungsgründe des § 3 Abs. 5 Z I und 3 Anwendung. 

Die Amtsenthebung erfolgt durch die Vollversammlung der Börsekammer; im übrigen ist 

§ 3 Abs. 6 anzuwenden. 

(2) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die Börsebesucher in folgenden 

Wahlkreisen: 

1 .  Die von Banken [Kreditinstituten] aus dem Kreis der Mitglieder ihrer 

Geschäftsleitungen gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 entsandten Börsebesucher 

172/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
48 von 69

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



47 

2. 

3 .  

4.  

5 .  

(3) 

I .  

2 .  

3. 

�.  
5. 

im Wahlkreis I; 

Freie Makler im Wahlkreis Ir; 
Börsesensale im Wahlkreis III; 
Börsebesucher der Wertpapierbörse gemäß § 20 Abs. 2 Z 3 im 

Wahlkreis IV; 

Inhaber von Börsekarten für die Warenbörse im Wahlkreis V. 

Es entfallen 
auf den Wahlkreis I 16 Börseräte; 

auf den Wahlkreis 11 ein Börscrat; 

auf den Wahlkreis I I I  ein Börserat; 

auf den Wahlkreis IV ein Börserat; 
auf den Wahlkreis V fünf Börseräte. 

Für jeden Börserat ist gleichzeitig eine Ersatzperson zu wählen, die bei Ausscheiden des 

Börserates ,·or Ablauf seiner Funktionsperiode an dessen SteHe tritt. 

(�) Von den gemäß § 8 zu wählenden zwei bis vier Vizepräsidenten muß einer 

aus dem Kreis der gemäß Abs. 3 Z 5 auf die aHgemeine Warenbörse entfallenden 

Börseräte gcwählt werden. 

Wahl der Börseräte 

§ 5 1 .  ( 1 )  Die Wahl der Börseräte findet innerhalb von zwei Monaten vor Ablauf der 

fünfjährigen Funktionsperiodc stall. Der Wahltag wird von der Vollversammlung 

bestimmt und ist mindestens zwei Monate vorher durch Anschlag im Börsesaal und 

durch Kundmachung im Verlautbarungsorgan der Börsekammer bekanntzumachen. Die 

Bekanntmachung hat auch das Datum des Wahlstichtags anzugeben. Stichtag für das 

aktive Wahlrecht ist der 42. Tag vor dem Wahltag. 

(2) Die gemäß § 50 wahlberechtigten Börsebesucher müssen 

I .  rur die Wahlkreise I und V a m  Wahlstichtag, 
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2.  für die Wahlkreise Il  und IV ein Jahr vor dem Wahlstichtag 

eine Börsekarte besitzen, die für das laufende Wahljahr gültig ist. 

(3) Im Wahlkreis I sind für jedes Börsemitglied so viele Börsebesucher aus dem 

Kreise der Geschäftsleitung gemäß § 20 Abs. 2 Z 2 aktiv wahlberechtigt, als dem Antci I 
des Börsemitglieds am Börseumsatz der letzten vollen vier Jahre vor der Wahl in diesem 

Wahlkreis entspricht. Auf jedes Börsemitglied mit einem Umsatzanteil von zumindest I 
vH entfällt ein aktiv wahlberechtigter Börsebesucher, je vollendetem 5 vH-Umsatzanteil 

des Börsemitglieds ist ein weiterer Börsebesucher rur dieses Börsemitglicd 

wahlberechtigt. 

(4) Im Wahlkrcis II ist Hir jcdes Börscmitglied mit cinem Antcil von I \'H al11 
Börseumsatz der Ictztcn ,"ollcn ,"ier Jahre vor der Wahl in  diescm Wahlkreis e i n  
Börsebesuchcr aus dcm Krcis dcr Geschäftsleitung aktiv wahlberechtigt. Je  vollendetcm 

25 vH-Anteil ist ein wciterer Börsebesucher wahlberechtigt. 

(5) Börsemitglieder, die mehrere aktiv wahlberechtigte Börsebesucher fiir den 

Wahlkreis I odcr II haben, müsscn spätestens 14 Tage vor dem ersten Wahltag der 

Börsekammer die Namcn jcncr Börscbesucher bekanntgeben, die das Wahlrecht fiir sie 

ausüben. Börsemitglicder, auf die gcmäß Abs. 3 und 4 mehr Wahlberechtigte entfallen. 

als die Anzahl der Börscbcsuchcr ihrer Geschäftsleitung beträgt, dürfen im 

übersteigenden Ausmaß Börsebesuchcr, die ihre Dienstnehmer sind, zur Ausübung des 

Wahlrechts mit schriftlicher Spezialvollmacht im Sinne des § 52 Abs. 3 ermächtigen. 

§ 52. ( I )  Die Wählerlisten sind vier Wochen \'or dem Wahltag durch Kundmachung im 

VerölTentlichungsorgan und Anschlag im Börsesaal bekanntzumachen. Einspruche gegen 

die Wählerlisten können innerhalb von zehn Tagen ab der Bekanntmachung beim 

Wahlausschuß erhoben werden. 

(2) Am Wahltag muß zur Entgegennahme der Stimmzettel während eines 

mindestens zwei Stunden umfassenden Zeitraums zumindest ein Mitglied des 

Wahlausschusses und ein Angestellter der Börsekammer zur Entgegennahme der 

Stimmzettel anwesend sein. 
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(3) Das Wahlrecht ist persönlich oder durch einen im selben Wahlkreis 

wahlberechtigten Börsebesucher mit schriftlicher Spezialvollmacht auszuüben. Der Name 

des Wählers ist nach Prüfung seiner Legitimation und einer allfälligen Wahlvollmacht i n  

eine Liste einzutragen, 

(4) Der Stimmzettel ist in Gegenwart des Wählers i n  einen versperrten Kasten 

zu legen. Nach Ablauf der Wahlzeit hat die Stimmenzählung durch den Wahlausschuß 

im Beisein des Börsekommissärs zu erfolgen. Jeder Wahlkreis darf überdies d rei 

Wahlberechtigte als Zeugen entsenden, Die Stimmzettel sind bis zum Ende der 

Anfechtungsfrist, im Fall einer Anfechtung bis zum Abschluß des 

Anfechtungsyerfahrens, aufzubewahren und dann zu vernichten. 

(5) Die Anzahl der Stimmzettel und das Ergebnis der Stimmenzählung sind i n  

ein Wahlprotokoll aufzunehmen, dem die Liste der erschienenen Wähler beizufUgen ist . 

§ 53. ( I )  Bleiben nach Abschluß der Wahl Börseräte unbesetzt oder lehnen gewählte 

Personen die Annahme der Wahl ab, so ist innerhalb von drei Monaten nach der ersten 

Wahl eine Nachwahl vorzunehmen, In diesem Fall sind die Wählerlisten der HauptwClhl 

nicht neuerlich aufzulegen, der Nachwahltag ist mindestens 14 Tage vorher 

bekanntzumachen, Eine Nachwahl ist auch dann vorzunehmen, wenn in einem 

Wahlkreis, in dem nur ein Börserat zu wählen ist, sowohl der Börserat als auch die 

Ersatzperson ,'or Ablauf ihrer Funktionsperiode ausscheiden, Im übrigen gelten die 

Bestimmungen für die Hauptwahl. 

(2) Die Namen der gewählten Börseräte sind unter Angabe der Anfechtungsfrist 

spätestens am Tag nach der Auszählung der Stimmen durch Anschlag im 'Börsesaal und 

im Verlautbarungsorgan bekanntzumachen und unverzüglich den Aufsichtsbehörden und 

dem Landeshauptmann von Wien schriftlich anzuzeigen. 

§ 54. Innerhalb dreier Börsetage nach der Bekanntmachung kann das Wahlergebnis von 

jeder i n  die Wählerliste eingetragenen Person mit der Begründung schriftl ich 

angefochten werden, daß die Wahl nicht den §§ 50 bis 53 entsprochen habe. Über das 
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50 
Ergebnis der Prüfung des Anfechtungsbegehrens durch den Wahlausschuß hat die · 

Vollversammlung unverzüglich, bei den regelmäßigen Wahlen jedenfalls vor Ablauf des 

Wahljahres, zu entscheiden. Die endgültige Entscheidung der Vollversammlung i st 
gemäß § 53 Abs. 4 bekanntzumachen und den Aufsichtsbehörden und dem 

Landeshauptmann anzuzeigen. 

§ 56 Abs. t :  

In § 56 Abs. J wird die Wortgruppe "Die Vollvcrsammlung" durch die Wortgruppe § 56. ( I )  Die VolI\'crsammlung bestimmt die Art des Börsehandels unter Bedachtnahme 

"Das Börseunternehmen" ersetzt. auf das " olkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfahigen Börsehandel, d ie  

schutz\\ürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums, die Wirtschaftlichkeit, d ie  

Art der Handelsgegenstände und das Ausmaß der Umsätze. Zulässig sind unter diesen 

Voraussetzungen insbesondere der Handel durch Vermittler, durch ein automatisiertes 

HandelsS)'stem, durch Zuruf und durch verbindliche Nennung von An- und 

Verkaufspreisen durch ein Börsemitglied (Market Maker). Auch die Verwendung 

mehrerer Handelsarten an einer Börse ist zulässig. 

§ 56 Abs. 3: 

In § 56 Abs. 3 wird die 1Vortgruppe "den Exekutivausschuß (Optionsausschuß)" durch (3) Die Zuteilung der Verkehrsgegenstände an die einzelnen Sensale erfolgt 

die 1Vor/gruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. durch den Exekuti\'ausschuß (Optionsausschuß) nach Anhörung der 

Interessensvertretung der Sensale, wenn an der betreffenden Börse eine solche 

lnteressens\,ertretung besteht. 

§ 56 Abs. 4: 

In § 56 Abs. 4 wird die Wortgruppe "den Exekutivausschuß" durch die 1Vortgruppe "das (.f) Die Zuteilung der Verkehrsgegenstände an die einzelnen Freien Makler 

Börseunternehmen" ersetzt. erfolgt durch den Exekutivausschuß nach Anhörung des von den Freien Maklern 

gewählten Börserates. 

§ 57 Abs. 1 :  

In § 5 7  Abs. J wird die Wortgruppe "Die Börsekammer" durch die Wortgruppe "Das § 57 ( I )  Die Börsekammer hat, wenn dies nach der gemäß § 56 Abs. 1 bestimmten Art 

Börseunternehmen " ersetzt. des Börsehandels erforderlich ist, Börsemitglieder zu Freien Maklern zu bestellen. D iese 

haben die Vermittlung von Geschäften über die ihnen gemäß § 56 Abs. 4 zugeteilten 

Verkehrsgegenstände durchzufilhren. 
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§ 57 Abs. 2: 

In § 57 Abs. 2 wird die Wor/gruppe "Die von der Börsekammer" durch die /Vor/gruppe (2) Die \"on der Börsekammer gemäß Abs. 1 bestellten Freien Makler müssen 

"Die vom Börseunternehmen" ersetzt. zum Betrieb von Bankgeschäften gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 BWG mit anderen zu diesen 

Geschäften berechtigten Kreditinstituten gemäß § 2 Z 20 und 2 1  BWG oder mit  

Wertpapierfirmen gemäß Art. I Z 2 der Richtlinie 93122/EWG berechtigt sein. Darüber 

hinaus darf ihre Berechtigung zum Betrieb von Bankgeschäften nur die Geschäfte gemäß 

§ 1 Abs. 1 Z 1 9  BWG umfassen. , 

§ 58: 

In § 58 wird zweimal die /Vor/gruppe "Die Volh'ersammlung" durch die /Vor/gruppe § 58. ( I )  Die Volh'ersammlung kann die Einrichtung automatisierter Handelssysteme 

"Das Börseunternehmen" ersetzt. beschließen, die jedoch nur Börsemitgliedern und, sofern das System die Mitwirkung 

eines Sensals vorsicht, nur den für die Börse bestellten Sensalen zur Verfügung stehen 

dürfen. Die Börsemitglieder und Sensale haben diesfalls dafür zu sorgen, daß nur 

Börsebesucher und Sensale Zugang zu diesem Handelssystem haben. 

(2) Die Vollversammlung kann bestimmen, daß die Börsemitglieder Aufträge an 

die Vermittler nur unter Benützung derartiger Handelssysteme aufgeben dürfen. Der 

Handel zwischen den Börsemitgliedern im Börsesaal ist jedoch ungeachtet einer solchen 

Bestimmung auch ohne Benützung von Handclssystcmcn zulässig. 

159 Ahs. I dritter Satz: 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben vorzusehen, ob die Das Statut hat zu bestimmen ob die Kursfeststellung 

Kursfeststellung 1 .  durch den Präsidenten oder 
1 .  durch das Börseunternehmen oder 2 .  durch Anschreibung der Preise durch die Sensale selbst erfolgt; als 
2. durch Anschreibung der Preise durch die Sensale selbst erfolgt; als Anschreibung gilt auch die Anzeige in einem automationsunterstützten HandeIs-

Anschreibung gilt auch die Anzeige in einem automationsunterstützten Handels- und 
Informationssystem. und Informationssystem. 

L59Ahs. 3: 
Im Fall des Abs. I Z 2 kann innerhalb der i n  den Allgemeinen (3) Im Fall des Abs. I Z 2 kann innerhalb der im Statut festgesetzten Zeit jeder 

Geschäftsbedingungen angefilhrten Zeit jeder zur Teilnahme am Börsehandel zur Teilnahme am Börsehandel berechtigte Börsebesucher Einwendungen gegen die 
berechtigte Börsebesucher gegenüber dem Börseunternehmen die Richtigkeit der Richtigkeit der angeschriebenen Preise erheben. Über solche Einwendungen eines 
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angeschriebenen Preise bestreiten. Das Börseunternehmen hat sich hiezu unverzüglich 
auf Grund der Orderlage zu erklären. 

In § 59 Abs. 4 wird die Wortgruppe "Der Generalsekretär" durch die /Vortgruppe "Das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 60 Ahs. 3 und 6 wird jeweils die Wor/gruppe "der Börsekammer" durch die 
Wor/gruppe "dem Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 61 Ahs. J wird die Worfgruppe "der Präsident" durch die Worfgruppe "das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 62 A bs. 3 wird die /Vor/gruppe "die Börsekammer" durch die IVortgruppe "das 
Börseunternehmen" ersetzt. 

- - ---- -------

Börsebesuchers hat der Präsident unverzüglich auf Grund der Orderlage zu entscheiden. 

§ 59 Abs. 4: 

(4) Der Generalsekretär hat unverzüglich für die Veröffentlichung der Kurse im 

Kursblatt zu sorgen. Bei Handelsgegenständen, die zu fortlaufenden Kursen gehandelt 

I werden, braucht jedoch nur der Anfangs- und Schlußkurs sowie der Höchst- und 

Tiefstkurs yeröffentlicht zu werden. Beim Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln 

genügt die börsetägliche Veröffentlichung eines amtlichen Kurses. Erfolgt die 

Kursermittlung in einem laufenden System (Abs. 2), so ist auch ein automatisiertes 

Informationssystem einzurichten. 

§ 60 Abs. 3 und 6: 
(3) Werden die Bücher automationsunterstützt geführt, so sind entweder die 

Ausdrucke monatsweise zu binden und am Ende vom Vermittler für die Richtigkeit zu 
unterfertigen oder auf Datenträgern gespeichert der Börsekammer börsetägl ie h 
zusammen mit einer unterfertigten Vollständigkeitserklärung des Vennittlers zu . 

übergeben.  

(6) Die Bücher s ind nach der letzten Eintragung von der Börsekammer sieben 

Jahre zu verwahren und sodann kommissionell zu vernichten. Desgleichen 

sind so die Bücher der Vermittler, die aus dem Amt scheiden, zu verwahren.  

§ 6 1  Ahs. I :  
§ 6 1 .  ( I )  Der Börsekommissär, seine Stellyertreter und der Präsident können jederzeit in 

die Auftragsbüeher und Tagebücher der Vermittler Einsicht nehmen. 

§ 62 Abs. 3: 

(3) Bei Börsegeschäften bestimmt die Börsekammer unter Berücksichtigung der 

jeweiligen technischen Einrichtung der Börse, wie, wann und in welcher Fonn die 

Vennittler die Schlußnoten den Parteien zu übennitteIn haben. 

§ 64 Abs. 1 :  
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In § 64 A bs. J wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe § 64. ( 1 )  Der Exekutivausschuß entscheidet über Anträge auf Zulassung von 

"Das Börseunternehmen" ersetzt. Wertpapieren zum amtlichen Handel. 

§ 65 Abs. 1: 
§ 65. ( I )  Das Börseunternehmen ist mit Zustimmung der BW A berechtigt, alle § 65. ( I )  Die Börsekammer ist ermächtigt, mit Zustimmung der BWA durch Verordnung 

Kurse, Preise und Umsätze, die an der Wertpapierbörse in Instrumenten gemäß § 10  zu bestimmen, daß aUe Kurse, Preise und Umsätze, die an der Wertpapierbörse in  
Abs. 2 W AG vorfallen, unverzüglich in  einem Informationsdienst mit bundesweiter Instrumenten gemäß § 10 Abs. 2 W AG vorfallen, unverzüglich in einem 
Verbreitung in  Echtzeit zu veröffentlichen, wenn dies im Interesse der Anleger und auf 

Informationsdienst mit bundesweitcr Verbreitung i n  Echtzeit veröffentlicht werden, wcnn Grund der Art des Börsehandels zweckmäßig ist. 
dies im Interesse der Anleger und auf Grund der Art des Börsehandels zweckmäßig ist. 

§ 65 Abs. 2: 

In § 65 Abs. 2 wird die Wortgruppe "keine Verordnung gemäß Abs. I erlassen, hat der (2) Wird keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen, hat der Präsident für aUe an 

Präsident" durch die /Vortgruppe "von der Berechtigung gemäß Abs. I kein Gebrauch der Wertpapierbörse gehandeIten Instrumente im Sinne des § 10 Abs. 2 WAG die 
gemacht, hat das Börseunternehmen" ersetzt. folgenden Daten zu " eröffentlichen: 

l .  Zu Beginn jedes Börsetages den gewogenen Durchschnittskurs, den höchsten 

und den niedrigsten Kurs sowie die gesamten Börseum5ätze des vorangegangenen 

Börselages: 

2. sofern der Handel fortlaufcnd durch Vermittler oder durch die verbindl iche 

Nennung " on An- und Vcrkaufspreisen durch Börsemitglieder (Market Makcr) erfolgt, 

sind die folgenden zusätzlichen Daten gemäß Abs. I zu veröffentlichen: 

a) mit Ablauf jeder Stunde des Börsetages die gewogenen Durchschnittskurse bz\\". 

-preise, wie sie sich an der Börse während eines Handelszeitraumes von sechs Stunden 

ergeben, der so endet, daß vor der Veröffentlichung eine Zeitspanne von zwei 

Handelsstunden liegt; 

b) alle zwanzig Minuten die gewogenen Durchschnittskurse bzw. -preise sowie den 

höchsten und den niedrigsten Kurs bzw. Preis, wie sie sich an der Börse über eincn 

Handelszeitraum von zwei Stunden ergeben, der so endet, daß vor der Veröffentlichung 

eine Zeitspanne von einer Handelsstunde liegt. 

§ 65 Abs. 3:  

In § 65 Abs. 3 wird die WortRruppe "der Präsident" durch die H'ortRruppe "das (3) Für den Fall, daß im Börsehandel Angebote, bestehend aus Kurs oder Preis 
-
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Börseunternehmen" ersetzt. und Menge, gemacht werden, die allen Handelsteilnehmern gleichermaßen zugänglich 

sind, hat der Präsident zu veranlassen, daß diese Angebote der Öffentlichkeit zur 

VerfUgung stehen. Dies ist dann der Fall, wenn jeder Interessent auf seine Kosten die 

entsprechenden Daten zum Zwecke seiner Anlageentscheidung in Echtzeit beziehen 

kann. 

§ 65 Abs. 4:  

In § 65 Abs. 4 wird die Wor/gruppe "Der Präsident" durch die Wortgruppe "Das (4) Der Präsident kann bestimmen, daß die Veröffentlichungen gemäß Abs. I bis 

Börseunternehmen" ersetzt. 3 verschoben oder ausgesetzt werden, wenn dies durch außerordentliche 

Marktbedingungen gerechtfertigt ist. 

§ 65 Abs. 5 und 6 :  

In § 65 Abs. 5 und 6 wird jeweils die Wortgruppe "Die Börsekammer" durch die (5) Die VerölTentlichungen gemäß Abs. I bis 3 sind nicht " orzunehmen, \\·enn 
Wortgruppe "Das Börseuntcrnchmen" ersetzt lind die Wortgruppe "im cs sich um Rentenwcne und diesen gleichwenige Wenpapiere, um Blocktransaktionen 
Verordnungsweg " entfällt jeweils. oder um sehr wenig l iquide Instrumente handelt. Die Börsekammer bestimmt mit 

Zustimmung der BWA im Verordnungsweg die Mindestgröße rur Blocktransaktionen 

und setzt fest, welche Instrumente als wenig liquid gelten. Ein Block ist eine Einheit, d ie 

das Volumen einer im Börsehandel des betreffenden Instrumentes üblichen Transaktion 

erheblich übersteigt. Der Börseumsatz in einem wenig liquiden Instrument darf die \·on 

der Börse festgesetzten Mindestgrenzen für den amtlichen Handel zu fonlaufenden 

Kursen (FließhandcI) nicht übersteigen. 

(6) Die Börsekammer kann mit Zustimmung der BWA im Verordnungs\\'eg 

bestimmen, daß die Veröffentl ichungen gemäß Abs. I bis 3 nicht rur Instrumente I 
vorzunehmen sind, die im geregelten Freiverkehr gehandelt werden, wenn dies auf Grund 

der Art des Börsehandels zweckmäßig ist und Interessen der Anleger nicht verletzt 

werden. 

§ 67 Abs. J :  

In § 6 7  Abs. J wird die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß" durch die JVortgruppe § 67. ( I )  Der Exekutivausschuß kann VerkehrsgegensUinde, die nicht zum amtlichen 

"Das Börseuntemehmen" ersetzt. Handel an der Wertpapierbörse zugelassen sind, zum Handel im Börsesaal oder durch ein 

automatisiertes Handelssystem zulassen (geregelter Freiverkehr). 

�. _--- - -- ------
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In § 69 Abs. 1 Z 1 wird das Wort ''Exekutivausschuß " durch das Wort 
"Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 69 Abs. 2 wird die TVortgruppe "Der Exeklllivallsschuß" durch die Wortgruppe 
"Das Börseunlernehmen" ersetzt. 

In § 69 Abs. 3 wird die Wortgruppe "die Börsekammer" durch die Ifortgruppe "das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

In § 69 Abs. 4 wird die /Vor/gruppe "Die Börsekammer" durch die /Vor/gruppe "Das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

§ 69 Abs. 1 Z 1 :  

1 .  

§ 69  Abs. 2 :  

§ 69 Abs. 3 :  

Der beabsichtigte Handel und die Handelsart (§ 56 Abs. 1 )  muß \'on 

mindestens zwei Börsemitgliedern dem Exekutivausschuß gemeldet 

werden; 

(2) Wird der Handel nicht innerhalb von vier Wochen ab der Meldung 

gemäß Abs. I Z I  untersagt, so darf der Handel im Börsesnnl 

aufgenommen werden; diese Frist verlängert sich entsprechend, wcnn 

die dem Emillenlen gemäß Abs. I Z 4 zustehende Widerspruchs frist 

noch nicht abgelaufen ist. Meldungen über einen beabsichtigten Handel 

gemäß Abs. I Z I sind unter Hinweis auf die vorstehenden Fristen 

durch Aushang im Börsesaal und durch Veröffentlichung gemäß Abs. 3 

kundzumachen. Der Exekutivausschuß hat den Handel unverzüglich zu 
untersagen, wenn ihm bekannt wird, daß die Einhaltung der 
Voraussetzungen des Abs. I nicht vorlag oder nachträglich weggefal len 

ist. Der Unlersagungsbeschluß ist unverzüglich durch Aushang im 

Börsesaal und durch Veröffentlichung gemäß Abs. 3 kundzumachen. 

(3) Die Preise im Sonstigen Wertpapierhandel dürfen nur getrennt " om 

§ 69 Abs. 4: 

amtlichen Kursblatt veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung kann 

entweder durch gemeinschaftliche Herausgabe eines 

Bekanntmachungsblattes durch die Teilnehmer am sonstigen 

Wertpapierhandcl erfolgen oder durch die Börsekammer mit dercn 

Zustimmung gegen angemessenes Entgelt. Bei der Veröffentlichung ist 

Abs. 1 Z 6 und 7 anzuwenden. 

(4) Die Börsekammer ist außer dem Fall des Abs. 3 weiters berechtigt, rur die 

I nanspruchnahme von Einrichtungen der Börse für den sonstigen 

Wertpapierhandel eine angemessene Gebühr festzusetzen, die jedoch 
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nicht höher als die Hälfte der rur die Einbeziehung in den geregelten 

Freiverkehr insgesamt zu entrichtenden Gebühren sein darf. 

§ 70 Abs. 1: 

§ 70. ( 1 )  Werden Einzelurkunden ausgedruckt, so müssen die Urkunden einen § 70. ( 1 )  Werden Einzelurkunden ausgedruckt, so müssen die Urkunden einen 

ausreichenden Schutz gegen Fälschungen bieten und eine sichere und leichte ausreichenden Schutz gegen Fälschungen bieten und eine sichere und leichte Abwicklung 
Abwicklung des Wertpapierverkehrs ermöglichen. Die BWA hat nach Abgabe eines des Wertpapien'erkehrs ermöglichen. Die Börsekammer hat unter Berücksichtigung des 
Gutachtens des Börseunternehmens unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der jeweiligen Standes der Technik im Verordnungswege Richtlinien rur den Druck \'on 
Technik im Verordnungswege Richtlinien rur den Druck von Wertpapieren 
herauszugeben. Das Börseunternehmen hat die gedruckten Wertpapiere auf Erfiillung Wertpapieren herauszugeben und die gedruckten Wertpapiere auf Erfiillung der von elen 

der von den Richtlinien festgelegten Mindeserfordernisse zu prüfen; die Venvendung Richtlinien festgelegten Mindesterfordernisse zu prüfen; die Venvendung zusätzlicher 
zusätzlicher Sicherheitsmerkmale ist stets zulässig, Sicherheitsmerkmale ist stets zulässig, 

§ 72 Abs. 1 :  

In § 72 A bs. I wird die Wortgruppe 'bei der Börsekammer" durch die Wortgruppe § 72. ( I )  Der Antrag auf Zulassung eines Wertpapieres zum amtlichen Handel oder zum 
'beim Börseunternehmen " ersetzt. geregelten Freh'erkehr ist bei der Börsekammer vom Emittenten schriftlich einzubringen 

und \'on einem Kreditinstitut, das Mitglied der betreffenden Börse ist, mitzufertigen, 

sofern nicht der Emittent selbst ein Kreditinstitut und Mitglied der betreffe.nden Börse ist .  

§ 72 Abs. " :  

In § 72 Abs. 4 wird die If'ortgruppe "Der Exekuti\'ausschuß " durch die Wortgruppe (.J) Der Exekutivausschuß hat über Zulassungsanträge gemäß Abs. I innerha lb 

"Das Börseunternehmen " ersetzt und es entfällt der letzte Halbsatz. von zehn Wochen nach deren Einlangen zu entscheiden. In diese Frist sind jedoch jene 

Zeiträume nicht einzurechnen, die rur die Einholung einer Auskunft vom Emittenten 

gemäß § 73 Abs. l ader deren Veröffentlichung gemäß § 73 Abs. 2 oder durch das 
Verfahren gemäß § 75a erforderlich sind oder durch eine Behebung von Formgebrechen 

gemäß § 1 3  Abs. 3 A VG 1 99 1  verursacht werden; die Behebung solcher Formgebrechen 

ist vom Generalsekretär zu veranlassen. 

§ 73 Abs. 1 :  

In § 73 Abs. I wird das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort ''Börseunternehmen'' § 73. ( 1 )  Der antragstellende Emittent ist verpflichtet, dem Exekutivausschuß sämtliche 

ersetzt. Auskünfte zu erteilen, die zur Feststellung der Voraussetzungen rur die Z,ulassung zum 

Börsehandel erforderlich sind. 
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In § 73 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß " durch die Wortgruppe "das 
Börseunternehmen " ersetzt. 

In § 74 Abs. 3 wird die Wortgruppe "der Exekuti\'ausschuß" durch die Wortgruppe 
"das Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 750 Abs. J wird die Wortgruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wortgruppe 
"das Börseunternehmen" ersetzt. 

In § 75a Ahs. 2 wird zweimal die Wor/gruppe "d!Der Exekuth'ausschuß " durch die 
lJ'ortgruppe "d/Das Börseunternehmen " und die /l "ortgruppe "dem Exekutivausschuß " 
durch die Wortgruppe "dem Börseunternehmen " ersetzt. 

-- -- ------- - - ---_._-

§ 73 Abs. 2: 

(2) Bei Anträgen auf Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum geregel ten 

Freiverkehr kann der Exekutivausschuß den Emittenten zur Veröffentlichung " on I 
Auskünften gemäß Abs. I unter angemessener Fristsetzung auffordern. Kommt der 
Emittent diesem Auftrag nicht nach und wird dadurch der Anlegerschutz verletzt, so darf 

keine Zulassungsbewill igung erteilt werden. 

§ 74 Abs. 3:  

(3)  Läßt sich das zur Zulassung beantragte Wertpapier hinsichtlich der damit 

verbundenen Rechte den in  den Schemata A bis J oder A bis C gemäß Anlagen zum 

KMG geregelten Wertpapieren nicht zuordnen, so hat der Exekuti\'ausschuß die 

Aufnahme der für die Urteilsbildung im Sinne des Abs. I erforderl ichen Angaben in  den 

Prospekt und seine schematische Anordnung zu bestimmen. 

§ 75a Abs. 1 :  

§ 75a. ( I )  Beantragt ein Emittent mit Sitz in  einem anderen Vertragsstaat des EWR-

Abkommens (EWR-Staat), dessen Aktien zum amtlichen Handel in diesem Staat 

zugelassen sind, die Zulassung \'on Wertpapieren zum amtlichen Handel, so hat der 
Exekutivausschuß " or seiner Entscheidung eine Stellungnahme der Zulassungsstelle des 

anderen EWR-Staates einzuholen. Der Emittent hat die Börsen, an denen seine Aktien 

zum amtlichen Handel zugelassen sind, im Zulassungsantrag zu nennen. 

§ 75a Abs. 2:  

(2) Stellt CIß Emittent mit Sitz Iß eincm andercn EWR-Staat cincn 

Zulassungsantrag für den amtlichen Handel rur dieselben Wertpapiere gleichzeitig odcr 
innerhalb von 30 Tagen ,'or oder nach dem Zulassungsantrag in Österreich bei eincr 

Börse in jenem Staat, so hat der Exekutivausschuß vorbehaltlich des Absatzes 3 den \'on 

der zuständigen Stelle des anderen Mitgliedstaates gebilligten Prospekt als den 

Anforderungen des § 74 entsprechend anzuerkennen, sofern dem Exekutivausschuß eine 
I 

Übersetzung des Prospekts in  die deutsche Sprache sowie eine Bescheinigung dcr 

Zulassungsstelle des anderen EWR-Staats über die erfolgte Billigung des Prospekts als 

Voraussetzung rur die Zulassung zum amtlichen Handel im anderen EWR-Staat vorliegt. 
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Der Exekutivausschuß kann jedoch vor seiner Anerkennung vom Emittenten verlangen, 

daß in den Prospekt oder in einen Nachtrag zum Prospekt besondere Angaben rur den 

inländischen Markt, insbesondere über die Zahl- und HinterlegungssteIlen, die Art und 

Form der nach diesem Gesetz vorgeschriebenen Veröffentlichungen sowie die steuerliche 

Behandlung der Erträge im Inland aufgenommen werden. 

§ 75a Abs. 3 :  

In § 750 Abs. 3 wird die Wor/gruppe "der Exekuth'ausschuß " und die Wor/gruppe "den (3) Hat die Zulassungsstelle des anderen EWR-Staates den Emittenten von 

Exekutivausschuß "jeweils durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen " ersetzt. einzelnen Angaben im Prospekt befreit oder Abweichungen von den im Regelfa l l  

vorgeschriebenen Angaben zugelassen, so anerkennt der Exekutivausschuß den Prospekt 

nach Abs. 2 nur, wenn 

1 .  die Befreiung oder Abweichung auch nach diesem Bundesgesetz 

zulässig ist, 

2. im Inland dieselben Bedingungen bestehen, welche die Befreiungen 

oder Abweichungen rechtfertigen und 

3 .  die Befreiung oder Abweichung an keine weitere Bedingung gebunden 

ist. welche den Exekutivausschuß " eranlassen "ürde die Befreiung oder 

Abweichung abzulehnen. 

§ 75a Abs. 5:  

In § 750 Abs. 5 wird das Wort "Exekutivausschuß " durch das War/ (5) Wird ein Antrag auf Zulassung zum amtlichen Handel für ein Wertpapier 

"Börseuntemehmen " ersetzt. gestellt, das seit weniger als sechs Monaten an einer Börse in einem anderen EWR-Staat  

amtlich zugelassen ist, so ist der Prospekt, auf Grund dessen die letzte Zulassung zum 

amtlichen Handel erfolgt ist, vom Exekutivausschuß auch als Zulassungsprospekt zum 

amtlichen Handel in Österreich anzuerkennen. Diese Anerkennung kann jedoch \'on 

einer Übersetzung des Prospekts in die deutsche Sprache, einer allenfalls .erforderlichen 

Aktualisierung und einer allenfalls erforderlichen Ergänzung, um den Vorgaben dieses 

Bundesgesetzes zu entsprechen, abhängig gemacht werden. 

§ 75a Abs. 6: 

In § 750 Abs. 6 wird die Wor/gruppe "der Exekutivausschuß" durch die Wor/gruppe (6) Als Prospekt für die Zulassung zum amtlichen Handel hat der 

"das Börseunternehmen" sowie das Zitat "89/289IEWG" duch das Zitat ''89/298IEWG" Exekutivausschuß auch einen Prospekt anzuerkennen, der vor weniger als drei Monaten 
ersetzt. 
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vor dem Zulassungsantrag an der inländischen Börse erstellt wurde und der von der 
zuständigen Stelle eines anderen EWR-Staates als den Art. 7, 8 oder 12 der Richtlinie 
89/289/EWG entsprechend erstellt, gebilligt \\1ude. Abs. 5 letzter Satz ist anzuwenden. 

§ 75a Abs. 7: 

In
. 

§ 75a Abs. 7 l�:ird die Wortgruppe ''Die Organe der Börsekammer" durch die I . 
(7)

. 
Die Organe der Börseka�mer und der Berufungssenat g

.
emäll § 64 A�S. 2 

lI'ortgruppe ''Das Borseunternehmen " ersetzt. arbeiten mit den Zulassungsstellen In den anderen EWR-Staaten Im Rahmen Ihrer 
Befugnisse und Aufgaben zusammen und tauschen die hierfiir erforderlichen 
Informationen aus. Die Übermittlung von Angaben ist jedoch ilUr zulässig, soweit auch i n  
den anderen EWR-Staaten die mit der Zulassung befaßten Personen einer 
Geheimhaltungspflicht bezüglich der aus ihrer Tätigkeit erlangten Kenntnisse 
unterliegen. 

§ 76 Abs. I und 3:  

In § 76 Abs. I und 3 wird jeweils die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß " durch die § 76. ( 1 )  Der Exekuti\'ausschuß kann ,'on dcr Aufnahme einzclncr Angabcn im Prospckt 

rrortgruppe "Das Börseunternchmen " sowie in § 76 Abs. I Z 2 die rrortgruppe befreien, wcnn 
"wesentlichen Umstände" durch die rrortgruppe "wcsentlichen Umständen " ersetzt. I .  diesc Angaben nur " on geringer Bedcutung und nicht geeignet sind, die 

Bcurtcilung der Vcrmögens- oder Ertragslage oder der 

Entwicklungsaussichten des Emittentcn zu beeinflussen oder wcnn 
2. die Veröffentlichung dieser Angaben dem Emittenten. erheblichen 

Schaden zufUgen \\ürde und das Publikum dadurch nicht in rur d ie  
Beurteilung der betreffenden Wertpapiere oder der Lage des Emittenten 
wesentlichen Umstände getäuscht "ird oder wenn 

3 .  die öffentliche Ordnung oder andere wesentliche Interessen der 
Republik Österreich durch die Veröffentlichung dieser Angaben 
gefahrdet wird. 

(3) Der Exekuth'ausschuß kann teilweise oder zur Gänze von der Prospektpflicht 
befreien, wenn der Zulassungsantrag Wertpapiere betrifft, die als Gegenleistung für 
andere als Bareinlagen ausgegeben werden, und wenn innerhalb von zwölf Monaten " or 
dem Zulassungsantrag rur diese Wertpapiere ein Dokument veröffentlicht worden ist, d;JS 
Angaben enthält, die dem Inhalt des Prospektes gemäß § 74 entsprechen. Dieses 
Dokument ist zusammen mit allen seit der Erstellung eingetretenen wesentlichen 
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60 
Änderungen gemäß § 78 zu veröffentlichen und dem Publikum im Wege des 

Kreditinstitutes, das für den Emittenten als Zahlstelle fungiert, zur Einsicht zur 

Verfügung zu stellen. 

§ 77 Abs. 1 und 2: 

In § 77 Abs. J und 2 wird jeweils die Wortgruppe "Der Exekutivausschuß " durch die § 77. ( I )  Der Exekutivausschuß hat zu überprüfen, ob der Prospekt den Anforderungen 

War/gruppe "Das Börseuntcrnehmcn" ersetzt. dicscs Bundesgesetzes entspricht. Sofcrn um vollständige oder teilweise Befreiung ,·on 
Angaben im Prospckt angesucht wurde, ist auch das Vorliegen der 

Befreiungsvoraussetzungen zu prüfcn. 

(2) Der Exekutivausschuß kann anläßlich der Prospektprüfung zusätzlich zum 

Bestätigungsvermcrk des Abschlußprüfers einen weiteren Bestätigungsvermcrk 

verlangcn, wcnn dies im Einzelfall aus besonderen Gründen erforderlich ist. Dieses 

Verlangen ist auf Ersuchen des Antragstcllers zu begründen. 

§ 79 Abs. 2: 

In § 79 Abs. 2 wird das Wort "Präsidenten " durch das Wort "Börseunternehmen" (2) Der crstc Notierungstag ist vom Präsidenten einvernehmlich mit dem 

ersetzt. Emittenten zu bestimmen. Geht der Notierung eine öffentliche Emission voraus, so darf 

der Notierungstag frühestens der Tag nach dem Ablauf der Zeichnungsfrist sein, wenn 

eine solche fcstgcsetzt ist. 
, , 

§ 79 Abs. " :  

In § 79 Abs. 4 wird das IFort "das " durch das Wort "der" ersetzt. (-t) Ist gemäß § 75 Abs. 3 eine Prospcktpflicht nicht gcgcben, weil innerhalb der letzten  

zwölf Monate c in  Prospekt ,·cröffcntlicht \\1udc, das den Anforderungcn dieses 

Bundesgesetzes entspricht, so ist in der Bekanntmachung gcmäß Abs. 3 anzugcbcn, \\ 0 

dieser Prospekt vcröffcntlicht \\urde oder wo er erhältlich ist. 

§ 79 Abs. 5: 

in § 79 Abs. 5 wird die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem (5) Emittenten, deren Wertpapiere gemäß § 66 Abs. 5 zweiter Satz zugelassen 

Börseunternehmen " ersetzt. sind, haben der Börsekammer vor der Festsetzung des ersten Notierungstages gemäß 

Abs. 2 im Wege einer Bank, die [eines Kreditinstitutes, das] Mitglied dieser Börse ist, die 

gemäß § 75 Abs. 2 Z I zu veröffentlichenden Angaben zu übermitteln. 
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§ 81 Ahs. 1 zweiter Satz: 
Die Gebühr ist in  einer vom Börseunternehmen im Einvernehmen mit der BWA Die Gebühr ist in der Gebührenordnung unter Bedachtnahme auf den Verfahrensaufwand 
aufzustellenden Gebührenordnung unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze so\\ie und auf die zur Erhaltung der Börse insgesamt erforderliche Kostendeckung sowie auf 
des volkswirtschaftlichen Interesses am Börsehandel festzusetzen. Die Gebühr ist vom das volkswirtschaftliche Interesse am Börsehandel festzusetzen. 
Börseunternehmen im Zivilrechtswege hereinzubringen; das Börseunternehmen kann 
die Zulassung auch vom Nachweis der Einzahlung der Gebühr abhängig machen. 

§ 82 Abs. 7: 

In § 82 Abs. 3 wird die Wor/gruppe "der Börse " durch die Wor/gruppe "dem (7) Jeder Emittent von Wertpapieren, die zum amtlichen Handel oder geregelten 

Börseunternehmen" und in § 82 Abs. 7 die Wor/gruppe "der  Börsekammer" durch die Freiverkehr zugelassen sind, hat die nach Abs. 6 zu veröffentl ichenden Tatsachen vor der 
Wor/gruppe "dem Börseunternehmen " ersetzt. Veröffentlichung der BW A und der Börsekammer mitzuteilen. Die BW A ist ermächtigt, 

durch Verordnung die Art der Übermittlung zu regeln, wobei im Interesse der raschen 

Informationsübermittlung unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik 

bestimmte Kommunikationstechniken vorgeschrieben werden können. 

§ 83 Abs. 3: 

In § 83 Abs. 3 wird die /J"ortgruppe "der Exekuth'ausschuß " durch die fVor/gruppe "das (3) Die Aktiengesellschaft hat dem Publikum unverzüglich ihren jeweils letzten 

Börseunternehmen " ersetzt. Jahresabschluß und Geschäftsbericht zur Verfügung zu stellen. Erstellt die Gesellschaft 

gleichzeitig einen nicht konsolidierten und einen konsolidierten Jahresabschluß, so hat 
sie beide zu veröffentl ichen, wenn nicht der Exekutivausschuß von der Veröffentlichung 

eines der beiden Jahresabschlüsse befreit, weil der nicht veröffentlichte Jahresabschluß 

keine wesentlichen zusätzlichen Informationen enthält. 

§ 83 Abs. 5: 

In § 83 Abs. 5 wird jeweils die Wortgruppe "der Börsekammer" durch die War/gruppe (5) Die Aktiengesellschaft hat jede beabsichtigte Änderung ihrer Satzung oder 

"dem Börseunternehmen " erse/z/. ihres Errichtungsaktes der Börsekammer spätestens zugleich mit der Einberufung der 

Hauptversammlung, die die Änderung beschließen soll, schriftlich anzuzeigen und gemäß 

§ 78 zu ,'eröfTentlichen. Die sonstigen gemäß Abs. 2 bis 4 vorgeschriebenen 

Informationen sind vom Emittenten unverzüglich gemäß § 78 zu veröffentli
,
chen und der 

BW A und der Börsekammer anzuzeigen. 

§ 8 ... Abs. 5:  I 
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In § 84 Abs. 5 wird jeweils das Wort "Exekutivausschuß" durch das Wort 
''Börseunternehmen " ersetzt. 

In § 84 Abs. 6 wird die lVortgruppe "der Börsekammer" durch die /Vortgruppe "dem 
Bärseunternehmen " ersetzt. 

In § 85 Abs. J wird die 'Vor/gruppe "der Bärsekammer" durch die Wortgruppe "dem 
Bärseunternehmen " ersetzt. 

In § 85 Abs. 3 wird die Wor/gruppe "der Börsekammer" durch die Wortgruppe "dem 
Börseunternehmen "  und die Wortgruppe "die Bärsekammer" durch die IVortgruppe 
"das Bärseunternehmen" ersetzt. 

In § 85 Abs. 4 wird das Wort 11 Exekutivausschuß " durch das 1I'0rt ''Börseunternehmen'' 
ersetzt. 

--- --- --------- --- --

(5) Der Emittent hat jede beabsichtigte Änderung seiner Satzung oder seines · 

Errichtungsaktes dem Exekutivausschuß spätestens zugleich mit der Einberufung des 

über die Änderung beschließenden Organs schriftlich anzuzeigen, wenn die Änderung 

die Rechte der Anleihegläubiger berührt. 

§ 84 Abs. 6 :  

(6) Während der Dauer der amtlichen Notierung der Schuldverschreibungen 

sind die Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte spätestens 14  Tage vor der 
Hauptversammlung der Börsekammer zu übermitteln. 

§ 85 Abs. l :  

§ 85. ( I )  Emittenten \"on Aktien haben während der Dauer der Einbeziehung i n  dcn 

geregclten Frei\"erkehr sämtliche für die Inhaber "on Aktien wichtigen Umstände. 

insbesondere die Einberufung von Hauptversammlungen, Satzungsänderungen, vor allcm 

Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Abstempelungen, Abschluß eines Gewinn- odcr I 
Verlustausschließungs"crtrages, Ausschüttung von Dividenden, 

Bezugsrechten, Umtausch \"on Aktienurkunden, Ausgabe 

un\"erzüglich der Bärsekammer schriftlich anzuzeigen. 

§ 85 Abs. 3: 

(3) Sie haben die im Abs. 2 genannten Berichte 

Ausschreibung \"on 

neuer Kuponbögen, 

unverzüglich, dcn 

Geschäftsbericht sowie den Inhalt der bei Hauptversammlungen zu behandelnden 

Anträge spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Börsekammer zu übermitteln. 

Im Falle, daß der Jahresabschluß nicht zeitgerecht veröffentlicht wird, ist die 
Börsekammer \"om Ausmaß der vom Aufsichtsrat gewährten Fristverlängerung in 

Kenntnis zu setzen. 

§ 85 Abs. 4: 

(4) Die Zurückziehung der Aktien vom geregelten Freiverkehr ist dem 

Exekutivausschuß mindestens ein Monat im vorhinein anzuzeigen und gleichzeitig im 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Diese Frist kann auf Antrag verkürzt 

werden, wenn berOcksichtigungs\\ilrdige Umstände vorliegen. 
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In § 86 Abs. J wird die /Vor/gruppe "der Börsekammer" durch die Wor/gruppe "dem 
Börseunternehmen " ersetzt. 

In § 86 Abs. 2 wird die Wortgruppe "der Börsekammer " durch die /Vortgruppe "dem 
Börseunternehmen" und in § 86 Abs. 3 wird das / l 'ort "Exckuti\'ausschuß " durch das 
Wort "Börseunternehmen" ersetzt. 

. ( 87 Abs. 1 erster Satz: 
Aktiengesellschaften, deren Aktien amtlich notieren, haben über die ersten drei, sechs 
und neun Monate des Geschäftsjahres Zwischenberichte gemäß § 78 Abs. 1 zu 
veröffentlichen, die dem anlagesuchenden Publikum Informationen zur Beurteilung 
über die Geschäftstätigkeit der Aktiengesellschaft in diesem Zeitraum bieten. 

In § 87 Abs. 6 wird die /Vor/gruppe "Der Exekutivausschuß " durch die /Vor/gruppe 
''Das Börseunternehmen " ersetzt. 

- ---- �---� ------- -�- --- ----

§ 86 Abs. 1 :  

§ 86. ( 1 )  Emittenten von festverzinslichen Wertpapieren haben während der Dauer der 

Einbeziehung in den geregelten Frei\'erkehr sämtliche rur die I nhaber der Wertpapiere 

wichtigen Umstände, insbesondere Beschlüsse betreffend Konvertierung, Ausgabe neuer 

Zinsscheinbogen, Nummern der \'erlosten und gekündigten Stücke, unverzüglich der 
Börsekammer schriftlich anzuzeigen und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu 

veröffentlichen. 

§ 86 Abs. 2 und 3: 

(2) Während der Dauer der Einbeziehung festverzinslicher Wertpapiere sind die 
Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte spätestens 14  Tage vor der Hauptversammlung 

der Börsekammer zu übermi ttel n .  
(3)  Die  Zurückziehung der Wertpapiere vom geregelten Freiverkehr ist dem 

Exekutivausschuß mindestens einen Monat im vorhinein anzuzeigen und gleichzeitig im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Diese Frist kann auf Antrag verkürzt 

werden, wenn berücksichtigungs\\ürdige Umstände vorliegen. Diese Frist gilt nicht, 

wenn " or ihrem Ablauf einem Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung 

stattgegeben wird . 

Aktiengesellschaften, deren Aktien amtlich notieren, haben über die ersten sechs Monnte ' 

des Geschäftsjahres einen Zwischenbericht gemäß § 78 Abs. 1 zu veröffentlichen, der I 
dem anlagesuchenden Publikum Informationen zur Beurteilung über die 
Geschäftstätigkeit der Aktiengesellschaft in diesem Zeitraum bietet. 

§ 87 Abs. 6: 

(6) Der Exekutivausschuß kann Aktiengesellschaften, deren Aktien nur in  
Österreich amtlich notieren, gestatten, das Ergebnis i n  Form einer geschätzten 

Zahlenangabe auszuweisen, wenn die Gesellschaft bescheinigt, daß dies zur Vermeidung 

hoher Kosten erforderlich ist, und der zusätzliche Informationswert rur das Publikum 
-- -
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64 
gering wäre. Die Veröffentlichung geschätzter Zahlen darf jedoch in keinem Fall zu einer 

Irreführung des Publikums geeignet sein, und es sind im Zwischenbericht die geschätzten 

Angaben ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 

§ 87 Ab5. 8: I 

In § 87 Abs. 8 wird die /Vortgruppe "Der Exekuti\"ausschuß " durch die /Vortgruppe (8) Der Zwischenbericht ist in  deutscher Sprache zu erstel len. Der 

"Das Börseunternehmen " ersetzt. Exekutivausschuß kann jedoch Gesellschaften mit Sitz außerhalb des deutschen 

Sprachraums gestatten, daß der Zwischenbericht in einer anderen Sprache erstellt wird, 

wenn diese Sprache auf dem Gebiet der Wertpapiere und des Kapitalmarktes auch i n  
Österreich üblich ist und eine ausreichende Information des Publikums unter 

Berücksichtigung des angesprochenen Anlegerkreises dadurch nicht gefährdet erscheint. 

§ 89: 

In § 89 wird die IVortgruppe "Der Exekuti\"ausschuß " durch die Wortgruppe "Das § 89. Veröffentlicht eine Aktiengesellschaft einen konsolidierten Jahresabschluß, so hat 
Börseunternehmen " ersetzt. sie ihren Zwischenbericht in konsolidierter Form zu veröffentlichen. Der 

Exekuti\"ausschuß kann jedoch ftir den Fall, daß die jeweils nicht veröffentlichte Form I 

wichtige zusätzliche Angaben enthält, deren Veröffentlichung teilweise oder zur Gänze 

\"erlangen. 

§ 90 Abs. 1 :  

In § 90 A bs. I wird die Wortgruppe "Der Exekuti" ausschuß " durch die Wortgruppe § 90. ( I )  Der Exekuti\"3usschuß kann auf Antrag der Gesellschaft von der Aufnahme 

"Das Börseunternehmen " ersetzt. einzelner Angaben in den Zwischenbericht befreien, wenn die Verbreitung der Angaben 

1 .  nicht i m  öffentlichen Interesse liegt oder 

2 .  dem Emittenten erheblichen Schaden zufiigt, sofern die 

Nichtveröffentlichung das Publikum nicht über Tatsachen und 

Umstände täuscht, die für die Beurteilung der Aktien der Gesellschaft 

wesentlich sind. 

§ 91 Abs. 1 :  

In § 91 Abs. 1 wird die /Vortgruppe "den Exekutivausschuß" durch die /Vortgruppe "das § 91.  ( 1 )  Erwerben oder veräußern natürliche oder juristische Personen unmittelbar oder 

Börseunternehmen " ersetzt und nach dem Ausdruck "25 "H, " der A usdruck "30 vH, " mittelbar eine Beteiligung an einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Österreich, deren 
eingeJUgt. Aktien an einer österreichischen Börse amtlich notieren, 50 haben sie innerhalb VOll 
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In § 95 Abs. 3 wird die Wortgruppe "Der Optionsausschuß" durch die Wortgruppe 
"Das Börseunternehmen", die Wortgruppe "vom Optionsausschuß" durch die 
Wortgruppe "vom Börseunternehmen" und die Wortgnlppe "den Optionsausschuß" 
durch die Wortgruppe "das Börseunternehmen" ersetzt. 

§ 96 Z I und 2, 99, 100 und 102 Abs. 3 entfallen. 

sieben Tagen die BIJIA und den Exekutivausschuß sowie die Gesellschaft über den Anteil 

an Stimmrechten zu unterrichten, den sie nach diesem Erwerb oder dieser Veräußerung 

halten, wenn als Folge dieses Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den 

Stimmrechten 5 "H, 10 "H, 25 "H, 50 vH, 75 vH und 90 vH erreicht, übersteigt oder 

unterschreitet. Die Frist von sieben Kalendertagen läuft ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Inhaber einer bedeutenden Beteiligung "on dem Erwerb oder der Veräußerung Kenntnis 

hatte oder ab dem Zeitpunkt, zu dem er nach den Umständen davon hätte Kenntnis haben 

müssen. 

§ 95 Abs. 3: 

(3) Beziehen sich die Optionen oder Finanzterminkontrakte auf Aktien, so ist bei 

der Einbringung des Zulassungsantrages vom Antragsteller nachzuweisen, daß der 

Emittent der Aktien ,·on der beabsichtigten Antragstellung schriftlich in Kenntnis gesetzt 

wurde. In diesem Fall kann der Emittent der Aktien innerhalb von vier Wochen der 

Zulassung wegen Verletzung seiner berechtigten Interessen widersprechen. Der 

Optionsausschuß darf den Zulassungsantrag nicht vor Ablauf dieser Frist bewill igen, es 

sei denn, daß sich der Emittent der Aktien ausdrücklich schriftlich damit einverstanden 

erklärt, daß über seine Aktien an einer österreichischen Börse Optionen oder 

Finanzterminkontrakte gehandelt sowie dafür Kurse veröffentlicht werden.  Ein nach 

Ablauf der vien,·öchigen Frist erhobener Einspruch des Emittenten der Aktien ist vom 

Optionsausschuß nur dann zu berücksichtigen, Wenn der Emittent einen ihm durch den 

Optionen- oder Terminkontrakthandel drohenden Schaden glaubhaft macht. Jedoch gilt 

die Rücknahme der Zulassung durch den Optionsausschuß selbst in diesem Fall nicht rur 

zum Zeitpunkt des Einspruchs noch schwebende Geschäfte. 

§ 96 Z 1 und 2: 

I .  (Zu § 3 Abs. 2) 

Die erstmalige Bestel lung von Börseräten durch den Bundesminister rur 

Finanzen hat anläßlich der für die Wiener Börse vorzunehmenden 

Wahl der Börseräte nach Ablauf der Funktionsperiode gemäß Z 7 zu 

erfolgen. 

2. (Zu § 5 Abs. 2 Z 3) 

Die am 30. November 1989 für die Bediensteten der Wiener 
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§ 102 Abs. 4 entftillt. 

Börsekammer geltende Dienst- und Pensionsordnung ist eine Dienst- und 

Pensionsordnung im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 3. Die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 

Dienst- und Pensionsverträge der Bediensteten einer österreichischen Börse bleiben vom 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes unberührt. 

§ 99. Die Börsekammer der Wiener Börse hat das im § 1 3  vorgesehene Statut bis 30. Juni 
1990 zu erlassen. Das Statut tritt mit I. Juli 1 990 in Kraft. 

§ 1 00. ( l )  Die nach diesem Bundesgesetz von der Wiener Börsekammer zu erlassenden 

Verordnungen können nach Verlautbarung dieses Bundesgesetzes schon vor dessen 

Inkrafttreten erlassen werden. Diese Verordnungen treten am I .  Dezember 1 989 in Kraft, 

wenn nicht die Verordnung selbst einen späteren Termin rur ihr Inkrafttreten bestimmt. 

(2) Die nach diesem Bundesgesetz von der Vollversammlung der Börsekammer 

vorzunehmende Einrichtung \'on Ausschüssen und die Übertragung von Befugnissen des 

Präsidenten an den Generalsekretär können durch die Wiener Börsekammer nach 

Verlautbarung dieses Bundesgesetzes schon vor dessen Inkrafttreten erfolgen. Solche 

Beschlüsse werden mit I .  Dezember 1 989 wirksam. 

102 Abs. 3 :  

(3)  Die  §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. I und 50 Abs. I in  der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. NT. 529/1 993 sind erstmals bei der ersten nach dem 1 .  Oktober 1 993 

stattfindenden Vollversammlung der Wiener Börsekammer anzuwenden; an läßlich dieser 

Volh'ersammlung hat eine Wahl der Mitglieder des Optionsausschusses rur den Rest der 

laufenden Funktionsperiode der Börseräte stattzufinden. Die beiden gemäß § 3 Abs. 2 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 529/1993 vom Bundesminister rur Finanzen 

auf Vorschlag der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu bestellenden Börseräte 

sind bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit der Ausschüsse gemäß § 7 Abs. 2 bis zum 

Ende der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. NT. 529/1 993 

laufenden Funktionsperiode der Börseräte (Vollversammlung) nicht anzurechnen. 

§ 102 Abs. 4: 

(4) § 50 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 529/ 1993 ist bei 

der ersten nach dem I .  Oktober 1 993 stattfindenden Wahl der Börseräte der Wiener 

Börsekammer erstmals anzuwenden. 
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Artikel 111: 
EGVG: 

Art. XV Ahs. 1: 
Art. XV. ( I )  Zur gültigen Zusammensetzung jedes Börsenschiedsgerichtes ist es 
erforderlich, daß demselben ein Sekretär zugezogen wird. Dieser Sekretär hat die 
Notariats-, die Rechtsanwalts- oder die Richteramtsprüfung erfolgreich abgelegt zu 
haben und muß vom Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Justiz bestätigt sein. 

Art. XXVII: 
Art. XXVII. Art. XIII und Art. XV Abs. I in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. xxJxxxx, treten am Tag nach der Auflösung der Wiener Börsekammer in Kraft 

AI1ikcl IV: 
JJ 'ertpapierauJsichtsgesetz: 

In § 29 Abs. I wird die Wortgruppe "die Jriener Börsekammer" durch die Wortgruppe 
"das zuständige Börseunlernehmen " ersetzt. 

Artikel V 
Aktiengesetz: 

In § 225g Abs. 3 "ird die Wortgruppe "/Viener Börsekammer" durch die 
Buchstabengrup� "BU:4 " ersetzt. 

( I )  Zur gültigen Zusammensetzung jedes Börsenschiedsgerichtes ist es erforderlich, daß 
demselben ein Sekretlir zugezogen wird. Dieses Amt ist von Beamten der Börsekammer 
zu versehen, die zur Ausübung des Richteramtes befahigt, von der Börsekamll1er 
angestellt und " on dem Finanzministerium im Einvermehmen mit dem Jusitzministerium 
bestätigt sind. 

( I )  gegenstandslos 

(2) Bestimmungen über Schiedsgerichte in neuen Börsestatuten bedürfen der 
Genehmigung der im Art. XXVI Abs. 1 bezeichneten Bundesministerien. 

§ 29 Abs. 1 :  

( I )  Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind i m  Rahmen ihres 
gesetzlichen Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die BWA verpflichtet. Insbesondere 
arbeiten die BWA, der Bundesminister rur Finanzen im Rahmen seiner Aufgaben gemäß 
dem BWG und dem WAG, die Oesterreichische Nationalbank im Rahmen ihrer 
Aufgaben gemäß dem BWG, sowie die Wiener Börsekammer gemäß dem BörseG in 
wechselseitiger Hilfeleistung zusammen. 

§ 225 Abs. J: 

(3) Die Geschäftsruhrung rur das Gremium und dessen Kanzleigeschäfte obliegen der 
Wiener Börsekammer. 

�-- - ----- � -
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